
P R O T O K O L L 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der STADTGEMEINDE MÖDLING am Freitag, 
dem 8. März 2019 im Sitzungssaal des Mödlinger Rathauses 
 
Beginn: 17:00 Uhr        Ende: 18:11 Uhr 
 

Anwesend: 
 

Bürgermeister Hans Stefan Hintner 
Vizebürgermeister Mag. Gerhard Wannenmacher  

Vizebürgermeister KommR Ferdinand Rubel 
Stadtrat Daniel Könczöl, MA 

Stadtrat DI Dr. Leopold Lindebner 
Stadtrat Robert Mayer 

Stadträtin Franziska Olischer 
Stadtrat Friedrich Panny 
Stadtrat Rainer Praschak 

Stadtrat Stephan Schimanowa 
Stadtrat Mag. Dr. Gerald Ukmar  
Stadträtin Mag. Teresa Voboril 

Stadträtin Roswitha Zieger 
Gemeinderat Gerold Babuschik 

Gemeinderätin Mag. Susanne Bauer-Rupprecht 
Gemeinderat Ing. Harald Bayer 

Gemeinderat Reg.Rat Martin Czeiner 
Gemeinderat Ing. Michael Danzinger  

Gemeinderat Ilker Dogru 
Gemeinderätin Silvia Drechsler  

Gemeinderätin Konstanze Flamm 
Gemeinderätin Elisabeth Handler 

Gemeinderätin Barbara Harramach, Bakk. 
Gemeinderat Eduard Hochholdinger 

Gemeinderat Klaus Hochkogler 
Gemeinderätin OSR Sabine Karl-Moldan 

Gemeinderat Karl Klugmayer 
Gemeinderat Christoph Kny 
Gemeinderätin Eva Maier 

Gemeinderat Ing. Peter Mally 
Gemeinderat Leopold Oswald 

Gemeinderat Askin Öztürk  
Gemeinderat Klaus Percig 
Gemeinderat Otto Rezac 

Gemeinderätin Mag. Anna-Theres Teichgräber  
Gemeinderat Ing. Harald Thau 
Gemeinderätin Nicole Weber 
Gemeinderat Markus Wildeis 

Gemeinderat Mag. DI Walter Windsteig  
Gemeinderätin DI Sonja Zimov 

Gemeinderätin KommR Mag. Eva Zirps-Ehrenberger 
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außerdem waren anwesend: 
 

Stadtamtsdirektor HR Mag. Raimund Schneider 
Stadtamtsdirektor-Stv. Mag. Julia Heinisch, MA MBA 

Otto Aminger 
Peter Dörner 

Ing. Yves Mattis 
Helga Schlechta 

Ing. Alexander Steppan 
MarieRose Toyfl 
Herbert Wimmer 

 



TOP 1) Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende, Bürgermeister Hans Stefan Hintner, eröffnet um 17:00 Uhr di e 
Gemeinderatssitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
  



TOP 2) Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolles vom 14. Dezember 2018 
 
Das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2018 liegt vo r 
und ist ordnungsgemäß unterfertigt. 
Herr GR Reg.Rat Czeiner stellt den Antrag von einer Verlesung Abstand zu nehmen 
und ohne Verlesung zu genehmigen. 
 
Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit angenommen 
Stimmenthaltung: GR Hochkogler, MA 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/6-2019 

Betrifft:  Rechnungsabschluss 2018 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: 29 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 32 

Gemeinderat 08.03.2019 Top: 3 
 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Der Rechnungsabschluss wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 1997, in der derzeit geltenden Fassung, erstellt. Die 
Ergebnisse (laufendes Soll) des Rechnungsjahres 2018 betragen 
 
bei den Einnahmen im ordentlichen Haushalt EUR 65.631.081,88 
bei den Ausgaben im ordentlichen Haushalt EUR  64.814.160,30 
Ergebnis ordentlicher Haushalt: Soll-Überschuss* von EUR 816.921,58 
und ein Ist-Überschuss** von EUR 2.064.384,91 
 
bei den Einnahmen im außerordentlichen Haushalt EUR 7.064.796,96 
bei den Ausgaben im außerordentlichen Haushalt EUR 7.064.796,96 
Ergebnis außerordentlicher Haushalt (Soll): EUR 0,00 
ein Ist-Überschuss** von EUR 1.203.437,70 
 
 

D IF F ER EN Z

VA 2018 idF    2. 
NTVA 2018

RA 2018 (lfd. Soll)
Differenz  (lfd. 

Soll minus VA) 
%

VA 2018 idF 2. 
NTVA 2018

RA 2018 (lfd. Soll)
Differenz  (lfd. 

Soll minus VA)
%

Gruppensumme 
(Einn. abzüglich 

Ausgaben)

Deck.-
grad

Gr.0 3.408.900          3.524.460,94             115.560,94 5% 8.218.400            7.898.065,42             -320.334,58 12% -4.373.604,48 45%

Gr.1 133.100                130.336,10                  -2.763,90 0,2% 1.194.200             1.103.066,45               -91.133,55 2% -972.730,35 12%

Gr.2 1.430.100            1.525.199,61                95.099,61 2% 7.134.400            6.784.661,46              -349.738,54 10% -5.259.461,85 22%

Gr.3 1.334.900           1.341.429,01                6.529,01 2% 2.901.400            2.899.435,36             -1.964,64 4% -1.558.006,35 46%

Gr.4 118.200                107.997,80                 -10.202,20 0,16% 5.383.900           5.310.706,45              -73.193,55 8% -5.202.708,65 2%

Gr.5 20.700                24.293,20                   3.593,20 0,04% 6.421.300            6.393.351,38              -27.948,62 10% -6.369.058,18 0,4%

Gr.6 1.878.500           1.758.619,65               -119.880,35 3% 2.636.200           2.533.095,90             -103.104,10 4% -774.476,25 69%

Gr.7 300                      95,68                           -204,32 0,0001% 762.600               676.057,51                 -86.542,49 1% -675.961,83 0,01%

Gr.8 20.545.300        20.193.038,76           -352.261,24 31% 27.656.900         26.816.128,44            -840.771,56 41% -6.623.089,68 75%

Gr.9 36.584.000        37.025.611,13             441.611,13 56% 3.144.700            4.399.591,93              1.254.891,93 7% 32.626.019,20 842%

65.454.000 65.631.081,88   177.081,88 100% 65.454.000  64.814.160,30   -639.839,70 100% 816.921,58 101,3%

E I N  N  A  H  M  E N A  U S G A  B  E N

 
*Sollüberschuss bzw. Sollfehlbetrag.: Saldo zwischen vorgeschriebenen (fälligen) Einnahmen und Ausgaben zum 31.12.2018 
**Istüberschuss bzw. Istfehlbetrag: Saldo zwischen liquiditä tsmäßig abgewickelten Einnahmen und Ausgaben zum 31.12.2018 
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Zum außerordentlichen Haushalt ist zu bemerken, das s alle Vorhaben ausgeglichen 
werden konnten. Der Ist-Überschuss entspricht den n och im Jahr 2018 fälligen 
Ausgaben, welche liquiditätsmäßig erst 2019 abgewickel t werden und daher zum 
Soll gestellt wurden. 
 
Die Bedeckung und Ausfinanzierung des AO-Haushaltes war möglich, weil die 
�Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�H�Q���I�L�Q�D�Q�]�L�H�O�O�H�Q�� �0�L�W�W�H�O���G�X�U�F�K���'�D�U�O�H�K�H�Q�V�D�X�I�Q�D�K�P�H�Q�� �Y�R�Q���½ 3.185.939,00 
�V�R�Z�L�H���G�L�H���$�E�U�X�I�X�Q�J�� �Y�R�Q���)�|�U�G�H�U�X�Q�J�V�J�H�O�G�H�U�Q�� �Y�R�Q���½��1.062.010,93 rechtzeitig 
bereitgestellt wurden und die vorläufigen Überschüsse  bzw. Fehlbeträge mit 
�=�X�I�•�K�U�X�Q�J�H�Q�� �Y�R�P���R�U�G�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���+�D�X�V�K�D�O�W�� �L�+�Y���L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� �½ 2.365.990,21 
(+1.419.490,21) bedeckt werden konnten. 
 
�'�H�U���6�R�O�O�•�E�H�U�V�F�K�X�V�V�� �Y�R�Q���½��816.921,58 wird im Jahr 2019 zweckgebunden einerseit s für 
bis dato nicht vorhersehbare Mehrausgaben im ordentl ichen sowie für Zuführungen an 
den AO-Haushalt verwendet um den dort erforderliche n Fremdkapitaleinsatz zu 
reduzieren. Die budgetmäßige Umsetzung erfolgt im 1. Na chtragsvoranschlag 2019. 
 
Es ergibt sich ein Maastricht Ergebnis von EUR -144.082,43 das ist gegenüber dem 
2. NTVA 2018 (Defizit: -2.447.900,00) eine Verbesserung um EUR 2.303.817,57. 
 
Zum positiven Abschluss des Rechnungsjahres 2018 haben die Mehreinnahmen bei 
den Ertragsanteilen (+642.342,71) und Leistungserlösen (+221.194,54) sowie die 
Minderausgaben bei Ge- und Verbrauchsgütern (-145.509,44), dem Kläranlagen- 
beitrag Mödlings (-146.063,27), bei den Personalkosten  ( -344.532,91), Pensionen (-
182.050,25),  Instandhaltungen ( -448.758,78), Fernwärme ( -75.555,47) und Strom   
(-140.952,46) wesentlich beigetragen. 
 
Vor den Abschlussbuchungen ergab sich folgender Saldo für das Haushaltsjahr 2018: 
 

Gebarung: EUR Betrag:

Sollüberschuss Gesamthaushalt 2018 (OH & AOH) vor Umbuchungen EUR 3.182.911,79

abzügl.veranschlagte Zuführung an den AO-Haushalt lt. 2. NTVA 2018 EUR -946.500,00 

abzüglich zusätzlich mögliche Zuführung vom OH an den AO-Haushalt EUR-1.419.490,21 

Sollüberschuss ordentlicher Haushalt 2018 endgültig: EUR 816.921,58  
 
Die im 2. Nachtragsvoranschlag 2018 zur Bedeckung des AO-Haushalt eingesetzten 
Rücklagenentnahmen von EUR 1.180.600,00 wurden lediglich mit einem Betrag von 
EUR 40.900,00 (AO81 Stadtplanung) in Anspruch genommen (Minderausgaben:         
- 1.139.700,00). Sie wurden durch Einnahmen wie zusätzliche Zufüh rungen vom 
ordentlichen Haushalt bedeckt. Dadurch hat sich der  Rücklagenstand nur leicht 
reduziert. 
 
Dem Prinzip der Null-Nettoneuverschuldung  wurde ein weiteres Mal mehr als 
Rechnung getragen, die Verschuldung ist das siebente Jahr in Folge, diesmal um 
beachtliche �½ -383.117,83  gesunken. 
 
Zusätzlich ergibt sich über die Inflationsrate nachh altig ein weiterer , deutlicher 
Entschuldungseffekt.   
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Die Einnahmen und Ausgaben verteilen sich im ordentlichen Haushalt im RA 2018wie folgt: 
 

Einnahmen ordentlicher Haushalt - lfd. Soll (Zusammenfassung in Gruppen) EUR %

Gr.0

Vertretungskörper u. allg. Verwaltung ( Gemeinderat, Bau- + Hauptamt, Öff.arbeit, 
Jumelage ) 3.524.460,94        5,4%

Gr.1

öffentliche Ordnung u. Sicherheit (Bau-, Gesundheits- + Feuerpolizei, Feuerwe hr, 
Zivilschutz) 130.336,10           0,2%

Gr.2

Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft ( Volksschule, Kindergarten, Hort, Sport + 
Jugend) 1.525.199,61        2,3%

Gr.3 Kunst, Kultur +Kultus ( Musikschule, Ortsbild, Theater, Museen, Konzerte, Kirche ) 1.341.429,01        2,0%

Gr.4

Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung (Sozialamt, SH-Umlage, Jgd.wohlfahrt, EaR, 
Wohnbeih.) 107.997,80           0,2%

Gr.5

Gesundheit (Schul-+Gemeindearzt, Mutterberatung, NÖKAS-Umlage, Rotes Kreuz, 
Umweltref.) 24.293,20            0,0%

Gr.6 Strassen- u. Wasserbau, Verkehr (Instandhaltung Strassen, KPZ- u. Radarüberw., Postamt) 1.758.619,65        2,7%

Gr.7 Wirtschaftsförderung ( Tourismusförd., Existenz+Inv.kredite, CMM, div. Förderungen) 95,68                   0,0%

Gr.8

Dienstleistungen (Wasser, Kanal, Müllbes., öff. Bel., Friedhof, Wirtschaftshof, Fuh rpark, 
Haustankstelle, Wohn- & Geschäftsgebäude, Stadtbad, Gärtnerei,  Forst, Citybus, C itytaxi) 20.193.038,76      30,8%

Gr.9 Finanzwirtschaft (Ertragsanteile, Kommunal-, Grund- + sonstige Steuern, Rücklagen) 37.025.611,13      56,4%

Gesamtsumme Einnahmen ordentlicher Haushalt 65.631.081,88    100,0%

 
 

Ausgaben ordentlicher Haushalt - lfd. Soll (Zusammenfassung in Gruppen) EUR %

Gr.0

Vertretungskörper u. allg. Verwaltung ( Gemeinderat, Bau- + Hauptamt, Öff.arbeit, 
Jumelage ) 7.898.065,42        12,2%

Gr.1

öffentliche Ordnung u. Sicherheit (Bau-, Gesundheits- + Feuerpolizei, Feuerwe hr, 
Zivilschutz) 1.103.066,45        1,7%

Gr.2

Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft ( Volksschule, Kindergarten, Hort, Sport + 
Jugend) 6.784.661,46        10,5%

Gr.3 Kunst, Kultur +Kultus ( Musikschule, Ortsbild, Theater, Museen, Konzerte, Kirche ) 2.899.435,36        4,5%

Gr.4

Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung (Sozialamt, SH-Umlage, Jgd.wohlfahrt, EaR, 
Wohnbeih.) 5.310.706,45        8,2%

Gr.5

Gesundheit (Schul-+Gemeindearzt, Mutterberatung, NÖKAS-Umlage, Rotes Kreuz, 
Umweltref.) 6.393.351,38        9,9%

Gr.6 Strassen- u. Wasserbau, Verkehr (Instandhaltung Strassen, KPZ- u. Radarüberw., Postamt) 2.533.095,90        3,9%

Gr.7 Wirtschaftsförderung ( Tourismusförd., Existenz+Inv.kredite, CMM, div. Förderungen) 676.057,51           1,0%

Gr.8

Dienstleistungen (Wasservers., Kanal, Müllbes., öff. Bel., Friedhof, Wirtschaftshof, 
Fuhrpark, Haustankstelle, Wohn- & Geschäftsgebäude, Stadtbad, Gärtnerei,  Forst, Citybus, 
Citytaxi) 26.816.128,44      41,4%

Gr.9 Finanzwirtschaft (EDV, Geldverkehr, Rücklagen, Inv.- + Tilg.zuschüsse, Zuführung an AOH) 4.399.591,93        6,8%

Gesamtsumme Ausgaben ordentlicher Haushalt 64.814.160,30    100,0%

 
Gegenüber den im Jahr 2018 veranschlagten Beträgen betrug die Abweichung bei den 
Solleinnahmen im ordentlichen Haushalt EUR +177.081,88 (+0,27% Mehreinnahmen) und bei 
den Sollausgaben EUR  �² 639.839,70 (-0,97% Minderausgaben). Die Saldierung von 
Mindereinnahmen und Minderausgaben ergibt den ausgewiesenen Sollüberschuss von 
EUR 816.921,58.
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Ausgabenverteilung im ordentlichen Haushalt gesamt 
(Gebarung nach Querschnitt)

VA 2018 idF 
2.NTVA2018 Differenz lfd. Soll EUR Prozent % VJ

Personalkosten 16.112.100    -344.532,91 15.767.567,09 24,33% 24,49%

Pensionen 3.832.200     -182.050,25 3.650.149,75 5,63% 5,97%

Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Energie, Porto, Telefon, 
Versicherung, Mieten, Leasing, Instandhaltung , Entgelte 
Gewerbetreibende )     21.070.300 -1.125.856,43 19.944.443,57 30,77% 30,49%

Laufende Transferzahlungen (STA/STB, FF, Schulumlagen, 
BSEB, WSGB, Sozialhilfe, Jugendwohlfahrt, GDAD, NÖKAS, 
NÖGUS, Schwechater Wasserverband, Abfallbeseitigungs- 
verband) 13.292.900    137.768,01 13.430.668,01 20,72% 21,71%

Darlehenstilgung 3.578.200     -9.143,17 3.569.056,83 5,51% 5,55%

Darlehenszinsen 337.800        -9.661,52 328.138,48 0,51% 0,55%

Laufende Transferzahlungen (div. Subventionen: Schulen & 
Kindergärten, Haus der Jugend, Sport, Bezirksmuseum, 
Stadttheater, Kultur, Soziales, Wohnkostenbeihilfe , AE-F, 
Notaushilfen, Beitrag Rotes Kreuz, Wirtschafts-/Betriebs- 
förderung, Zinsenzuschüsse Wohnraumschaffung & 
Existenzgründung, City Management, BK-Anteil Kläranl. )       3.455.100 -320.215,35 3.134.884,65 4,84% 4,79%

Zuführung vom ordentlichen an den AO-Haushalt 946.500        1.419.490,21 2.365.990,21 3,65% 2,50%

Rücklagenzuführungen (allgemeine Rücklage im OH) 100               -16,40 83,60 0,00% 0,00%

Bezüge Organe (Gemeinde- & Stadtrat, Bürgermeister)          856.000 -25.261,25 830.738,75 1,28% 1,31%

Gebrauchs- & Verbrauchsgüter, Handelswaren (Chemische, 
Reinigungs- & Lebensmittel, Treibstoffe , Papier, Drucker-
Patronen, Büromaterial , Dienstbekleidung, Werkzeuge, 
Pflanzenankauf, Druckwerke, Lernmittel, Material für 
Handarbeits- und Werkunterricht, Beschäftigungsmaterial )

         916.200 -145.509,44 770.690,56 1,19% 1,18%

Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Betrieben mit 
marktbestimmter Tätigkeit 504.000        1.159,86 505.159,86 0,78% 0,83%

Erwerb bewegliches Vermögen: Amts- und Betriebsaus- 
stattung, Lehrmittel, Instrumente, Fahrzeuge (z.B. RK), 
Maschinen, Anlagen, Möbel, Kopierer, Mobil-/Telefone) 344.100        8.888,97 352.988,97 0,54% 0,31%

Erwerb unbewegliches Vermögen: Hausanschlüsse Kanal + 
Wasser, Verkehrszeichen, Brandmeldeanlage, Ampelanl.) 195.500        -49.593,43 145.906,57 0,23% 0,29%

Sonstige Kapitaltransferausgaben (Katastrophendienst, 
Haftungen, Zuschuss an Mödling Wohnen GmbH) 13.000          4.693,40 17.693,40 0,03% 0,02%

Gesamtaufwand ordent. HH Rechnungsabschluss 2018: 65.454.000 -639.839,70 64.814.160,30 100% 100%

 
* In der obigen Tabelle unterstrichene Positionen bede uten, dass sich hier Mehr- bzw. 
Minderausgaben ergaben. 
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Wesentliche Mehr- und Mindereinnahmen bzw. �²Ausgaben gegenüber dem aktuellen 
Voranschlag idF des 2. NTVA 2018 ergaben sich vor allem bei folgenden Positionen 
(Darstellung nur auszugsweise �² keine vollständige Anführung aller +/- HH-Stellen):  
 
 

HH-Stelle Mehr- / Mindereinnahmen: Bezeichnung / Text  / Begründung  EUR + / - ggü. VA 2018

2/031000+871 Förderung Raumplanung 15.400

2/240+diverse Erlöse Kindergärten, Horte, Tagesheime & Musikschule 138.100

2/612000+868 Verkehrsstrafen -83.000 

2/612200+829 KPZ-Gebühren 9.300

2/612200+868 KPZ-Strafen -45.900 

2/850000+803 Wasserverkauf -17.000 

2/850000+810 Leistungserlöse Wasserversorgung 32.600

2/85000+8523 Wasserbezugsgebühr -20.100 

2/85000+8610 Wasserversorgung, Transferzahlungen vom Land 17.400

2/851000+852 Kanalanschluss- und -ergänzungsabgabe -45.100 

2/85100+8525 Kanalbenützungsgebühr -77.700 

2/852000+827 Müllbeseitigung: Kostenersatz für die Überlassung v. Bediensteten -87.800 

2/852000+852 Abfallwirtschaftsgebühr und Abfallwirtschaftsabgabe 17.600

�����������«������������ Erlöse FZZ Stadtbad saldiert (nur Erlöse Hallenbad: +63.000) 24.100

2/899100+824 Erlöse Leinerparkplatz -34.300 

2/900000+879 Energieabgaberückvergütung(Kdg.,WW,Bad: rechtl. Prüfung offen) -258.000 

2/920000+833 Kommunalsteuer -302.200 

2/920000+850 Aufschließungsabgabe 36.100

2/920000+854 Spielplatzausgleichsabgabe 45.000

2/925+diverse Ertragsanteile 642.300

2/94100+8600 Finanzzuweisungen des Bundes 46.700
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HH-Stelle Mehr- / Minderausgaben: Bezeichnung / Text /  Begründung  EUR + / - ggü. VA 2018

1/000000-721 Bezüge Gemeinderäte -25.300 

1/015000-728 Projekte Verwaltungsinnovation -23.600 

1/020000-640 Rechtskosten -25.000 

1/269000-728 Jugend- & Sportreferat; Entgelte -26.800 

1/diverse-500 Personalkosten -344.500 

1/diverse-760 Pensionen -182.000 

�����G�L�Y���������«�«��Ge- und Verbrauchsmittel -145.600 

1/diverse-600 Strom -141.000 

1/diverse-603 Fernwärme -78.600 

1/diverse-61..

Instandhaltungen (Straßen, Boden, Gebäude, Fzg., Maschinen, Anl.), 

v.a. Kläranlage, Fernwärme- und Park/Gartenanlagen & Forststraßen) -448.800 

1/diverse-768 Subventionen: Sportref., WKB, Zinsenzu schuss, Alternativenergieförd. -94.100 

1/814000-043 Straßenreinigung Betriebsausstattung(z.B. Hundekotsäcke & Spender) 51.100

1/851000-004 Hausanschlüsse Kanal -25.300 

1/851000-756 Kläranlagenbeitrag Mödling zu Betriebskosten -146.100 

1/851100-455 Kläranlage Chemische Mittel -56.900 

1/8511-72290 Guthaben Kläranlagengemeinden aus Jahresabrechnung 2017 287.700

1/851100-728 Kläranlage Entgelte (v.a. Klärschlammentsorgung) -122.200 

1/852000-728 diverse Entgelte Müllbeseitigung(Transport, Abfuhr, Verwertung, etc.) -239.600 

1/875000-700 Entgelte City Bus -92.000 

1/div.-910000 Zuführungen vom ordentlichen an den AO -Haushalt (850, 851 + 980) 1.419.500

 
Außerordentlicher Haushalt: 
 
Die Einnahmen im außerordentlichen Haushalt verteil en sich wie folgt: 
 

Finanzierung des AO-Haushalts (Bedeckung) EUR 2018 2017 + / -

Darlehen (von Banken + Körperschaften öffentl. Rechts) 3.185.939,00          45,10% 57,22% -12,1%

Zuführungen vom ordentlichen Haushalt 2.365.990,21          33,49% 26,84% 6,6%

Zuführungen vom außerordentlichen Haushalt 109.279,66             1,55% 0,00% 1,5%

Bundes- und Landesförderungen (Kapitaltransfers) 1.062.010,93          15,03% 11,94% 3,1%

Rücklagenentnahmen 40.900,00              0,58% 0,00% 0,6%

Beiträge Dritter (Poly- & Mittelschulgemeinde) 85.150,89              1,21% 3,99% -2,8%

Grundverkaufserlöse 215.526,27             3,05% 0,00% 3,1%

Summe Einnahmen AO-Haushalt 7.064.796,96        100% 100%

 
Zum Vergleich die Prozentsätze des Deckungsverhältnisses im AO-Haushalt: 
 

Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Eigen-/sonstige Mittel 12% 24% 28% 24% 43% 49% 48% 26% 31% 59% 62% 56% 52% 51% 48% 43% 55%
Fremkapital (Darlehen) 88% 76% 72% 76% 57% 51% 52% 74% 69% 41% 38% 44% 48% 49% 52% 57% 45%

 
Im langjährigen Vergleich konnte durch das eingehaltene  Prinzip der Null-
Nettoneuverschuldung, durch zusätzliche Zuführungen v om ordentlichen Haushalt 
und erhöhte Förderungsmittelinanspruchnahme der Ante il der Fremdfinanzierung 
von kurz nach der Jahrtausendwende von etwa 85% signifikant auf rund 45% gesenkt 
werden. 
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Die Ausgaben im außerordentlichen Haushalt verteilen  sich wie folgt: 
 

Investitionsverteilung im AO-Haushalt EUR % lfd. Jahr

Vzbgm STR Mag. Wannenmacher (Straßen- & Brückensanierung, Straßenbau) 1.786.195,96      25,28%

STR Zieger (Volksschulen + Horte) 1.505.383,64      21,31%

Vzbgm STR  Rubel (Freiwillige Feuerwehr: Ankauf HLF2 + MTW,  Stadttheater, Rotes 
Kreuz, Sanierung Stadtverkehsmuseum, Grundankauf (Restrate altes FA) 1.251.413,34      17,71%

STR Mag. Voboril (Kanalbau) 850.000,00         12,03%

STR DI Dr. Lindebner (Wirtschaftshof, Fuhrpark, Gärtnerei, Parkgaragen) 163.963,37         2,32%

STR Panny (Betriebe: Wasserversorgungsanlage, Friedhof) 808.664,25         11,45%

STR Rezac (Sanierung Sanitärgruppen Dreifachturnhalle: WC´s & Duschbereiche) 119.665,62         1,69%

STR Praschak (Stadtplanung) 579.510,78         8,20%

Summe Ausgaben AO-Haushalt 7.064.796,96    100,00%  
 

Der Schuldenstand der Stadtgemeinde Mödling entwickelte sich 2018 wie folgt:  
 

Stand am 31. Dezember 2017 (Endstand lt. Schuldennachweis zum RA 2017) EUR 53.113.395,19    

zuzüglich neue Darlehensaufnahmen 2018 EUR 3.185.939,00      

abzüglich getätigte Tilgungen im Jahr 2018 EUR 3.569.056,83-      

Schließlicher Schuldenstand Rechnungsabschluss 2018 per 31.12.2018 EUR 52.7 30.277,36     
 
�%�H�U�H�L�Q�L�J�W���X�P���$�Q�W�H�L�O���G�H�U���Å�)�U�H�P�G�J�H�P�H�L�Q�G�H�Q�´���D�Q���G�H�U���0�|�G�O�L�Q�J�H�U���9�H�U�E�D�Q�G�V�N�O�l�U�D�Q�O�D�J�H��
(72,162% des Ansatzes 1/851100-344000 bzw. �²346000) im ordentlichen Haushalt 
reduziert sich der Schuldenstand der Stadtgemeinde Mödling um weitere           
EUR -1.338.650,94 �D�X�I���H�L�Q�H�Q���: �H�U�W���Y�R�Q���½��������391.626,42. 
 
Der Zinsendienst betrug im Jahr 2018 EUR 328.138,48 die Annuitätenleistung somit 
EUR 3.897.195,31. 
 
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung: 

% VJ Stand 31.12.17 Zugang Tilgung Stand 31.12.18 %

Hoheitsverwaltung - Schuldenart I 62% 33.148.131,13     1.915.500 -2.117.767,18 32.945.863,95      62%

Gebührenhaushalte Schuldenart II 38% 19.965.264,06     1.270.439 -1.451.289,65 19.784.413,41      38%

Schuldenstand gesamt 100% 53.113.395,19   3.185.939 -3.569.056,83 52.730.277,36    100%

 
 
Antrag: 
Es möge beschlossen werden, den beiliegenden einen wesentlichen Bestandteil 
dieses Beschlusses bildenden Rechnungsabschluss 2018 zu genehmigen. 
 
Es möge weiters beschlossen werden, die beiliegenden Bilanzen der Mödlinger 
Saubermacher GmbH sowie der City Management Mödling GmbH für das Geschäfts-
jahr 2017 (jeweils vom 1.1.2017 bis 31.12.2017), wel che ebenfalls einen wesent-
lichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden, zu genehmigen. Beide Bilanzen 
wurden von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft und  diesen uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerke erteilt. Die Bilanzen der Mödlin g Wohnen GmbH und der 
Stadtgemeinde Mödling Betriebs GmbH. sind nicht Beschlussbestandteil, da diese 
ohnehin in jeweils gesonderter Einzel-Beschlussfassung vom Gemeinderat 
genehmigt werden. In der Kommunalen Sicherheits- �X�Q�G�� �6�H�U�Y�L�F�H���*�P�E�+�����N�X�U�]���Å�.�6�6�´����
übt die Stadtgemeinde Mödling mit einem Anteil von 26 % keine beherrschenden 
Einfluss aus, weswegen das Beschlusserfordernis entfällt.   
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Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing am 21.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Zur Beschlussfassung weiterleiten an den Stadtrat. 
Einstimmig angenommen. 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag  
an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing  

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 



Somit ist die Tagesordnung erschöpft, die Sitzung wird um 18: 11 Uhr geschlossen. 
 
 
 
Der Schriftführer: Der Vorsitzende: 
 
 
 
Herbert Wimmer  Bgm. Hans Stefan Hintner 
 
 
 
 

Die Protokollfertiger: 
 
 
Für die ÖVP:  Für die SPÖ: 
 
 
 
 
GR Reg.Rat Martin Czeiner GR Silvia Drechsler 
 
 
 
 
Für die GRÜNEN:  Wir für Mödling: 
 
 
 
 
STR Rainer Praschak GR Eva Maier 
 
 
 
 
Für die FPÖ: 
 
 
 
GR Ing. Harald Thau 
 
 



P R O T O K O L L 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der STADTGEMEINDE MÖDLING am Freitag, 
dem 9. März 2019 im Sitzungssaal des Mödlinger Rathauses 
 
Beginn: 9:00 Uhr        Ende: 11: 25 Uhr 
 

Anwesend: 
 

Bürgermeister Hans Stefan Hintner 
Vizebürgermeister Mag. Gerhard Wannenmacher  

Vizebürgermeister KommR Ferdinand Rubel 
Stadtrat Daniel Könczöl, MA 

Stadtrat DI Dr. Leopold Lindebner 
Stadtrat Robert Mayer 

Stadträtin Franziska Olischer 
Stadtrat Friedrich Panny 
Stadtrat Rainer Praschak 

Stadtrat Stephan Schimanowa 
Stadtrat Mag. Dr. Gerald Ukmar  
Stadträtin Mag. Teresa Voboril 

Stadträtin Roswitha Zieger 
Gemeinderat Gerold Babuschik 

Gemeinderätin Mag. Susanne Bauer-Rupprecht 
Gemeinderat Ing. Harald Bayer 

Gemeinderat Reg.Rat Martin Czeiner 
Gemeinderat Ing. Michael Danzinger  

Gemeinderat Ilker Dogru 
Gemeinderätin Silvia Drechsler  

Gemeinderätin Konstanze Flamm 
Gemeinderätin Elisabeth Handler 

Gemeinderätin Barbara Harramach, Bakk. 
Gemeinderat Eduard Hochholdinger 

Gemeinderat Klaus Hochkogler 
Gemeinderätin OSR Sabine Karl-Moldan 

Gemeinderat Karl Klugmayer 
Gemeinderat Christoph Kny 
Gemeinderätin Eva Maier 

Gemeinderat Ing. Peter Mally 
Gemeinderat Leopold Oswald 

Gemeinderat Askin Öztürk  
Gemeinderat Klaus Percig 
Gemeinderat Otto Rezac 

Gemeinderätin Mag. Anna-Theres Teichgräber  
Gemeinderat Ing. Harald Thau 
Gemeinderätin Nicole Weber 
Gemeinderat Markus Wildeis 

Gemeinderat Mag. DI Walter Windsteig  
Gemeinderätin DI Sonja Zimov 

Gemeinderätin KommR Mag. Eva Zirps-Ehrenberger 
 
 
 



P R O T O K O L L 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der STADTGEMEINDE MÖDLING am Freitag, 
dem 9. März 2019 im Sitzungssaal des Mödlinger Rathauses 
 
Beginn: 9:00 Uhr        Ende: 11: 25 Uhr 
 

Anwesend: 
 

Bürgermeister Hans Stefan Hintner 
Vizebürgermeister Mag. Gerhard Wannenmacher  

Vizebürgermeister KommR Ferdinand Rubel 
Stadtrat Daniel Könczöl, MA 

Stadtrat DI Dr. Leopold Lindebner 
Stadtrat Robert Mayer 

Stadträtin Franziska Olischer 
Stadtrat Friedrich Panny 
Stadtrat Rainer Praschak 

Stadtrat Stephan Schimanowa 
Stadtrat Mag. Dr. Gerald Ukmar  
Stadträtin Mag. Teresa Voboril 

Stadträtin Roswitha Zieger 
Gemeinderat Gerold Babuschik 

Gemeinderätin Mag. Susanne Bauer-Rupprecht 
Gemeinderat Ing. Harald Bayer 

Gemeinderat Reg.Rat Martin Czeiner 
Gemeinderat Ing. Michael Danzinger  

Gemeinderat Ilker Dogru 
Gemeinderätin Silvia Drechsler  

Gemeinderätin Konstanze Flamm 
Gemeinderätin Elisabeth Handler 

Gemeinderätin Barbara Harramach, Bakk. 
Gemeinderat Eduard Hochholdinger 

Gemeinderat Klaus Hochkogler 
Gemeinderätin OSR Sabine Karl-Moldan 

Gemeinderat Karl Klugmayer 
Gemeinderat Christoph Kny 
Gemeinderätin Eva Maier 

Gemeinderat Ing. Peter Mally 
Gemeinderat Leopold Oswald 

Gemeinderat Askin Öztürk  
Gemeinderat Klaus Percig 
Gemeinderat Otto Rezac 

Gemeinderätin Mag. Anna-Theres Teichgräber  
Gemeinderat Ing. Harald Thau 
Gemeinderätin Nicole Weber 
Gemeinderat Markus Wildeis 

Gemeinderat Mag. DI Walter Windsteig  
Gemeinderätin DI Sonja Zimov 

Gemeinderätin KommR Mag. Eva Zirps-Ehrenberger 
 
 
 



-2- 

außerdem waren anwesend: 
 

Stadtamtsdirektor HR Mag. Raimund Schneider 
Stadtamtsdirektor-Stv. Mag. Julia Heinisch, MA MBA 

Otto Aminger 
Ing. Werner Deringer 

Helga Schlechta 
Ing. Alexander Steppan 

MarieRose Toyfl 
Herbert Wimmer 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/31-2019 

Betrifft:  Komm & Schau eine Art Galerie - zinsenloses Darlehen 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: DRA4 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 22 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 04 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/789000-756200/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���� 900,00 �½������ 100,00 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Der Verein Komm & Schau eine Art Galerie bezweckt die Förderung der Kreativität 
von Menschen aller Altersstufen und in allen Erscheinungsformen und 
Ausführungsarten. Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwe cke und ist nicht auf 
Gewinn gerichtet. Zu den Aufgaben gehört Entwurf, Kon zeption, Ausarbeitung und 
Realisierung von Lösungen zur Erforschung, Erprobung und Dokumentation.  
Es wird vorgeschlagen, dem Verein Komm & Schau eine Art Galerie ein zinsenloses 
�'�D�U�O�H�K�H�Q���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½������������0,-- zu gewähren. 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/789000 -756200 gegeben. 
Die Abwicklung erfolgt über das Durchlauferkonto 0/9/ 280000. Die Vereinsgründung 
ist vor der Darlehensauszahlung nachzuweisen (Vereinsregisteranmeldung bzw. �² 
Auszug). Rückzahlbar ist das Darlehen innerhalb von 5 Jahren in 10 
Halbjahresraten; beginnend mit 01.01.2020. Vorausset zung für die Gewährung des 
Darlehens ist die Übernahme einer 100%igen Haftung als Bürge und Zahler durch 
Erika und Wilfried Strack (schriftliche Haftungserkl ärung). 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, dem Verein Komm & Schau eine Art Galerie ein 
�]�L�Q�V�H�Q�O�R�V�H�V�� �'�D�U�O�H�K�H�Q���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½����������������-- zu gewähren. 
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Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing am 21.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/20-2019 

Betrifft:  Freizeitzentrum Stadtbad Mödling - Erneuerung von Portalen  
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: 15 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 23 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 05 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/859026-614000/000 �½�������� 000,00 �½���������� �½���������� �½�������� 000,00 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Im Zuge der Generalsanierung des Hallenbades wurden im Jahr 1997 auch die 
Portale im Saunabereich erneuert. 
Mittlerweile sind diese Portale in einem sehr schle chten Zustand. Die Isolierung ist 
nicht mehr dicht, die Scheiben sind teilweise milch ig. 
Des Weiteren schließen die Türen in den Außenbereich nicht mehr zur Gänze, weil 
sie verzogen sind. Auch die Fugen in den Stehflügeln sind teilweise aufgerissen. 
Durch die ständig vorhandene Zugluft, ist es nicht me hr möglich in den Vorräumen 
der Sauna die gewünschte Temperatur von 30 Grad zu bekommen. 
 
Das aktuelle Portal beim Eismeister im Garderobentr akt des Stadtbades besteht 
seit Jahrzehnten. Die Verglasung ist nicht isoliert u nd die Dichtungen sind teilweise 
gar nicht mehr vorhanden. Dies hat zur Folge, dass de r Raum in Sommer enorm 
aufheizt und es im Winter sehr kühl ist. Im Winter beschlagen sich auch ständig die 
Scheiben und frieren teilweise an. Dieser Zustand i st für die Nutzung des Raumes 
mehr als ungünstig. 
 
In Laufe der vergangenen Jahre wurden zwar immer wied er 
Instandsetzungsarbeiten an den Portalen durchgeführt,  die allerdings nicht den 
gewünschten Erfolg hatten und langfristig unwirtschaftl ich sind. 
 
Aus diesen Gründen sollen die Portale im Saunabereich (Herren und Damen) sowie 
beim Aufsichtsraum des Eismeisters erneuert werden.  
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Die Kosten dafür betragen, wie folgt: 
 
Portale: 
�)�D�����5�D�Q�N�O�� �*�H�V���P���E���+�������(�E�H�Q�I�H�O�G�Z�H�J���������������������*�D�D�G�H�Q�����½���������������������� �H�[�N�O���������������8�V�W�� 
Vergleichsangebote: 
Fa. Brandau GmbH, Fleischgasse 3, 2340 �0�|�G�O�L�Q�J�����½���������������������� �H�[�N�O���������������8�V�W�� 
Fa. Berger Metallbau, Dr. Theodor Körner Straße 51, 2521 Trumau:  
�½���������������������� �H�[�F�O���������������8�V�W�� 
 
Nebenkosten: Trockenbau-, Fliesen- �X�Q�G�� �0�D�O�H�U�D�U�E�H�L�W�H�Q�������½�������������������� �H�[�N�O���������������8�V�W���� 
 
�6�R�P�L�W���H�U�J�H�E�H�Q���V�L�F�K���*�H�V�D�P�W�N�R�V�W�H�Q�� �Y�R�Q���½����2.680,00 exkl. 20 % Ust. 
 
Die Bedeckung ist gegeben. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die Fa. Rankl Ges.m.b.H., Ebenfeldweg 13, 2531 
Gaaden mit der Erneuerung der im Sachverhalt beschri ebenen Portale im Mödlinger 
Stadtbad, samt den anfallenden Kosten von �½���������������������� �H�[�N�O���������������8�V�W�� zu 
beauftragen �X�Q�G���I�•�U���1�H�E�H�Q�N�R�V�W�H�Q���Y�R�Q���H�L�Q���%�X�G�J�H�W���Y�R�Q���½�������������������� �H�[�N�O�������������8�V�W����
�Y�R�U�]�X�V�H�K�H�Q�����6�R�P�L�W���H�U�J�H�E�H�Q���V�L�F�K���*�H�V�D�P�W�N�R�V�W�H�Q�� �Y�R�Q���½���½���������������������� �H�[�N�O���������������8�V�W�� 
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Im Ausschuss für Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing 
am 21.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und 
dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing  

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/2-2019 

Betrifft:  Mödlinger Stadtverkehrsmuseum - Subvention 2019 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: 22 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 25 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 06 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/360100-757000/000 �½���� 500,00 �½���������� �½���������� �½���� 500,00 
1/789000-756200/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Mit Schreiben vom 03.12.2018 ersucht das Mödlinger Stadtverkehrsmuseum um 
�*�H�Z�l�K�U�X�Q�J���H�L�Q�H�U���6�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½��������������-- zur Abdeckung laufender 
Kosten (Mieten, Energie, Abfall etc.) sowie für den erhöhten Aufwand für die 
Teilnahme an der NÖ Landesausstellung für das Jahr 2019.  
Es wird vorgeschlagen, das Mödlinger Stadtverkehrsmuseum mit einer Subvention 
�Y�R�Q���½��������������-- zu unterstützen. 
Die Bedeckung ist unter den Haushaltsstellen 1/360100-757000 ���½��������������--) und  
1/789000-756210 ���½��������������--) gegeben. 
 
Antrag:  
 
Es möge beschlossen werden, das Mödlinger Stadtverkehrsmuseum mit einer 
�6�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���Y�R�Q���½��������������-- für das Jahr 2019 zu unterstützen. 
 
  



12.03.2019 SV-4764-2019.docx 

Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing am 21.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/17-2019 

Betrifft:  Weinfest Mödling - Subvention 2019 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: 23 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 26 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 07 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/789000-756200/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���� 900,00 �½������ 100,00 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Mit Schreiben vom 02.02.2019 ersucht der Weinbauverein Mödling die 
Stadtgemeinde Mödling, die Durchführung der Mödlinger W eintage, die im 
Museumspark im Zeitraum vom 26. Juli bis 04. August 2019 stattfinden werden, zu 
unterstützen. Diese Veranstaltung wird im ganzen Bund esland NÖ in den Medien 
beworben, es wird auch mit einer größeren Besucherza hl als in den Vorjahren 
gerechnet. 
 
Auf Basis der in Anspruch genommenen Naturalsubventionen der vergangenen Jahre 
werden folgende Beträge vorgeschlagen: 
 
Auf- �X�Q�G���$�E�E�D�X�����V�R�Z�L�H���7�U�D�Q�V�S�R�U�W���Y�R�Q�������+�•�W�W�H�Q���]�X���M�H���½����������-- �½��������������-- 
Material Gärtnerei  �½����������������-- 
Arbeiten Bauhof - Stunden (Musikbühne, Zaun, Transparentbefestigung �½��������������-- 
Pultlieferung u.-errichtung, Fahnen, Verkehrszeichen aufstellen) 
Straßenreinigung (Reinigungsarbeiten), Fuhrpark-(Hütten transport) 
Gärtnerei (Instandsetzung Grünflächen)      
Naturalleistungen gesamt:  �½��������������-- 
 
Es wird vorgeschlagen dem Weinbauverein Mödling eine Naturalleistung in der Höhe 
�Y�R�Q���½��������������-- laut obiger Aufstellung zu gewähren. 
 
Weiters übernimmt die Stadtgemeinde Mödling im Falle von durchgehend über 
�P�H�K�U���D�O�V�������7�D�J�H���V�F�K�O�H�F�K�W�H�P���: �H�W�W�H�U���L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���I�•�U���G�L�H�����)�L�[�N�R�V�W�H�Q���G�H�U���Å�0�X�V�L�N�´�� �G�H�U��
�0�|�G�O�L�Q�J�H�U���: �H�L�Q�W�D�J�H���H�L�Q�H���$�X�V�I�D�O�O�V�K�D�I�W�X�Q�J�� �L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���P�D�[�����½ 2.000,--. 
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Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, dem Weinbauverein Mödling für die Durchführung der  
Mödlinger Weintage, die in der Zeit vom 26. Juli bis 04. August 2019 stattfinden 
�Z�H�U�G�H�Q�����H�L�Q�H���1�D�W�X�U�D�O�O�H�L�V�W�X�Q�J�� �L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½��������������-- laut obiger Aufstellung 
�E�]�Z�����H�L�Q�H���$�X�V�I�D�O�O�V�K�D�I�W�X�Q�J�� �L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���P�D�[�����½��������������--, im Falle von 
durchgehend über mehr als 2 Tage schlechtem Wetter in sbesondere für die 
�)�L�[�N�R�V�W�H�Q���G�H�U���Å�0�X�V�L�N�´���� �]�X���J�H�Z�l�K�U�H�Q���� 
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Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing am 21.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/12-2019 

Betrifft:  Blasmusikkapelle Mödling - Finanzielle Unterstützun g Ankauf 
Uniformen 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: 24 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 27 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 08 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/789000-756200/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���� 900,00 �½������ 100,00 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Mit Schreiben vom 05.12.2018 sucht der Obmann der Blasmusikkapelle Mödling, 
Herr Johannes Seper, um eine finanzielle Unterstütz ung für den Ankauf neuer 
Uniformen an. Aufgrund des intensiven langjährigen Ein satzes und des erfreulichen 
Zuwachses an Jungmitgliedern ist die Anschaffung neuer Uniformen notwendig 
�J�H�Z�R�U�G�H�Q�����'�L�H���.�R�V�W�H�Q���E�H�O�D�X�I�H�Q�� �V�L�F�K���D�X�I���•�E�H�U���½����������������--.   
Es wird daher vorgeschlagen, der Blasmusikkapelle Mödling für den Ankauf von 
neuen Uniformen einen Betrag �L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½��������������-- zu gewähren. 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/789000 -756200 gegeben.  
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, der Blasmusikkapelle Mödling für den Ankauf von 
�Q�H�X�H�Q�� �8�Q�L�I�R�U�P�H�Q���H�L�Q�H�Q���%�H�W�U�D�J���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½��������������-- zu gewähren. 
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Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing am 21.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/16-2019 

Betrifft:  Mödlinger Singakademie - Subvention 2019 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: 25 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 28 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 09 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/789000-756200/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���� 900,00 �½������ 100,00 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Mödlinger Singakademie sucht mit Schreiben vom 25.11.2018 um Gewährung 
einer Subvention für das Jahr 2019 an. 
Es wird mit zwei Jubiläumskonzerten (Beethoven, Mis sa solemnis im Juni 2019; 
Anton Bruckner, Te Deum und 4. Symphonie Ende Oktober 2019) das 100jährige 
�%�H�V�W�H�K�H�Q���G�H�U���6�L�Q�J�D�N�D�G�H�P�L�H���J�H�I�H�L�H�U�W�����'�L�H���.�R�V�W�H�Q���E�H�O�D�X�I�H�Q�� �V�L�F�K���D�X�I���U�G�����½����������������-- 
nur für das Orchester und die Solisten. Das Kulturr eferat beteiligt sich mit  
�½��������������-- an diesem Konzert. 
�(�V���Z�L�U�G���Y�R�U�J�H�V�F�K�O�D�J�H�Q�����H�L�Q�H�Q���%�H�W�U�D�J���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q���½��������������-- für dieses Projekt der 
Mödlinger Singakademie zu gewähren. 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/789000 -756200 gegeben.  
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, �H�L�Q�H�Q���%�H�W�U�D�J���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q���½��4.000,-- für die 
angedachten Jubiläumskonzerte der Mödlinger Singakademie zu gewähren. 
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Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing am 21.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/19-2019 

Betrifft:  Verein Stadtmarketing Mödling - Jahressubvention 2019 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: 26 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 29 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 10 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/789000-756200/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���� 900,00 �½������ 100,00 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Der Obmann des Vereins Stadtmarketing Mödling sucht mit Schreiben vom 
12.02.2019 um eine finanzielle Unterstützung an.  
Das Stadtmarketing Mödling besteht seit 25 Jahren und setzt auf gemeinsame 
Marketing-Aktivitäten der Mödlinger Unternehmen. Der  neue Vorstand (seit Juni 
2018) möchte verstärkt Aktivitäten setzen, die den Unternehmen aus allen 
Branchen unmittelbar und gleichermaßen zu Gute komme n. Dazu zählt eine 
Neukonzeption der Einkaufsnächte sowie die Organisation von Informations-
veranstaltungen und Marketingaktionen.  
Es wird vorgeschlagen, dem Verein Stadtmarketing Mödling für die Umsetzung der 
geplanten Aktivitäten �H�L�Q�H�Q���%�H�W�U�D�J���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½����������������-- gegen 
Rechnungslegung zu gewähren. 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/789000 -756200 gegeben.  
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, dem Verein Stadtmarketing Mödling für die 
�8�P�V�H�W�]�X�Q�J�� �G�H�U���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�� �$�N�W�L�Y�L�W�l�W�H�Q���H�L�Q�H�Q���%�H�W�U�D�J���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½����������������-- 
gegen Rechnungslegung zu gewähren. 
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Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing am 21.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/25-2019 

Betrifft:  Dreifachturnhalle - Sanierung der Garderoben  
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: 27 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 30 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 11 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/269098-614007/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Die seit der Errichtung bestehenden Garderoben in de r Dreifachturnhalle sind, 
bedingt durch den jahrzehntelangen Betrieb, in einem verbrauchten teils desolaten 
Zustand. 
Laufende kleinere Instandsetzungen haben keine nachhaltige Verbesserung 
gebracht. 
 
Aus den gegebenen Gründen sollen die drei Garderoben samt Trainerräumlichkeiten 
und Sanitärbereichen generalsaniert bzw. erneuert we rden. 
 
Die Sanierungsmaßnahmen beinhalten Installations- und Fliesenlegerarbeiten in den 
Sanitärbereichen der Trainerräumlichkeiten, neue Bo denbeläge, Garderobenbänke, 
Erneuerung der abgehängte Decken und Malerarbeiten.  
 
Es wurden entsprechende Angebote eingeholt, wobei die  Fa. Mabes Trocknung  und 
�6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�V�� �*�P�E�+�����*�U�H�Q�]�J�D�V�V�H���������������������0�|�G�O�L�Q�J���P�L�W���*�H�V�D�P�W�N�R�V�W�H�Q�� �Y�R�Q���½��190.350,86 
inkl. 20% Ust. als Bestbieter hervorging. 
 
Vergleichsangebot: 
Fa. Bmstr. Ing. Michael Neuberger, Liechtensteinstraß e2/1, 2340 Mödling:                     
�½������������������������ �L�Q�N�O�������������8�V�W�� 
Fa. Mabeko GmbH, Wienerstraße 129, 2345 Brunn am Gebirge:  
�½����07.407,03 inkl. 20% Ust. 
 
Die Mittelschulgemeinde Mödling sowie die Polytechnische Schulgemeinde werden 
sich an den Gesamtkosten mit rd. 58% beteiligen. 
Der auf die Stadtgemeinde Mödling fallende Anteil an den Baukosten beträgt daher        
�½���������������������� �L�Q�Nl. 20% Ust. und ist im Voranschlag 2019 bedeckt. 
Es wird nunmehr vorgeschlagen, den gegenständlichen Auftrag an Firma Mabes zu 
vergeben. 
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Diese Erneuerungsmaßnahme wird beim Land NÖ (Schul- und Kindergartenfonds) 
zur Förderung eingereicht.  
 
Die Bedeckung ist gegeben. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die Fa. Mabes Trocknung und Sanierungs GmbH, 
Grenzgasse 40, 2340 Mödling mit der Sanierung der Garderoben in der 
Dreifachturnhalle in der Dr. Hanns Schürff-Gasse 53, samt den anfallenden Kosten 
�Y�R�Q���½���������������������� �L�Q�N�O�������������8�V�W�����]�X���E�H�D�X�I�W�U�D�J�H�Q. 
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Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing am 21.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/26-2019 

Betrifft:  Darlehen - Konditionenänderung NÖ Hypo 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und 
Marketing 

21.02.2019 Top: 28 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 31 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 12 
 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Stadtgemeinde Mödling hat in den vergangenen Jahren zur Finanzierung 
verschiedener Investitionen die unten angeführten Da rlehen bei der Hypo NOE 
Landesbank für Niederösterreich und Wien AG aufgenommen. Mit Schreiben vom 
12.02.2019 teilt diese mit, dass die vereinbarte Zi nsbindung für die se Darlehens- 
verträge mit 31.12.2018 abgelaufen ist. Die Hypo NOE Landesbank bietet nun für 
diese Darlehen einen neuen Aufschlag, für 5 Jahre gültig, in Höhe von +0,49% auf 
den 6-Monats-Euribor ���G�L�H�V�H�U���M�H�G�R�F�K���P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�� �P�L�W���H�L�Q�H�P���: �H�U�W���Å�Q�X�O�O�´�� �E�H�L��
negativem Indikator) an . Der angebotene Aufschlag ist als wirtschaftlich günsti ge 
Kondition zu bezeichnen. 
 
Darlehensnummer: Usprüngliche Höhe Dzt. Aushaftung Verwendungszweck Aufschlag "ALT" in % Laufzeit bis

0466-215007 570.000,00                436.472,98        Straßenbau 0,75% 31.12.2034

0466-215309 432.800,00                331.413,14        Volksschule K. Stingl 0,75% 31.12.2034

0466-215406 466.000,00                356.835,80        FF-Bezirksalarmzentrale 0,75% 31.12.2034

0466-215503 580.000,00                444.130,34        Kanalbau 0,75% 31.12.2034

0466-215600 230.000,00                176.120,71        Wasserversorgungsanlage 0,75% 31.12.2034

2.278.800,00            1.744.972,97    

 
 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, für die oben angeführten Darlehensverträge bei der 
Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG, einer Änderung der Zinsklausel, wie von 
dieser mit Schreiben vom 12.02.2019 vorgeschlagen und im Sachverhalt im Detail 
angeführt , nämlich einem neuen Aufschlag, gültig für 5 Jahre, i n Höhe von +0,49% 
auf den 6-Monats-Euribor (dieser jedoch mindestens mit einem Wert �Ånull �  ́ bei 
negativen Indikator) zuzustimmen. 
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Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing am 21.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Stadtbad und Marketing  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  STAD-P-2-2019 

Betrifft:  Pachtvertrag mit Frau Mia Pikisch hinsichtlich der Kantine beim 
Eingang Goethegasse im Stadtbad Mödling 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und 
Rechtsangelegenheiten 

26.02.2019 Top: 06 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 38 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 13 

 
  
Berichterstatter:  STR Mag. Teresa Voboril 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Kantine beim Eingang Goethegasse im Stadtbad Mödling soll für die 
Freibadsaison 2019 an Frau Mia Pikisch, Hans Weigl-Gasse 24/1/4, 2344 Maria 
Enzersdorf verpachtet werden. Gemäß dem vorliegenden  
Unternehmenspachtvertrag pachtet Frau Mia Pikisch di e oben bezeichnete Kantine 
bestehend aus einem Hartplatz samt Flutlichtanlage, einem gemauerten Kiosk samt 
Sanitär- und Garderobenräumen, einer Holzhütte als Küchen- und Schankbetrieb, 
einer Beachvolleyballanlage samt Tribüne und Netzstä nder und einer 
Trampolinanlage. Der genaue Umfang des Pachtgegenstands ist einem 
Situationsplan dargestellt. 
Das Pachtverhältnis beginnt (voraussichtlich) mit 1.  Mai 2019 und wird 
(voraussichtlich) bis zum 30. September 2019 abgeschlossen, dies in Abhängigkeit 
vom Start bzw der Endigung der Sommersaison 2019, der wetterbedingt etwas 
früher oder später angesetzt werden kann.  Der Vertr ag kann seitens der 
Stadtgemeinde  Mödling nur aus einem wichtigen Grund v orzeitig beendet werden. 
  
Der Pachtzins beträgt EUR 300,-- pro Monat zzgl. USt. und ist von der Pächterin 
ausschließlich im Zeitraum 1. Mai 2019 bis 30. September 2019 zu leisten. Die 
Pächterin verpflichtet sich den Betrieb auf den ver pachteten Flächen ab 1. Mai 
2019 für die gesamte Dauer der Freibadsaison des Stadtbades Mödling zu den 
jeweiligen Betriebszeiten aufrecht zu erhalten. Die Pächterin verpflichtet sich zu 
den genannten Zeiten die Zugangskontrolle sowie den Kartenverkauf für das 
Stadtbad Mödling für den Eingang Goethegasse durchzuführen. Festgehalten wird, 
dass Schließtage aufgrund Schlechtwetter ausschließlich im Einvernehmen mit der 
Betriebsleitung des Stadtbades Mödling gestattet sind.  Weiters wird festgehalten, 
dass die Pächterin eigenverantwortlich die mitverpac htete Trampolinanlage 
betreibt und zur entsprechenden Aufsicht, Instandha ltung und Wartung dieser 
Anlage verpflichtet ist. Ebenso hat die Pächterin fü r eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung für den Betrieb der Trampoli nanlage auf eigene Kosten 
Sorge zu tragen.   
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Vereinbart wird, dass die Pächterin für die Durchfü hrung der Zugangskontrolle und 
den Kartenverkauf bis zu einem in der Sommersaison lukrierten Verkaufserlös von 
EUR 30.000,-- zzgl. USt. eine Provision von 33% erhält und für je den diese Schwelle 
übersteigenden Erlös eine Provision in Höhe von 28%. Für den Betrieb der 
Trampolinanlage erhält die Pächterin für die Vertrags laufzeit ein Entgelt in Höhe 
von grundsätzlich 50% der aus dem Verkauf der Jetons erzielten 
Umsatzgesamterlöse, jedoch nicht weniger als EUR 4.100, -- und nicht mehr als EUR 
7.500,-- jeweils bezogen auf die Freibadesaison.  
Die Pächterin ist verpflichtet, in Bezug auf das Pac htobjekt sowie sämtliche 
Nebenanlagen alle öffentlich-rechtlichen Vorschrifte n genauestens einzuhalten. 
Bauliche Änderungen sind der Pächterin ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
Stadtgemeinde Mödling nicht gestattet. Allfällige Inves titionen gehen bei 
Beendigung des Pachtvertrages ohne Anspruch auf Kostenersatz in das Eigentum der 
Stadtgemeinde Mödling über. Jede Untervermietung, Verp achtung oder sonstige 
Weitergabe des Pachtgegenstandes ist ohne schriftliche  Zustimmung der 
Stadtgemeinde Mödling nicht gestattet.  
Sämtliche mit diesem Vertrag verbundene Kosten, Gebühren und Abgaben aller Art 
trägt die Pächterin.  
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, den vorliegenden Unternehmenspachtvertrag 
hinsichtlich der Kantine beim Eingang Goethegasse im Stadtbad Mödling mit Frau 
Mia Pikisch zu den im Sachverhalt genannten Bedingungen abzuschließen. 
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Im Ausschuss für Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Rechtsangelegenheiten am 
26.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Rechtsangelegenheiten  

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  STAD-M-1-2019 

Betrifft:  Verlängerung des Bestandvertrages mit Herrn Johann Mattis 
hinsichtlich der Kantinenbetriebe Freizeitzentrum S tadtbad Mödling  

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und 
Rechtsangelegenheiten 

26.02.2019 Top: 07 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 39 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 14 

 
  
Berichterstatter:  STR Mag. Teresa Voboril 
 
SACHVERHALT: 
 
Gemäß dem vorliegenden Nachtrag zum Unternehmenspachtvertrag vom 29.8.97 
wird das Pachtverhältnis mit Wirkung ab 1.4. 2019 bis 30.9.2019 neu abgeschlossen. 
Der Vertrag soll automatisch, und daher ohne dass es einer Aufkündigung bedarf, 
enden. Das Pachtentgelt besteht aus dem Hauptpachtzi ns in einer Höhe von mtl. �½��
200,-- zzgl. USt sowie Betriebskosten in Höhe von mtl. �½�� ��������--. Die Kosten der 
Vergebührung des Nachtrages trägt im Innenverhältnis di e Stadtgemeinde Mödling. 
Unter einem wird bereits im Vorfeld zwischen den Pa rteien ein Räumungsvergleich 
vor dem BG Mödling geschlossen, um die Endigung und Rückstellung des 
Pachtgegenstandes sicherzustellen. 
 
Im Übrigen bleibt der Pachtvertrag vom 29.8. 1997 unverändert bestehen, wobei 
Vertragspunkt V hinsichtlich des Unterpunktes 5 a) u nd 7 mit der Maßgabe geändert 
wird, dass die Verpächterin binnen 7 Tagen nach Rückstellung des 
Pachtgegenstandes durch den Pächter für die in der Inventarliste (Beilage ./1) 
genannten Wirtschaftsgüter (betrifft alle drei Betrie bsstätten) einen 
Übernahmepreis in Höhe von EUR 20.000,-- leistet und selbige sohin in den 
Pachtgegenständen belassen werden. Als maßgeblicher Zeitpunkt für den 
Gefahrenübergang (sowohl Preis- als auch Leistungsgefahr) wird der Tag Übergabe 
festgelegt.   
 
Sollten zum Zeitpunkt der Endigung maßgebliche Inventa rbestandteile defekt oder 
nicht mehr vorhanden, steht der Verpächter in das Recht eine, der Minderung des 
Inventars entsprechende, Aliquotierung vorzunehmen z u. Eine unbeträchtliche 
Minderung berechtigt den Verpächter jedoch nicht zu R eduzierung des 
Übernahmepreises.  
 
  



12.03.2019 SV-4775-2019.docx 

Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, den vorliegenden Nachtrag zum 
Unternehmenspachtvertrag mit Herrn Johann Mattis hin sichtlich der 
Gastronomielokale im Freizeitzentrum Mödling zu den im Sachverhalt genannten 
Bedingungen abzuschließen.  
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Im Ausschuss für Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Rechtsangelegenheiten am 
26.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Die Vorsitzende stellt, nach längerer Diskussion, de n Antrag auf Rückstellung. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Rechtsangelegenheiten  

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  STAD-B-2-2019 

Betrifft:  Aufkündigung Straßennutzung Scheffergasse Familie Bachl (GSt Nr. 
982/3, EZ 3981, KG 16119 Mödling)/Birics und Barilit sch (GSt Nr. 
975/1, EZ 3981, KG 16119 Mödling) 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und 
Rechtsangelegenheiten 

26.02.2019 Top: 08 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 40 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 15 

 
  
Berichterstatter:  STR Mag. Teresa Voboril 
 
SACHVERHALT: 
 
Von Frau Ilse Bachl einerseits und Frau Sabine Birics/Herrn Christian Barilitsch bzw. 
deren Rechtsvorgängerin andererseits wurde an die Stadtgemeinde Mödling �² 
Öffentliches Gut entsprechend den damaligen baurecht lichen Vorschriften von 
deren Grundstücken Straßengrund abgetreten.  
 
Da die Straßenflächen von der Stadtgemeinde Mödling im Abtretungszeitpunkt noch 
nicht benötigt wurden, haben die Grundeigentümer die Fläche weiterhin benutzt.  
 
Im Zuge der geplanten Schaffung eines Fuß- und Radweges in der Scheffergasse 
werden nunmehr die von den Grundeigentümern an das ö ffentliche Gut 
abgetretenen Grundflächen benötigt. Nach Rechtsansich t des 
Landesverwaltungsgerichtes NÖ hat die Räumung der weiterhin genutzten Fläche 
des Öffentlichen Gutes nicht durch Bescheid zu erfo lgen, sondern ist von einem 
zivilrechtlichen Nutzungsverhältnis auszugehen, das v on der Stadtgemeinde Mödling 
sohin auch nach den Vorschriften des Privatrechtes aufzukündigen ist.  
 
Es ist daher die Aufkündigung der Nutzungsverhältnisse betreffend de n 
Straßengrund gegenüber den genannten Eigentümern vorzunehmen, um den Fuß- 
und Radweg in der Scheffergasse verwirklichen zu können. Hiebei sind die 
Regelungen des § 560 ff ZPO analog anzuwenden. Die Kündigung hat daher bis 
31.03.2019 für 30.06.2019 zu erfolgen und sieht eine  geräumte Übergabe (dh. frei 
von Bauwerken, Gehölzen, Materialien und Einfriedun gen, etc..) im festgelegten 
Niveau vor.  
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Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die Aufkündigung der Nutzung hinsichtlich des GSt Nr. 
975/1, EZ 3981, KG 16119 Mödling (Birics/Barilitsch)  sowie hinsichtlich des GSt Nr. 
982/3, EZ 3981, KG 16119 Mödling (Bachl), beide situiert in der Scheffergasse in 
2340 Mödling, unter Einhaltung der gesetzlichen Kündi gungsfrist zum 30.06.2019 
vorzunehmen und die Grundstückseigentümer unter eine m zur Rückstellung der 
betreffenden Grundstücksteilflächen gemäß den beilie genden Planskizzen frei von 
sämtlichen Fahrnissen im festgelegten Niveau aufzufor dern.  
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Im Ausschuss für Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Rechtsangelegenheiten am 
26.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Rechtsangelegenheiten  

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VT/0009/19  

Betrifft:  Guntramsdorfer Straße - Regenwasserkanalsanierung 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und 
Rechtsangelegenheiten 

26.02.2019 Top: 10 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 125 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 16 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/851005-004200/000 �½�������� 000,00 �½������ 121,26 �½������ 709,72 �½�������� 169,02 
 
Berichterstatter:  STR Mag. Teresa Voboril 
 
SACHVERHALT: 
 
Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung de r Guntramsdorfer Straße 
von der Weißes Kreuz-Gasse bis zum Tunnel unter der Südbahn wurde mittels  
Kamerainspektion der Regenwasserhauptkanal in der Guntramsdorfer Straße 
befahren. 
Dabei wurde festgestellt, dass der o.a. Kanal unteri rdisch nicht mehr saniert 
werden kann. Daher müssen in offener Bauweise Teilbereiche (insgesamt ca. 
235,00 m) des Kanals neu errichtet werden. 
 
Es wurde ein Angebot von unserer Kontrahentenfirma Pittel & Brausewetter GmbH, 
Gußhausstraße 16, 1040 Wien, eingeholt. 
Die Schätzkosten lt. Angebot vom 21.02.2019 betragen EUR 199.864,25 excl. 20 % 
Ust. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden die Firma Pittel & Brausewetter GmbH, Gußhausstraße 
16, 1040 Wien, mit den o.a. Arbeiten in der Höhe vo n EUR 199.864,25 excl. 20 % 
Ust. zu beauftragen. 
 
Die Bedeckung ist im Budget 2019 gegeben. 
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Im Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Rechtsangelegenheiten am 26.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Rechtsangelegenheiten  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  IV-A-39-2019 

Betrifft:  �$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W���� �0�|�G�O�L�Q�J�������������� �Å�(�L�Q�Z�H�J-Plastik- �I�U�H�L�H���6�W�D�G�W�´ 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Personal, Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung 

26.02.2019 Top: 04 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 41 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 17 
 
  
Berichterstatter:  STR Franziska Olischer 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Stadtgemeinde Mödling ist Klimabündnisgemeinde, hat sich als �H�U�V�W�H���ÅSauberste 
Region �g�V�W�H�U�U�H�L�F�K�V�´, aber auch im Bereich des Naturschutzes weit über die Region 
hinaus einen Namen gemacht. Im Bereich erneuerbare Energie, E-Mobilität und 
pestizidfreie Gemeinde leistet die Stadtgemeinde Möd ling hervorragende Arbeit.  
Die Stadtgemeinde Mödling hat u.a. als bewusstseinsbildende Maßnahmen im 
Bereich der Vermeidung von Lebensmitteln im Abfall b zw. zur Vermeidung von 
Einweg-Plastik �G�L�H���3�U�R�M�H�N�W�H���Å�: �l�U���G�R�F�K���V�F�K�D�G���G�U�X�P�´���X�Q�G�� �Å�0�|�G�O�L�Q�J�H�U���0�H�K�U�Z�H�J-
�3�I�D�Q�G�E�H�F�K�H�U�´���H�U�I�R�O�J�U�H�L�F�K���X�P�J�H�V�H�W�]�W�� 
 Das Bewusstsein, betreffend die Verwendung von Plastik im täglichen Leben, hat 
sich in den letzten Jahren massiv verändert. Plasti k ist aus unserem Alltag längst 
nicht mehr wegzudenken. Aber natürlich ist nicht jed e Verwendung von Plastik 
schlecht. Die Problematik liegt in der Entsorgung . Die weltweite Plastikplage ist 
eines der größten Probleme des 21. Jahrhunderts. Die  EU überlegt schon seit 
Längerem Maßnahmen zur Eindämmung von Einweg-Plastik. 
 

1. Mödling- Einweg-Plastiksackerl-freie-Stadt  
In Österreich tritt ein Verbot von Kunststofftrageta schen, mit Ausnahme jener 
Tragetaschen, die biologisch vollständig abbaubar sind , ab 1.1. 2020 in Kraft.   
Zahlreiche Mödlinger Betriebe haben bereits als Alte rnative zur Einweg-Kunststoff-
Tasche auf abbaubare Kunststofftaschen, nicht beschichtete Papiertaschen oder 
Stofftaschen umgestellt. Das Abfallwirtschaftsrefera t und das Stadtmarketing 
�0�|�G�O�L�Q�J���Z�R�O�O�H�Q���Q�X�Q�� �0�|�G�O�L�Q�J�H�U���%�H�W�U�L�H�E�H�Q���G�L�H���Å�0�|�G�O�L�Q�J��-�6�W�R�I�I�W�D�V�F�K�H�´���D�Q�E�L�H�W�H�Q�����%�L�V��
zur Gemeinderatssitzung im Mai sollen Gestaltungsvorschläge, Zahlen bezüglich 
Bestellmengen und Kosten erhoben und die Möglichkeit geprüft werden, den  
Ankaufspreis der Mödling-Stoff-Tasche  eventuell bi s zu einem Drittel seitens der 
Stadtgemeinde zu stützen.  
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2. Mödling - Einweg-Plastik-freie Stadt  
Weiters gilt für Österreich, dass bis 2025 im Verglei ch zur Plastikverpackungsmenge 
aus dem Jahr 2016 nachweislich 20% - 25% der Plastikverpackungen reduziert 
werden müssen. Das betrifft vor allem die Verpackun g von Produkten zur 
einmaligen Verwendung und entspricht in Österreich et wa einer Reduktion von 
60.000 Tonnen Plastik.  
Mödling soll bis zum Jahr 2025 aufbauend auf die bereits erfolgreich laufenden 
�3�U�R�M�H�N�W�H���Å�: �l�U���G�R�F�K���V�F�K�D�G���G�U�X�P�´�����Å�0�|�G�O�L�Q�J�H�U���0�H�K�U�Z�H�J�E�H�F�K�H�U�´���X�Q�G���Å�6�D�X�E�H�U�H��
�0�|�G�O�L�Q�J�H�U���)�H�V�W�H�´���X�Q�G���G�D�V���J�H�U�D�G�H���D�Q�O�D�X�I�H�Q�G�H�� �3�U�R�M�H�N�W���Å�9�H�U�S�D�F�N�O�X�Q�J�V�D�U�P�H�U�� �0�D�U�N�W�´��
eine möglichst Einweg-Plastik-freie Stadt werden. 
 

a) �3�U�R�M�H�N�W���Å�: �l�U���G�R�F�K���V�F�K�D�G���G�U�X�P�´�� 
Durch die Beteiligung von bereits 30 Mödlinger Gastronomen konnten in den letzten 
drei Jahren rund 80.000 Einweg-Plastikgeschirr-Teile  eingespart werden.  
Mittlerweile wurde es ein Projekt der gesamten Region  Mödling, zahlreiche 
Gemeinden machen mit, laufend fragen weitere Gemeind en an.  
Ziel ist es, dass bis 2025 möglichst alle Gastronomen in der Stadt Mödling 
mitmachen bzw. andere nachhaltige Verpackungsalternat iven verwenden. Die 
Teilnahme am Projekt wird noch bis Ende 2019 (zweij ährige Testphase läuft aus) 
kostenlos sein. Eine Umfrage unter den teilnehmenden  Gastronomen hat ergeben, 
dass man nach der Testphase sehr wohl bereit ist, e inen finanziellen Beitrag für die 
nachhaltigen Verpackungsbehälter zu leisten, da bis j etzt auch Kosten für Einweg-
Plastik-Geschirr für den Betrieb angefallen sind. Da her soll bis zum Herbst mit dem 
Stadtmarketing ein Kostenbeteiligungskonzept erarbeite t werden.   
 

b) Mödlinger Mehrweg-Pfandbecher �² Geschirrmobil- Sauberes Fest in Mödling: 
Durch die Verwendung des Mödlinger Mehrweg-Pfandbechers konnten seit seiner 
Einführung im Jahr 2012 allein im Mödlinger Fasching rund 20 Tonnen Einweg-
Plastik-Becher eingespart werden. 
Es soll verstärkt an alle Vereine, Schulen usw. her angetreten und Anreize (z.B. 
Subvention) geschaffen werden, das Fest möglichst Einweg-Plastik-frei zu 
�J�H�V�W�D�O�W�H�Q���� �(�L�Q���/�H�L�W�I�D�G�H�Q���I�•�U���Å�6�D�X�E�H�U�H���)�H�V�W�H�´���R�K�Q�H���(�L�Q�Z�H�J-Plastik soll erstellt und 
Veranstaltern zur Verfügung gestellt werden.  
Zusätzlich soll eine Anlaufstelle eingerichtet werde n, wo Veranstalter zu allfälligen 
�)�U�D�J�H�Q���]�X���Å�6�D�X�E�H�U�H���)�H�V�W�H���L�Q���0�|�G�O�L�Q�J�´���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q�� �H�U�K�D�O�W�H�Q���� 
Es wird mit allen zuständigen Referaten bzw. Abteilu ngen und deren StadträtInnen 
Gespräche geben, um das bestmögliche Paket zu erarbeiten. 
 

c) Erster verpackungsarmer Super-Markt in Mödling  
Gewisse gesetzliche Auflagen setzen natürliche Grenzen hinsichtlich Vermeidung 
von Einweg-Plastik-Verpackung. Dennoch gibt es schon jetzt viele Möglichkeiten, 
wie Kunden beim Einkauf des täglichen Bedarfs auf Einweg-Plastik verzichten 
können. Nun steht mit dem Plan Bio - Markt am Bahnh ofsplatz Mödlings der erste 
verpackungsarme Markt vor der Umsetzung.   
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Das Abfallwirtschaftsreferat und das Stadtmarketing unterstützen die Eigentümer 
von Plan Bio- Mödling in ihrer Vorreiterrolle.  
 

d) Einweg-Plastik im Amtshaus und in den Betrieben 
Auch im Amtshaus und den Betrieben der Stadtgemeinde Mödling soll in 
Zusammenarbeit mit den Referaten/ Dienststellen gepr üft werden, wo auf Einweg-
Plastik-Produkte verzichtet werden könnte . In diesem Zusammenhang soll auch die 
geprüft werden, in welchen Bereichen  eine zentrale Beschaffungsstelle sinnvoll 
wäre.  
 
Antrag: 
Es möge beschlossen werden,  
 
1. bis zur Gemeinderatssitzung im Mai eine Erhebung in Kooperation mit dem 

Stadtmarketing durchzuführen, die über Gestaltung, An zahl und Kosten der für 
2020 geplanten Mödling-Stofftaschen Auskunft gibt und Basi s für die weitere 
Vorgehensweise bildet. 

 
2. nach Vorliegen aller Daten in einer Arbeitsgruppe, in  der alle Fraktionen des 

Gemeinderates, das Stadtmarketing und das City Management vertreten sind, 
�H�L�Q�H�Q���O�D�Q�J�I�U�L�V�W�L�J�H�Q�� �Å�0�D�V�W�H�U�S�O�D�Q�� ��������- Mödling wird Einweg-Plastik- �I�U�H�L�´��zu 
entwickeln, d er vorerst die Projek �W�H���Å�: �l�U���G�R�F�K���V�F�K�D�G���G�U�X�P�´���� ���Å�0�|�G�O�L�Q�J�H�U-
Pfand-�0�H�K�U�Z�H�J�E�H�F�K�H�U�´,  �Å�6�D�X�E�H�U�H���)�H�V�W�H���L�Q���0�|�G�O�L�Q�J�´���X�Q�G���Å�9�H�U�S�D�F�N�X�Q�J�V�D�U�P�H�U��
�6�X�S�H�U�P�D�U�N�W�´�� ���H�L�Q�E�H�]�L�Hht.  

 
3. bis zum Herbst 2019 zu prüfen, in welchen Bereichen  eine zentrale 

Beschaffungsstelle sinnvoll wäre, um Einweg-Plastik einzusparen bzw. 
umweltfreundliche Produkte anzukaufen. 
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Im Ausschuss für Personal, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung am 26.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Personal, Abfallwirtschaft und Stadtr einigung 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VF/0001/2019 

Betrifft:  Erlassung einer Bausperre gemäß Flächenwidmungsplan zur 
Umsetzung der Ziele des örtl. Entwicklungskonzeptes ( Sicherung 
strukturverträglicher Bebauungsstrukturen)  

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und 
Stadterneuerung 

19.02.2019 Top: 10 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 59 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 18 

 
  
Berichterstatter:  STR Rainer Praschak 
 
SACHVERHALT: 
 

Aufgrund des in den letzten Jahren rasant ansteigende n Siedlungsdruckes im 
südlichen Wiener Umland ist auch die Stadtgemeinde Mödling derzeit mit 
folgenden akuten Problemlagen  konfrontiert: 

- hohe Nachfrage nach verfügbaren Baulandreserven mit Tendenz zu 
maximal verdichteter baulicher Nutzung und gleichzeiti g geringe 
Berücksichtigung der Lage im Stadtgebiet bzw. der umgeb enden 
baulichen Bestandsstrukturen insbesondere im Hinbli ck auf bestehende 
Ortsbildstrukturen und den Gartenstadtcharakter 
 

- starker Druck auch auf die bauliche Nutzbarkeit von  Bereichen hinterer 
Baufluchtlinien und von Grünlandbereichen vor allem  bei bestehenden 
Haupt- und Nebengebäuden 

 
- verstärkte Nachfrage und Tendenz zur Nachverdichtung in Schutzzonen 

bei gleichzeitig teilweisem Fehlen klar definierter Vorgaben zur 
Bebauungsdichte 

 
Weiters wurde im Jahr 2015 das Örtliche Entwicklung skonzept neu beschlossen, 
welches folgende Ziele und Maßnahmen der örtlichen Entwicklung  definiert: 

- Sicherung der hohen Wohnqualität bestehender Wohngebiete durch 
Wahrung des Freiflächenantei ls 

- strukturverträgliche Bebauungsstrukturen 
- Stärkung der bestehenden Achsen und Subzentren 

 

Um den akuten Problemlagen entgegen zu steuern und die  Ziele des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes weitgehend umzusetzen bzw. insbesondere einen 
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zeitlichen Rahmen zur Untersuchung und Überarbeitung bestehender 
Planinstrumente zu generieren, innerhalb dessen den zukünftigen Regelungen 
widersprechende Bauvorhaben hintangehalten werden, s oll nunmehr eine 
Bausperre  (gemäß Flächenwidmungsplan) erlassen werden: 

�x �h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J�� �X�Q�G�� �J�H�J�H�E�H�Q�H�Q�I�D�O�O�V�� �1�H�X�I�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�� �G�H�U���=�X�V�l�W�]�H�� �Å�P�D�[�L�P�D�O��
�]�Z�H�L���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´�� �R�G�H�U�� �Å�P�D�[�L�P�D�O�� �G�U�H�L�� �: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´�� �L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U��
Widmungsart Bauland-�: �R�K�Q�J�H�E�L�H�W�� �E�]�Z�����Å�P�D�[�L�P�D�O�� �V�H�F�K�V�� �: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´����
�Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�|�O�I���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´�� �R�G�H�U�� �Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�D�Q�]�L�J�� �: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´��
innerhalb der Widmungsart Bauland-Kerngebiet 

 

Die Bausperre ist grundsätzlich für einen Zeitraum v on 2 Jahren ab Beschluss 
durch den Gemeinderat gültig mit der Möglichkeit der e inmaligen Verlängerung 
um 1 Jahr. 

Wesentlich ist dabei, dass die Bausperre kein Bauverbot bedeutet,  es sind 
lediglich jene Bauprojekte in diesem Zeitraum abzuwe isen, welche den klar 
definierten Zielen der Bausperre widersprechen. Im Falle der geplanten 
Errichtung von bis zu 2 Wohneinheiten pro Grundstück  innerhalb des 
�J�H�Z�L�G�P�H�W�H�Q�� �Å�%�D�X�O�D�Q�G-�: �R�K�Q�J�H�E�L�H�W�H�V�´�� �E�]�Z�����E�L�V�� �]�X�������: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�� �L�Q�Q�H�U�K�D�O�E��
�G�H�V�� �J�H�Z�L�G�P�H�W�H�Q�� �Å�%�D�X�O�D�Q�G-Kerngebietes�´�� �Z�L�U�G���H�L�Q�H�� �V�W�U�X�N�W�X�U�X�Q�Y�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�H��
Anzahl an Wohneinheiten pro Grundstück grundsätzlich  ausgeschlossen und in 
diesem Sinn kein Widerspruch zu den Zielen der Bausperre festgestellt.  

Geltungsbereich  der Bausperre ist generell das derzeit gewidmete Bau land-
Wohngebiet und Bauland-Kerngebiet von Mödling mit Ausnahme der Bereiche 
�G�H�V�� �6�W�D�G�W�W�H�L�O�H�V�� �Å�1���� �(�K�H�P�D�O�L�J�H�� �*�H�Q�G�D�U�P�H�U�L�H�� �=�H�Q�W�U�D�O�V�F�K�X�O�H�´���� �G�H�U���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H��
�1�U���� ���������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�� ���Å�6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U�J�U�•�Q�G�H�´������ �1�U���� �������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J��
���Å�/�H�L�Q�H�U-�$�U�H�D�O�´���� �X�Q�G�� �1�U���������������� �E�]�Z������������������ �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�� ���Å�5�R�W�H�V�� �.�U�H�X�]�� �E�]�Z����
�H�K�H�P���� �.�D�W�D�V�W�U�R�S�K�H�Q�O�D�J�H�U�´������ �G�D�� �L�Q���G�L�H�V�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K�H�Q�� �E�H�U�H�L�W�V�� �T�X�D�O�L�W�l�W�V�Y�R�O�O�H��
Planungsverfahren durchgeführt wurden bzw. aktuell i m Laufen sind. 

Folgende Beilage bzw. Erläuterung zum Geltungsbereich und den Zielen der 
Bausperre soll die Verordnung zur Bausperre ergänzen: 

�Å�(�U�O�l�X�W�H�U�X�Q�J�� �]�X�P���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���X�Q�G�� �G�H�Q���=�L�H�O�H�Q���G�H�U���%�D�X�V�S�H�U�U�H�� 

Das rechtskräftig verordnete Örtliche Entwicklungskon zept nennt als 
Maßnahme zur Sicherung und Stärkung der Gemeindefunktion "Wohnstandort" 
u.a. die  Sicherung der hohen Wohnqualität bestehender Wohngeb iete durch 
Wahrung des Freiflächenanteils (Ausweisung von Grünlandbereichen bzw. 
von Freiflächen und Fluchtlinien im Bebauungsplan), sowie 
strukturverträglicher Bebauungsstrukturen (Ausweisung entsprechender 
Wohndichten bzw. Festlegung der Widmungsart Bauland-Wohngebiet mit 
�H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�P���=�X�V�D�W�]���Å�P�D�[�L�P�D�O���]�Z�H�L���G�U�H�L���:�R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���]�X�U���6�L�F�K�H�U�X�Q�J��
des strukturellen Charakters gemäß NÖ Raumordnungsgesetz §16 Abs.5). 

Wie viele andere Gemeinden im südlichen Wiener Umland sieht sich auch die 
Stadtgemeinde Mödling in den letzten Jahren mit einem  zunehmenden 
Siedlungsdruck konfrontiert, welcher bei gleichzeitige r Knappheit 
verfügbaren Grund und Bodens in der letzten Zeit zu einer beobachtbaren, 
maßgeblichen Tendenz zu verdichteten, mehrgeschoßigen Bauvorhaben 
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führte. Gleichzeitig verfügt Mödling als aber auch übe r zahlreiche 
schützenswerte Siedlungsstrukturen, welche insbesondere an der Vielzahl 
denkmalgeschützter oder schutzwürdiger Objekte sowie auch 
ortsbildprägender Grün- und Bebauungsstrukturen ablesbar ist. Nicht zuletzt 
durch diese Situation des erhöhten Siedlungsdruckes gepaart mit einem 
erhöhten öffentlichen Interesse an dem Erhalt und d em Schutz 
ortsbildprägender Strukturen ergibt sich nunmehr eine  �² den eingangs 
erwähnten Zielen und Maßnahmen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes - 
erforderliche Anpassung des örtlichen Planungsinstrumentes des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes an diese vergleichsweise neuen 
Rahmenbedingungen.  

Um strukturunverträgliche Bebauungen im Falle von Vo rhaben mit mehr als 
zwei Wohneinheiten innerhalb des Bauland-Wohngebietes bzw. mehr als 
sechs Wohneinheiten innerhalb des Bauland-Kerngebietes künftig 
weitestgehend hintanzuhalten, erscheint daher eine Ü berprüfung und 
gegebenenfalls Neufes�W�O�H�J�X�Q�J�� �G�H�U���=�X�V�l�W�]�H���Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�H�L���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´��
�R�G�H�U���Å�P�D�[�L�P�D�O�� �G�U�H�L���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U���: �L�G�P�X�Q�J�V�D�U�W���%�D�X�O�D�Q�G-
�: �R�K�Q�J�H�E�L�H�W���E�]�Z�����Å�P�D�[�L�P�D�O�� �V�H�F�K�V���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´�����Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�|�O�I��
�: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���R�G�H�U���Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�D�Q�]�L�J���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U��
Widmungsart Bauland-Kerngebiet im Flächenwidmungsplan als Ziel der 
Bausperre erforderlich. 

Um bis zur endgültigen Rechtskraft des zu überarbeite nden 
Flächenwidmungsplanes diesem Ziel widersprechende Entwicklungen 
hintanzuhalten, soll daher eine Bausperre gemäß § 26 NÖ ROG 2014 
i.d.dzt.g.F. erlassen werden. 

Ausgenommen werden vom Geltungsbereich dieser Bausperre der im 
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H���6�W�D�G�W�W�H�L�O���Å�1�����(�K�H�P�D�O�L�J�H���*�H�Q�G�D�U�P�H�U�L�H��
�=�H�Q�W�U�D�O�V�F�K�X�O�H�´���� �G�L�H���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�� �1�U�������������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J��
���Å�6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U�J�U�•�Q�G�H�´������ �1�U������������������ �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����Å�/�H�L�Q�H�U-�$�U�H�D�O�´���� �X�Q�G���1�U����
������������ �X�Q�G���������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����Å�%�H�U�H�L�F�K���5�R�W�H�V���.�U�H�X�]���E�]�Z�����H�K�H�P����
�.�D�W�D�V�W�U�R�S�K�H�Q�O�D�J�H�U�´������ �G�D���I�•�U���G�L�H�V�H���%�H�U�H�L�F�K�H���E�H�U�H�L�W�V���T�X�D�O�L�W�l�W�V�Y�R�O�O�H��
Planungsverfahren durchgeführt wurden bzw. derzeit du rchgeführt werden, 
welche jedenfalls auch eine Wahrung der Ziele des Ör tlichen 
�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V�� �]�X�P���*�H�J�H�Q�V�W�D�Q�G�� �K�D�W�W�H�Q���´ 

 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, eine Bausperre zur Überprüfung und gegebenenfalls 
�1�H�X�I�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�� �G�H�U���=�X�V�l�W�]�H���Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�H�L���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���R�G�H�U���Å�P�D�[�L�P�D�O�� �G�U�H�L��
Wohneinhe�L�W�H�Q�´���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���: �L�G�P�X�Q�J�V�D�U�W���%�D�X�O�D�Q�G-�: �R�K�Q�J�H�E�L�H�W���E�]�Z�����Å�P�D�[�L�P�D�O��
�V�H�F�K�V���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´�����Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�|�O�I���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���R�G�H�U���Å�P�D�[�L�P�D�O���]�Z�D�Q�]�L�J��
�: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���: �L�G�P�X�Q�J�V�D�U�W���%�D�X�O�D�Q�G-Kerngebiet zu erlassen, um 
den Flächenwidmungsplan für oben beschriebene Bereiche überarbeiten zu können. 
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Aufgrund obigen Sachverhalts und vorstehenden Antrags wird folgende 
 

Verordnung 
 
erlassen: 
 
 
§ 1  Gemäß § 26 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 i.d.dzt.g.F., wird für 
 Teilbereiche der KG Mödling eine Bausperre erlassen. 
 
§ 2  Geltungsbereich der Bausperre 
 Die Bausperre umfasst das derzeit gewidmete Bauland-Kerngebiet und 
 Bauland-Wohngebiet innerhalb der KG Mödling mit Ausnahme des im 
 �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�Q���6�W�D�G�W�W�H�L�O�H�V���Å�1�����(�K�H�P�D�O�L�J�H���*�H�Q�G�D�U�P�H�U�L�H��
 Zentralsc�K�X�O�H�´���� �G�H�U���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�� �1�U�������������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J��
 ���Å�6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U�J�U�•�Q�G�H�´������ �1�U������������������ �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����Å�/�H�L�Q�H�U-�$�U�H�D�O�´���� �E�]�Z�����1�U����
 ������������ �X�Q�G���������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����Å�%�H�U�H�L�F�K���5�R�W�H�V���.�U�H�X�]���E�]�Z�����H�K�H�P����
 �.�D�W�D�V�W�U�R�S�K�H�Q�O�D�J�H�U�´���� 
 
§ 3 Ziel der Bausperre 
 Zum nachhaltigen Schutz der ortsbildprägenden Strukt uren sowie zur 
 Sicherung des strukturellen Charakters innerhalb de s Bauland-Wohngebietes 
 und Bauland-Kerngebietes ist es  erforderlich, das Örtliche 
 Raumordnungsprogramm insofern zu überarbeiten, als dass die Ausweisung 
 der Zusät�]�H���Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�H�L���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���R�G�H�U���Å�P�D�[�L�P�D�O�� �G�U�H�L��
 �: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���: �L�G�P�X�Q�J�V�D�U�W���%�D�X�O�D�Q�G-Wohngebiet bzw. 
 �Å�P�D�[�L�P�D�O�� �V�H�F�K�V���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´�����Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�|�O�I���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���R�G�H�U��
 �Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�D�Q�]�L�J���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U���: �L�G�P�X�Q�J�V�D�U�W���%�D�X�O�D�Q�G-
 Kerngebiet im Flächenwidmungsplan geprüft und gegebenenfalls  festgelegt 
 werden sollen. 
 
 �$�X�I���G�L�H���%�H�L�O�D�J�H���Å�(�U�O�l�X�W�H�U�X�Q�J�� �]�X�P���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�� �X�Q�G���G�H�Q���=�L�H�O�H�Q���G�H�U��
 �%�D�X�V�S�H�U�U�H�´�� �Z�L�U�G���Y�H�U�Z�L�H�V�H�Q�� 
 
§ 4  Diese Verordnung tritt gemäß § 59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung mit dem 
 ersten Tag ihrer Kundmachung in Kraft und gemäß § 26(3) NÖ 
 Raumordnungsgesetz 2014 i.d.dzt.g.F., wenn sie nicht früher aufgehoben 
 wird, spätestens zwei Jahre nach ihrer Kundmachung außer Kraft. 
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Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und Stadterneuerung am 
19.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und Stadterneuerung 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VB/0001/2019 

Betrifft:  Erlassung einer Bausperre gemäß Bebauungsplan zur Umsetzung der 
Ziele des örtl. Entwicklungskonzeptes (Sicherung stru kturverträglicher 
Bebauungsstrukturen) 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und 
Stadterneuerung 

19.02.2019 Top: 11 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 60 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 19 

 
  
Berichterstatter:  STR Rainer Praschak 
 
SACHVERHALT: 
 

Aufgrund des in den letzten Jahren rasant ansteigende n Siedlungsdruckes im 
südlichen Wiener Umland ist auch die Stadtgemeinde Mödling derzeit mit 
folgenden akuten Problemlagen  konfrontiert: 

- hohe Nachfrage nach verfügbaren Baulandreserven mit Tendenz zu 
maximal verdichteter baulicher Nutzung und gleichzeiti g geringe 
Berücksichtigung der Lage im Stadtgebiet bzw. der umgeb enden 
baulichen Bestandsstrukturen insbesondere im Hinbli ck auf bestehende 
Ortsbildstrukturen und den Gartenstadtcharakter 
 

- starker Druck auch auf die bauliche Nutzbarkeit von B ereichen hinterer 
Baufluchtlinien und von Grünlandbereichen vor allem  bei bestehenden 
Haupt- und Nebengebäuden 

 
- verstärkte Nachfrage und Tendenz zur Nachverdichtung in Schutzzonen 

bei gleichzeitig teilweisem Fehlen klar definierter V orgaben zur 
Bebauungsdichte 

 

Im Jahr 2015 wurde das Örtliche Entwicklungskonzept  neu beschlossen, 
welches folgende Ziele und Maßnahmen der örtlichen Entwicklung  definiert: 

- Sicherung der hohen Wohnqualität bestehender Wohngebiete durch 
Wahrung des Freiflächenantei ls 

- strukturverträgliche Bebauungsstrukturen 
- Stärkung der bestehenden Achsen und Subzentren 

 
Um den akuten Problemlagen entgegen zu steuern und die  Ziele des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes weitgehend umzusetzen bzw. insbesondere einen 
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zeitlichen Rahmen zur Untersuchung und Überarbeitung bestehender 
Planinstrumente zu generieren, innerhalb dessen den zukünftigen Regelungen 
widersprechende Bauvorhaben hintangehalten werden, s oll nunmehr eine 
Bausperre  (gemäß Bebauungsplan) erlassen werden: 

�x Überprüfung der baulichen Ausnutzbarkeit von Eckbaup lätzen 
�x Überprüfung und Neufestlegung der Bestimmungen über im Bebauungsplan 

durch absolute Baufluchtlinien abgegrenzte und durch Schraffur 
gekennzeichnete �3�O�D�Q�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�H�� ���Å�D�E�V�R�O�X�W�H�� �K�L�Q�W�H�U�H���%�D�X�I�O�X�F�K�W�O�L�Q�L�H�Q�´�� 

�x Überprüfung und ggf. Wiedereinführung von Bebauungsbestimmungen in 
Schutzzonen der Kategorien 01, 02, 03 und 04 

 

Die Bausperre ist grundsätzlich für einen Zeitraum v on 2 Jahren ab Beschluss 
durch den Gemeinderat gültig, mit der Möglichkeit der einmaligen 
Verlängerung um 1 Jahr. 

Wesentlich ist dabei, dass die Bausperre kein Bauve rbot bedeutet,  es sind 
lediglich jene Bauprojekte in diesem Zeitraum abzuwe isen, welche den klar 
definierten Zielen der Bausperre widersprechen. 
 
Geltungsbereich  der Bausperre ist generell das gesamte gewidmete 
Wohnbauland in der Stadtgemeinde Mödling (Bauland-Wohngebiet, Bauland-
Kerngebiet und Bauland-Agrargebiet) mit Ausnahme der Bereiche des 
�6�W�D�G�W�W�H�L�O�H�V�� �Å�1���� �(�K�H�P�D�O�L�J�H�� �*�H�Q�G�D�U�P�H�U�L�H �=�H�Q�W�U�D�O�V�F�K�X�O�H�´���� �G�H�U�� �*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�� �1�U����
���������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�� ���Å�6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U�J�U�•�Q�G�H�´������ �1�U���� �������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�� ���Å�/�H�L�Q�H�U-
�$�U�H�D�O�´���� �X�Q�G�� �1�U���������������� �X�Q�G�� �������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�� ���Å�5�R�W�H�V���.�U�H�X�]�� �E�]�Z�����H�K�H�P����
�.�D�W�D�V�W�U�R�S�K�H�Q�O�D�J�H�U�´������ �G�D���L�Q���G�L�H�V�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K�H�Q�� �E�H�U�H�L�W�V���T�X�D�O�L�W�l�W�V�Y�R�O�O�H��
Planungsverfahren durchgeführt wurden bzw. aktuell i m Laufen sind. 

Folgende Erläuterung zum Geltungsbereich und den Ziele n der Bausperre dient als 
Beilage zur Verordnung: 
 
�ÅErläuterung zum Geltungsbereich und den Zielen der Bausperre 

Das rechtskräftig verordnete Örtliche Entwicklungskon zept nennt als Maßnahme zur 
Sicherung und Stärkung der Gemeindefunktion "Wohnstandort" u.a. die  Sicherung 
der hohen Wohnqualität bestehender Wohngebiete durch  Wahrung des 
Freiflächenanteils (Ausweisung von Grünlandbereichen  bzw. von Freiflächen und 
Fluchtlinien im Bebauungsplan), sowie strukturverträ glicher Bebauungsstrukturen 
(Ausweisung entsprechender Wohndichten bzw. Festlegung der Widmungsart 
Bauland-�:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W���P�L�W���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�P���=�X�V�D�W�]���Å�P�D�[�L�P�D�O�� �]�Z�H�L���G�U�H�L��
�:�R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�´���]�X�U���6�L�F�K�Hrung des strukturellen Charakters gemäß NÖ 
Raumordnungsgesetz §16 Abs.5). 

Innerhalb des Bebauungsplanes der Stadtgemeinde Mödling sind �² nicht zuletzt um 
den Erhalt des Charakters als Gartenstadt nachhalti g zu gewährleisten - derzeit 
weitläufige Flächen in �%�D�X�E�O�R�F�N�L�Q�Q�H�Q�E�H�U�H�L�F�K�H�Q�� �D�O�V�� �Å�G�X�U�F�K���%�D�X�I�O�X�F�K�W�O�L�Q�L�H�Q��
abgegrenzte Planungsbereiche, über die grundsätzlich ni cht hinausgebaut werden 
�G�D�U�I�´���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q���X�Q�G���G�X�U�F�K���6�F�K�U�D�I�I�X�U���J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W�����,�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�L�H�V�H�U���%�H�U�H�L�F�K�H��
ist die Errichtung von baulichen Anlagen und Nebengebäuden gemäß § 4 Z. 15 sowie 
Vorbauten gemäß § 52 Abs. 3 der NÖ Bauordnung 2014, sofern die Verordnung 
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nichts anderes bestimmt, zulässig. Darüber hinaus ist innerhalb dieser Bereiche die 
Errichtung von Abstellplätzen oder oberirdischen Gar agen unzulässig. Aufgrund der 
Tatsache, dass zahlreiche Haupt- und Nebengebäude bzw. Teile von Haupt- und 
Nebengebäuden innerhalb dieser Bereiche situiert sin d und eine nachvollziehbare 
Regelung von anzeige- oder bewilligungspflichtigen Abänderungen von Bauwerken 
bislang nicht eindeutig festgeschrieben ist, scheint d as Ziel der Wahrung 
strukturverträglicher Bebauungsstrukturen nicht gänzli ch gesichert. 

Weiters wurde - beginnend im Jahre 2007 - der Bebauungsplan der Stadtgemeinde 
Mödling insofern schrittweise überarbeitet, als dass  Zug um Zug kleinteilige 
Schutzzonen innerhalb denkmalgeschützter Bereiche, i m Nahbereich 
schutzwürdiger Objekte, von Ensembles, siedlungsprägenden dörflichen Bereichen 
�X�Q�G���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�U���3�X�I�I�H�U�]�R�Q�H�Q���I�H�V�W�J�H�O�H�J�W���Z�X�U�G�H�Q�����,�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �Y�R�Q���Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Qen 
�P�L�W���2�E�M�H�N�W�H�Q���X�Q�W�H�U�� �'�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]�´���� �Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W���V�F�K�X�W�]�Z�•�U�G�L�J�H�Q���2�E�M�H�N�W�H�Q�´����
�Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W���H�Q�V�H�P�E�O�H�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q�� �2�E�M�H�N�W�H�Q�´���X�Q�G���Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W��
�2�E�M�H�N�W�H�Q���G�|�U�I�O�L�F�K�H�Q���&�K�D�U�D�N�W�H�U�V�´���Z�X�U�G�H���G�D�E�H�L���J�H�Q�H�U�H�O�O�� �D�X�I���G�L�H���)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�� �Y�R�Q��
Bebauungsdichten verzichtet. In der Alltagspraxis der baubehördlichen Umsetzung 
haben sich hierbei in den letzten Jahren allerdings vielfach Probleme ergeben, da 
�G�L�H���)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�� �Å�N�H�L�Q�H���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H�´�� �H�L�Q�H�Q���]�X���Z�H�L�W�H�Q���,�Q�W�H�U�S�U�H�W�D�W�L�R�Q�V�V�S�L�H�O�U�D�X�P��
zulässt. Um diese Probleme künftig hintanzuhalten, e rscheint es nunmehr 
erforderlich, dass in jenen Bereichen, in welchen i m Zuge der Festlegung 
�N�O�H�L�Q�W�H�L�O�L�J�H�U���6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���G�L�H���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�� �Å�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H�´�� �J�H�V�W�U�L�F�K�H�Q��
wurde, diese gegebenenfalls wiedereinzuführen. Vor de m Hintergrund dieser 
Rahmenbedingungen und angesprochenen Zielsetzungen ist es daher erforderlich, 
die strukturellen baulichen Gegebenheiten im gesamten  Stadtgebiet zu 
�X�Q�W�H�U�V�X�F�K�H�Q�� �X�Q�G���E�H�U�H�L�F�K�V�Z�H�L�V�H���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H�Q�� �L�Q���%�H�U�H�L�F�K�H�Q���Y�R�Q���Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q��
�P�L�W���2�E�M�H�N�W�H�Q���X�Q�W�H�U�� �'�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]�´���� �Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W���V�F�K�X�W�]�Z�•�U�G�L�J�H�Q���2�E�M�H�N�W�H�Q�´����
�Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W���H�Q�V�H�P�E�O�H�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q�� �2�E�M�H�N�W�H�Q�´���X�Q�G���Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W��
�2�E�M�H�N�W�H�Q���G�|�U�I�O�L�F�K�H�Q���&�K�D�U�D�N�W�H�U�V�´���Z�L�H�G�H�U�H�L�Q�]�X�I�•�K�U�H�Q�� 

Gemäß §49 Abs 4 NÖ Bauordnung 2014 i.d.dzt.g.F. darf auf Eckbauplätzen die 
Bebauungsdichte bis zu 50 % überschritten werden, wenn der Bebauungsplan eine 
geschlossene Bebauungsweise und eine Bebauungsdichte vorsieht. Da innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes der Stadtgemeinde Mödling zahlreiche 
Eckbauplätze entsprechende Festlegungen aufweisen und das Ziel der Wahrung 
strukturverträglicher Bebauungsstrukturen in diesen B ereichen aufgrund sich 
teilweise ergebender hoher Dichten nicht gänzlich gesi chert erscheint, ist eine 
Überprüfung bzw. Überarbeitung des Bebauungsplanes (Bebauungsvorschriften und 
dazugehörige Plandarstellungen) als Ziel der Bausperre erforderlich. 

Um strukturunverträgliche Bebauungen künftig weitestge hend hintanzuhalten, 
erscheint daher eine Überprüfung bzw. Überarbeitung d es Bebauungsplanes 
(Bebauungsvorschriften und dazugehörige Plandarstellungen) in den 
angesprochenen Bereichen erforderlich. 

Um bis zur endgültigen Rechtskraft des zu überarbeite nden Bebauungsplanes 
diesem Ziel widersprechende Entwicklungen hintanzuha lten, soll daher eine 
Bausperre gemäß § 35 NÖ ROG 2014 i.d.dzt.g.F. erlassen werden. 

Ausgenommen werden vom Geltungsbereich dieser Bausperre �G�H�U���6�W�D�G�W�W�H�L�O���Å�1����
�(�K�H�P�D�O�L�J�H���*�H�Q�G�D�U�P�H�U�L�H���=�H�Q�W�U�D�O�V�F�K�X�O�H�´���� �G�L�H���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�� �1�U�������������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J��
���Å�6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U�J�U�•�Q�G�H�´������ �1�U������������������ �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����Å�/�H�L�Q�H�U-�$�U�H�D�O�´���� �X�Q�G���1�U������������3 und 
�������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����Å�%�H�U�H�L�F�K���5�R�W�H�V���.�U�H�X�]���E�]�Z�����H�K�H�P�����.�D�W�D�V�W�U�R�S�K�H�Q�O�D�J�H�U�´������ �G�D���I�•�U��
diese Bereiche bereits qualitätsvolle Planungsverfah ren durchgeführt wurden bzw. 
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derzeit durchgeführt werden, welche jedenfalls auch eine Wahrung der Ziele des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes zum Gegenstand hatten���  ́

 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, eine Bausperre zur Überprüfung der baulichen 
Ausnutzbarkeit von Eckbauplätzen, zur Überprüfung un d Neufestlegung der 
Bestimmungen über im Bebauungsplan durch absolute Baufluchtlinien abgegrenzte 
�X�Q�G���G�X�U�F�K���6�F�K�U�D�I�I�X�U���J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W�H���3�O�D�Q�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�H�����Å�D�E�V�R�O�X�W�H�� �K�L�Q�W�H�U�H��
�%�D�X�I�O�X�F�K�W�O�L�Q�L�H�Q�´���� �X�Q�G���]�X�U���h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J�� �X�Q�G���J�J�I�����: �L�H�G�H�U�H�L�Q�I�•�K�U�X�Q�J���Y�R�Q��
Bebauungsbestimmungen in Schutzzonen der Kategorien 01, 02, 03 und 04 zu 
erlassen, um den Bebauungsplan für oben beschriebene Geltungsbereiche 
überarbeiten zu können. 
 
Aufgrund obigen Sachverhalts und vorstehenden Antrags wird folgende 
 

Verordnung 
 
erlassen: 
 
§ 1  Gemäß § 35 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 i.d.dzt.g.F., wird für 

Teilbereiche der KG Mödling eine Bausperre erlassen. 

§ 2  Geltungsbereich der Bausperre 

Die Bausperre umfasst das derzeit gewidmete Wohnbauland (Bauland-
Kerngebiet, Bauland-Wohngebiet und Bauland-Agrargebiet)  innerhalb der KG 
Mödling mit Ausnahme des im Bebauungsplan �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�Q���6�W�D�G�W�W�H�L�O�H�V���Å�1����
�(�K�H�P�D�O�L�J�H���*�H�Q�G�D�U�P�H�U�L�H���=�H�Q�W�U�D�O�V�F�K�X�O�H�´���� �G�H�U���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�� �1�U�������������������� �.�*��
�0�|�G�O�L�Q�J�����Å�6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U�J�U�•�Q�G�H�´������ �1�U�������������������.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����Å�/�H�L�Q�H�U-�$�U�H�D�O�´���� �E�]�Z����
�1�U���������������� �X�Q�G���������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����Å�%�H�U�H�L�F�K���5�R�W�H�V���.�U�H�X�]���E�]�Z�����H�K�H�P����
Katastrophenlager�´���� 

§ 3 Ziel der Bausperre 

Zum nachhaltigen Schutz der ortsbildprägenden Struktu ren bzw. zur 
Wahrung strukturverträglicher Bebauungsstrukturen inne rhalb des 
Wohnbaulandes von Mödling ist es erforderlich, den Bebauungsplan insofern 
zu überarbeiten, als dass 

- �G�L�H���%�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�H�Q�� �E�H�]�•�J�O�L�F�K���Å�G�X�U�F�K���%�D�X�I�O�X�F�K�W�O�L�Q�L�H�Q�� �D�E�J�H�J�U�H�Q�]�W�H��
Planungsbereiche, über die grundsätzlich nicht hinaus gebaut werden 
�G�D�U�I�´���L�Q���G�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q�� �G�H�U���6�W�D�G�W�J�H�P�H�L�Q�G�H���0�|�G�O�L�Q�J��
hinsichtlich Regelungen betreffend Neu- oder Zubauten  von Gebäuden als 
bewilligungspflichtige Vorhaben gemäß §14 Z 1 NÖ BO 2014, betreffend 
die Errichtung von baulichen Anlagen gemäß §14 Z 2 NÖ BO 2014, 
betreffend die Abänderung von Bauwerken gemäß §14 Z 3 NÖ BO 2014 
sowie hinsichtlich anzeigepflichtiger Vorhaben gemäß §  15 NÖ BO 2014 
geprüft und erforderlichenfalls abgeändert bzw. neu f estgesetzt werden, 

- �L�Q���6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���G�H�U���.�D�W�H�J�R�U�L�H�Q�����������Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W���2�E�M�H�N�W�H�Q���X�Q�W�H�U��
�'�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]�´������ ���������Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W���V�F�K�X�W�]�Z�•�U�G�L�J�H�Q���2�E�M�H�N�W�H�Q�´������������
���Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W���H�Q�V�H�P�E�O�H�E�H�G�H�X�W�V�D�P�H�Q�� �2�E�M�H�N�W�H�Q�´�����X�Q�G��������
���Å�6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H�Q���P�L�W���2�E�M�H�N�W�H�Q���G�|�U�I�O�L�F�K�H�Q���&�K�D�U�D�N�W�H�U�V�´�����G�L�H���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J�� �Y�R�Q��
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Bebauungsdichten geprüft und erforderlichenfalls wied er eingeführt wird, 
sowie 

- �D�X�I���(�F�N�E�D�X�S�O�l�W�]�H�Q�� �L�P���)�D�O�O�H���H�L�Q�H�U���I�H�V�W�J�H�O�H�J�W�H�Q�� �Å�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�Q�´��
Bebauungsweise die Möglichkeit zur Überschreitung der Bebauungsdichte 
gemäß §49 Abs 4 NÖ Bauordnung 2014 i.d.dzt.g.F. geprüft und die 
Bebauungsdichten erforderlichenfalls abgeändert werde n. 

 
�$�X�I���G�L�H���%�H�L�O�D�J�H���Å�(�U�O�l�X�W�H�U�X�Q�J�� �]�X�P���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�� �X�Q�G���G�H�Q���=�L�H�O�H�Q���G�H�U��
�%�D�X�V�S�H�U�U�H�´�� �Z�L�U�G���Y�H�U�Ziesen. 

 
§ 4  Diese Verordnung tritt gemäß § 59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung mit dem 

ersten Tag ihrer Kundmachung in Kraft und gemäß § 35(3) NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014 i.d.dzt.g.F., wenn sie nicht f rüher aufgehoben 
wird, spätestens zwei Jahre nach ihrer Kundmachung außer Kraft. 
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Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und Stadterneuerung am 
19.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2 019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und Stadterneuerung 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VB/0011/2015 

Betrifft:  Änderung des Bebauungsplanes im Bereich Klostergasse 10-22 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und 
Stadterneuerung 

19.02.2019 Top: 12 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 61 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 20 
 
  
Berichterstatter:  STR Rainer Praschak 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Stadtgemeinde Mödling beabsichtigt die Änderung des Bebauungsplanes im 
�%�H�U�H�L�F�K���Å�.�O�R�V�W�H�U�J�D�V�V�H�� ����-�����´�� �G�D�K�L�Q�J�H�K�H�Q�G�����G�D�V�V���G�L�H���L�Q���G�H�U���]�X�J�H�K�|�U�L�J�H�Q��
Plandarstellung durch rote Signatur dargestellte Änder ung festgelegt wird. 
 
Die beabsichtigte Änderung betrifft: 
 
�x �)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U���Å�$�E�V�W�H�O�O�D�Q�O�D�J�H�� �I�•�U���.�U�D�I�W�I�D�K�U�]�H�X�J�H���D�X�‰�H�U�K�D�O�E���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�Hr 

�9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H�Q�´ 
�x �)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V���Å�9�H�U�E�R�W�H�V���Y�R�Q���(�L�Q�I�U�L�H�G�X�Q�J�H�Q�´ 
�x Festlegung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungsdichte, Bebauungsweise, 

Bauklasse bzw. höchstzulässige Gebäudehöhe) 
�x �$�Q�S�D�V�V�X�Q�J�� �G�H�U���.�H�Q�Q�W�O�L�F�K�P�D�F�K�X�Q�J�� �Å�%�D�X�O�L�F�K�N�H�L�W���X�Q�W�H�U�� �'�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]�´ 
�x Anpassung d�H�U���Å�%�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J���Y�R�Q���%�D�X�O�D�Q�G�I�O�l�F�K�H�Q�� �P�L�W���G�H�U�V�H�O�E�H�Q���%�D�X�Z�H�L�V�H����-höhe 

und -�G�L�F�K�W�H�´ 
 
Der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes war in der Zeit von 13.11.2018 bis 
27.12.2018 öffentlich kundgemacht, mit dem Hinweis, dass innerhalb dieser Frist 
jedermann berechtigt war, eine Stellungnahme dazu abz ugeben. 
 
Überdies wurden die Eigentümer der betroffenen Grund stücke verständigt. 
 
Zusammenfassend führt die Grundlagenforschung dazu a us: 
 
Grundlagenforschung / räumliche Situation 
 
Parallel zur Hauptstraße und nordöstlich des Freihe itsplatzes verläuft die 
Klostergasse, ein schmaler, historischer Straßenzug im Ortszentrum von Mödling, 
welcher aufgrund der stadtgeschichtlich bedeutsamen B ebauungsstrukturen eine 
Vielzahl an denkmalgeschützten und schutzwürdigen Gebäuden aufweist. 
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Der Straßenzug ist auf der nördlichen Seite mit eine r geschlossenen Zeile aus 
zweigeschoßigen, im Kern spätmittelalterlichen und me ist traufständigen Bürger- 
und Ackerbürgerhäusern gekennzeichnet. Die überwiegend tiefen Parzellen 
verfügen größtenteils über markante Hofflügel. 

Das Kunstdenkmäler-�+�D�Q�G�E�X�F�K�� �Å�'�H�K�L�R���² �1�L�H�G�H�U�|�V�W�H�U�U�H�L�F�K���V�•�G�O�L�F�K���G�H�U���'�R�Q�D�X�´��
charakterisiert die denkmalgeschützten Gebäude in de r Klostergasse wie folgt: 
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Klostergasse Nr. 16 ���Å�9�R�O�N�V�N�X�Q�G�H�P�X�V�H�X�P�´������ �+�D�X�H�U�K�D�X�V�� �D�X�V���G�H�P��������/17. 
Jahrhundert mit vorspringendem eingeschoßigen Bauteil links der Einfahrt und 
Korbbogenportal. Volkskundliche Sammlung mit Schmiede und Bauerngarten 
 

 
 
Klostergasse Nr. 18: Im Kern spätmittelalterlich bzw . frühneuzeitlich und 
zweiachsig vorspringend. Rechteckportal aus dem 19. Jahrhundert unter 
stichkappentonnengewölbter Durchfahrt, links verstäb tes Fenster Anfang des 16. 
Jahrhunderts 
 

 
 
Klostergasse Nr. 20 ���Å�0�|�G�O�K�D�P�P�H�U�K�D�X�V�´������ �8�U�N�X�Q�G�O�L�F�K�� �D�X�V���G�H�P���-�D�K�U���������������L�P���.�H�U�Q��
spätmittelalterlich mit überbauter Einfahrt und übe rfangenem, rundbogigem 
Steingewändeportal 

 



12.03.2019 SV-4815-2019.docx 

An der Adresse Klostergasse 22 befindet sich überdies das ehemalige Dorotheum, 
ein dreigeschoßiger, spätsezessionistischer Bau mit Mansarddach aus dem Jahre 
1917, welcher 1924 umgebaut wurde. 
 
Abbildung: Schrägansicht des Gebäudes Klostergasse 22 
 

 
 
Im Bereich dieses Hauses befindet sich ein �² im Erdgeschoß des Gebäudes 
verlaufender �² Durchgang, welcher die Klostergasse fußläufig mit dem südlich der 
Lerchengasse situierten Parkplatz verbindet. Dieser Parkplatz erfüllt aufgrund der 
zentrumsnahen Lage eine wichtige Funktion zur Bedarfsdeckung an Stellplätzen für 
den motorisierten, innerstädtischen Individualverke hr. 
 
Der aktuelle Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Mödling weist für die 
Grundstücke Klostergasse 10-�������Å�%�D�X�O�D�Q�G-�.�H�U�Q�J�H�E�L�H�W�´�� �X�Q�G���I�•�U���G�D�V���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N��
�.�O�R�V�W�H�U�J�D�V�V�H�� �������H�E�H�Q�V�R���Å�%�D�X�O�D�Q�G-�.�H�U�Q�J�H�E�L�H�W�´�� �D�X�V�� 
 
Der rechtsgültige Bebauungsplan sieht für die denkmalge schützten Gebäude 
Klostergasse 10-������ �G�L�H���/�D�J�H���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���H�L�Q�H�U���6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H���Å�+�6�����´���X�Q�G���N�H�L�Q�Hrlei 
Bebauungsbestimmungen vor, für das Grundstück Klostergasse 22 ist die Lage 
�L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �H�L�Q�H�U���6�F�K�X�W�]�]�R�Q�H���Å�+�6�����´�����G�L�H���Å�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�´�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H�� �X�Q�G���H�L�Q�H��
�K�|�F�K�V�W�]�X�O�l�V�V�L�J�H���*�H�E�l�X�G�H�K�|�K�H���Y�R�Q���Å�������0�H�W�H�U�´���I�H�V�W�J�H�O�H�J�W�� 
 
Änderungsanlass 
 

Aufgrund der Tatsache, dass ein rd. 290 m² großer Tei l des Grundstückes Nr. .22, 
�.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����]�Z�D�U���G�H�U�]�H�L�W���D�O�V�� �Å�%�D�X�O�D�Q�G-�.�H�U�Q�J�H�E�L�H�W�´�� �J�H�Z�L�G�P�H�W���L�V�W�����W�D�W�V�l�F�K�O�L�F�K��
jedoch als Teil des angrenzenden Parkplatzes in der Lerchengasse genutzt wird und 
dies aus verkehrspolitischen Überlegungen auch beibehalten werden soll, soll dieser 
�%�H�U�H�L�F�K���L�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �N�•�Q�I�W�L�J���D�O�V�� �Å�$�E�V�W�H�O�O�D�Q�O�D�J�H�� �I�•�U���.�U�D�I�W�I�D�K�U�]�H�X�J�H���D�X�‰�H�U�K�D�O�E��
�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�U���9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H�Q�´�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����+�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U���6�L�F�K�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J��
der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit dieser Parkpla tz -Fläche soll zusätzlich ein 
�Å�9�H�U�E�R�W���Y�R�Q���(�L�Q�I�U�L�H�G�X�Q�J�H�Q�´�� �I�H�V�W�J�H�O�H�J�W���Z�H�U�G�H�Q�� 
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Weiters ist es in den vergangenen Jahren aufgrund der Erfahrungen in der 
baubehördlichen Praxis evident geworden, dass der vor  einigen Jahren 
beschlossene, generelle Verzicht auf die Festlegung von Bebauungsbestimmungen 
im Bereich von Grundstücken mit Objekten unter Denk malschutz nur teilweise 
zielführend erscheint. So ist im unmittelbaren Bere ich denkmalgeschützter 
Gebäude aufgrund der grundsätzlichen Zuständigkeit des Bundesdenkmalamtes bei 
bewilligungs- oder anzeigepflichtigen Bauführungen zwar eine abgestimmte 
Beurteilungsfähigkeit von Bauvorhaben gegeben, in unbebauten bzw. nicht unter 
Denkmalschutz stehenden Bereichen insbesondere bei größeren Grundstücken 
ergeben sich in der Alltagspraxis der baubehördlichen Umsetzung allerdings immer 
wieder Probleme der Beurteilung von Bauvorhaben. Dadurch erscheint es nunmehr 
zielführend, für jene Bereiche von Grundstücken, au f welchen sich 
denkmalgeschützte Gebäude befinden, welche allerding s nicht im unmittelbaren 
Nahbereich dieser Objekte gelegen sind, wieder Bebauungsbestimmungen 
festzulegen. Die Festlegung von Bebauungsbestimmungen soll sich dabei aufgrund 
der Nähe zu schützenswerten Bausubstanzen weitestgehend an bestehenden 
Strukturen orientieren. 

Für die denkmalgeschützten Gebäude an den Adressen Klostergasse 10-20 bedeutet 
dies, dass der unmittelbare Nahbereich dieser Objek te aufgrund der Zuständigkeit 
des Bundesdenkmalamtes nach wie vor keine Bebauungsbestimmungen aufweisen 
soll. Für �G�L�H���Q�|�U�G�O�L�F�K���G�D�U�D�Q���D�Q�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q�G�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K�H���V�R�O�O���J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�� �Å�������´��
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H���� �G�L�H���Å�R�I�I�H�Q�H���R�G�H�U���J�H�N�X�S�S�H�O�W�H�´���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H���V�R�Z�L�H���%�D�X�N�O�D�V�V�H��
�Å�,�´���J�H�O�W�H�Q�����D�X�V�J�H�Q�R�P�P�H�Q�� �G�D�Y�R�Q���Z�L�U�G���O�H�G�L�J�O�L�F�K���G�H�U���Q�|�U�G�O�L�F�K�H���%�H�U�H�L�F�K���G�H�V��
Grundstückes Klostergasse 12, welcher derzeit bereit s dichtere 
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�� �D�X�I�Z�H�L�V�W���X�Q�G�� �N�•�Q�I�W�L�J���Å�������´���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H���� �G�L�H���Å�R�I�I�H�Q�H��
�R�G�H�U���J�H�N�X�S�S�H�O�W�H�´���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H�� �V�R�Z�L�H���H�L�Q�H���K�|�F�K�V�W�]�X�O�l�V�V�L�J�H�� �*�H�E�l�X�G�H�K�|�K�H���Y�R�Q���Å����
�0�H�W�H�U�´���D�X�I�Z�H�L�V�H�Q���V�R�O�O�� 

Angesichts der Tatsache, dass die Kenntlichmachung der denkmalgeschützten 
Gebäude im Bebauungsplan mittels Umrandung nicht den tatsächlichen 
Gebäudeumrissen entspricht, soll dies im gleichen Zu ge ebenso korrigiert werden. 
�=�X���J�X�W�H�U���/�H�W�]�W���V�R�O�O�� �D�X�F�K���G�L�H���Å�%�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J�� �Y�R�Q���%�D�X�O�D�Q�G�I�O�l�F�K�H�Q�� �P�L�W���G�H�U�V�H�O�E�H�Q��
Bauweise, -höhe und -�G�L�F�K�W�H�´���]�Z�L�V�F�K�H�Q���G�H�Q���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�Q�� �.�O�R�V�W�H�U�J�D�V�V�H�� �������X�Q�G��
Freiheitsplatz 3 gemäß der realen Grundstücksgrenzen angepasst werden. 

Aufgrund dieser erläuterten wesentlichen Änderung der  Grundlagen soll daher der 
Bebauungsplan der Stadtgemeinde Mödling entsprechend abgeändert werden. 

Erläuterung der geplanten Änderung 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Mödling soll daher insofern 
abgeändert werden, als dass 

-  �L�P���%�H�U�H�L�F�K���G�H�V���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�V�� �1�U���������������.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����H�L�Q�H���Å�$�E�V�W�H�O�O�D�Q�O�D�J�H�� �I�•�U��
Kraftfahrzeuge �D�X�‰�H�U�K�D�O�E�� �|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�U���9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H�Q�´�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�� 

-  im nördlichen Randbereich des Grundstückes Nr. .22,  KG Mödling, ein 
�Å�9�H�U�E�R�W���Y�R�Q���(�L�Q�I�U�L�H�G�X�Q�J�H�Q�´�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�� 

-  auf den Grundstücken Klostergasse 8-�������E�H�U�H�L�F�K�V�Z�H�L�V�H���Å�������´��
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H���� �G�L�H���Å�R�I�I�H�Q�H���R�G�H�U���J�H�N�X�S�S�H�O�W�H�´���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H���X�Q�G��
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�%�D�X�N�O�D�V�V�H�� �Å�,�´���E�]�Z�����Å�������´���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H���� �G�L�H���Å�R�I�I�H�Q�H���R�G�H�U���J�H�N�X�S�S�H�O�W�H�´��
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H���V�R�Z�L�H���H�L�Q�H���K�|�F�K�V�W�]�X�O�l�V�V�L�J�H���*�H�E�l�X�G�H�K�|�K�H���Y�R�Q���Å�����0�H�W�H�U�´��
festgelegt, 

-  �G�L�H���.�H�Q�Q�W�O�L�F�K�P�D�F�K�X�Q�J�� �G�H�U���Å�%�D�X�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q�� �X�Q�W�H�U���'�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]�´�� �L�P���%�H�U�H�L�F�K��
Klostergasse 10-20 geringfügig adaptiert, bzw. 

-  �G�L�H���Å�%�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J�� �Y�R�Q���%�D�X�O�D�Q�G�I�O�l�F�K�H�Q�� �P�L�W���G�H�U�V�H�O�E�H�Q���%�D�X�Z�H�L�V�H����-höhe und -
�G�L�F�K�W�H�´���]�Z�L�V�F�K�H�Q���G�H�Q���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�Q�� �.�O�R�V�W�H�U�J�D�V�V�H�� �������X�Q�G�� �)�U�H�L�K�H�L�W�V�S�O�D�W�]������
angepasst wird. 

 
Die der Grundlagenforschung beiliegende Plandarstellung dient nur zur Übersicht 
und gehört noch nicht dem Rechtsstand an. 
 
Zu der beabsichtigten Änderung des Bebauungsplanes wurde nachstehende 
Stellungnahme abgegeben: 
 
Stellungnahme vom 21.12.2018 von Arch. DI Martina Podivin und Mag. Petra 
Podivin-Bauernfeind, vertreten durch Onz, Onz, Krae mmer, Hüttler GmbH: 
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Aus bautechnischer Sicht wird zu dieser Änderung keine Stellungnahme abgegeben. 
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Nach Erörterung der vorstehend rechtzeitig eingelangten  schriftlichen 
Stellungnahme wird nachstehender 
 
Antrag 
 
gestellt: 
 
Es möge beschlossen werden: 
 
Der rechtzeitig eingelangten Stellungnahme von Arch. DI  Martina Podivin und Mag. 
Petra Podivin-Bauernfeind, vertreten durch die RA O nz, Onz, Kraemmer, Hüttler 
GmbH wird nicht stattgegeben. 
 

Zu der eingelangten Stellungnahme ist anzumerken, dass �² entgegen der Ansicht 
der Einschreiter �² im Zuge des Verfahrens zur Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Mödling sehr wohl der gemäß §34 Abs 1 Z 1 NÖ ROG 2014 normierte 
und gesetzlich geforderte Änderungsanlass �² neben einer fundierten 
Grundlagenforschung - dargelegt wird. Dieser findet sic h im Erläuterungsbericht zu 
gegenständlichem Verfahren zur Abänderung des Bebauungsplanes auf den Seiten 7 
bis 8 und lautet: �Å�$�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���7�D�W�V�D�F�K�H�����G�D�V�V ein rd. 290 m² großer Teil des 
�*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�V���1�U���������������.�*���0�|�G�O�L�Q�J�����]�Z�D�U���G�H�U�]�H�L�W���D�O�V���Å�%�D�X�O�D�Q�G-�.�H�U�Q�J�H�E�L�H�W�´��
gewidmet ist, tatsächlich jedoch als Teil des angrenz enden Parkplatzes in der 
Lerchengasse genutzt wird und dies aus verkehrspoliti schen Überlegungen auch 
beibehalten werden soll, soll dieser Bereich im Beb auungsplan künftig als 
�Å�$�E�V�W�H�O�O�D�Q�O�D�J�H���I�•�U���.�U�D�I�W�I�D�K�U�]�H�X�J�H���D�X�‰�H�U�K�D�O�E���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�U���9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H�Q�´��
ausgewiesen werden. Hinsichtlich der Sicherstellung d er Zugänglichkeit und 
Nutzbarkeit dieser Parkplatz-F �O�l�F�K�H���V�R�O�O���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���H�L�Q���Å�9�H�U�E�R�W���Y�R�Q���(�L�Q�I�U�L�H�G�X�Q�J�H�Q�´��
�I�H�V�W�J�H�O�H�J�W���Z�H�U�G�H�Q���´ 

Aufgrund der zentrumsnahen Lage des Parkplatzes in der Lerchengasse ist die 
längerfristige Sicherung der Flächen für den ruhenden Verkehr insbesondere auch 
im Einklang mit den Zielen und Maßnahmen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes zu 
�V�H�K�H�Q�����Z�H�O�F�K�H�V���J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�� �H�L�Q�H���ÅErhaltung bzw. Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für den Einzelhandel (Ausgestaltung 
fußgeherInnenfreundlicher Zonen, verkehrsorganisatori sche Maßnahmen u. a.)�´��
vorsieht. Dass die Absicherung eines Bestandes und sohin Hintanhaltung künftig 
möglicher, allerdings nicht im öffentlichen Interesse  gelegener alternativer 
Nutzungen mit Mitteln der Raumordnung seitens der Gem einden vom Gesetzgeber 
legitimiert ist, darauf verweist schon §1 Abs 1 Z 1 des NÖ ROG in seinen 
allgemeinen Leitzielen, in welchen Raumordnung als �Å�G�L�H���Y�R�U�D�X�V�V�F�K�D�X�H�Q�G�H��
Gestaltung eines Gebietes zur Gewährleistung der best möglichen Nutzung und 
Sicherung des Lebensraumes unter Bedachtnahme auf die natürlichen 
Gegebenheiten, auf die Erfordernisse des Umweltschut zes sowie die abschätzbaren 
�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�Q�����V�R�]�L�D�O�H�Q���X�Q�G���N�X�O�W�X�U�H�O�O�H�Q���%�H�G�•�U�I�Q�L�V�V�H���V�H�L�Q�H�U���%�H�Z�R�K�Q�H�U���«���´ 
definiert wird. 

Hinsichtlich der angeführten massiven Eigentumsbeschränkung und 
Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme ist festzuhalten,  dass es sich bei 
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raumordnerischen Maßnahmen der öffentlichen Hand um typische hoheitliche 
Interventionen im öffentlichen Interesse und die Wa hrnehmung der öffentlichen 
Interessen, einschließlich der nötigen Abwägung gegenüber privaten Interessen, 
handelt. Dass der Gleichheitsgrundsatz in diesem Zusammenhang keine allgemein 
gültige Planungsprämisse darstellen kann, ergibt sich d abei bereits aus der Natur 
von Raumordnungsmaßnahmen. Vermögensrechtliche Nachteile durch 
raumordnerische Maßnahmen werden unter § 36 des NÖ ROG 2014 abschließend 
behandelt und sind im gegenständlichen Fall unzutreff end. 

Auch kann die konstatierte Enteignung nicht nachvollz ogen werden, da diese nicht 
Gegenstand des laufenden Verfahrens und folglich auch nicht vorgesehen ist.  
 
Weiters möge beschlossen werden, den Bebauungsplan dahingehend abzuändern, 
dass die in der dazugehörigen Plandarstellung durch rote Signaturen dargestellte 
Änderung festgelegt wird. 
 
Aufgrund obigen Sachverhaltes und vorstehenden Antrages wird folgende 
 

V E R O R D N U N G 
 

erlassen: 
 
§ 1 Aufgrund des § 34 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 

3/2015 wird der Bebauungsplan in der Katastralgemeind e Mödling 
dahingehend geändert, dass die auf den zugehörigen Plandarstellungen durch 
rote Signatur dargestellten Änderungen festgelegt werden . 
 

§ 2 Die Plandarstellungen, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung 
versehen sind, liegen im Stadtamt Mödling während der  Amtsstunden zur 
allgemeinen Einsicht auf. 

 
§ 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit  dem auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
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Im Ausschuss für Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und 
Stadterneuerung am 19.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag 
zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2 019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit angenommen 
Stimmenthaltung: GR Percig 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und Stadterneuerung 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VF/0002/2016 

Betrifft:  Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich Josef Schleussner-
Straße 13-15 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und 
Stadterneuerung 

19.02.2019 Top: 13 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 62 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 21 

 
  
Berichterstatter:  STR Rainer Praschak 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Stadtgemeinde Mödling beabsichtigt den im örtliche n Raumordnungsprogramm 
�H�Q�W�K�D�O�W�H�Q�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�Z�L�G�P�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �I�•�U���G�H�Q���%�H�U�H�L�F�K���Å�-�R�V�H�I���6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U-Straße 13-
�����´���G�D�K�L�Q�J�H�K�H�Q�G���D�E�]�X�l�Q�G�H�U�Q���� �G�D�V�V���G�L�H���D�X�I���G�H�U���]�X�J�H�K�|�U�L�J�H�Q���3�O�D�Q�G�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �G�X�U�F�K��
rote Signaturen dargestellte Änderung festgelegt wird. 
 
Der Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes war in der Zeit von 29. 
November 2018 bis 10. Jänner 2019 öffentlich kundgemacht, mit dem Hinweis, dass 
jedermann innerhalb dieser Frist berechtigt war, daz u Stellung zu nehmen. 
 
Die Nachbargemeinden und Interessensvertretungen wurden von der Auflage 
schriftlich verständigt. 
 
Überdies wurden die Grundeigentümer und Nachbarn der  von der Änderung 
betroffenen Grundstücke verständigt. Am 16.11.2018 w urde außerdem eine große 
Informationsveranstaltung in der benachbarten Feuerw ehr abgehalten, um alle 
AnrainerInnen und Interessierte über die beabsichti gte Änderung des 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplans zu informieren. 
 
In einer Erstabschätzung wurde geprüft, ob aufgrund de r geplanten Änderungen 
nähere Untersuchungen zur Feststellung möglicher Umweltauswirkungen 
erforderlich sind. Diese hat ergeben, dass erheblich e Umweltauswirkungen 
ausgeschlossen werden können, daher sind weitere Untersuchungen (= 
Durchführung einer SUP) in Form eines Umweltberichts nicht erforderlich. Dies 
wurde von der NÖ Landesregierung als zutreffend erachtet (Schreiben der 
Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht des Amtes der NÖ Landesregierung RU1 
vom 15.10.2018). 
 
Zusammenfassend führt die Grundlagenforschung aus: 
 
A.) EINLEITUNG 
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Das Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Mödling, welches auch ein 
verordnetes Örtliches Entwicklungskonzept beinhaltet , wurde seit seiner Erlassung 
im Jahr 2015 mehrfach abgeändert. 
 
Die nunmehr geplante Änderung sieht einen Lückenschluss des Baulandes in 
zentraler Stadtlage in Folge der Entwicklung eine Konv ersionsfläche gemäß den 
Zielen und Intentionen des Örtliche Entwicklungskonz eptes vor. 
 
B.) ÄNDERUNGEN DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES 
 

Nr. Bezeichnung Zahl 

1 
�Å�6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U���*�U�•�Q�G�H�´ 
Gspo/Vp in BK und Gp  

VF/0002/16 

 
C.) GRUNDLAGENFORSCHUNG 
 

A.) Bevölkerungsentwicklung 
 
Ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung der Stadtgem einde Mödling seit 1951 
zeigt, dass seither im Grunde ein stetiges Wachstum z u verzeichnen war. 
 

 
 
Aktuell (mit Beginn des Jahres 2018) beträgt die Zahl  der gemeldeten 
Hauptwohnsitze 20.555 Personen. Wie aus der o.a. Darstellung ersichtlich erfuhr 
das Bevölkerungswachstum der Stadtgemeinde hierbei in den Jahren seit 1951 eine 
hohe Dynamik, wobei sich das Wachstum in den letzte n Jahrzehnten zusehend 
abflachte, wobei dies u.a. auch aus den Beschränkungen der räumlichen 
�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�����Å�6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�U�H�Q�]�H�Q�´���� �U�H�V�X�O�W�L�H�U�W���� �1�D�F�K�G�H�P���D�X�F�K���N�•�Q�I�W�L�J���P�L�W���H�L�Q�H�P��
weiteren Bevölkerungswachstum zu rechnen ist, stehen  die geplanten Maßnahmen 

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung seit 1951  
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im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung der Stadt gemeinde im Einklang mit 
�G�H�Q���=�L�H�O�H�Q���X�Q�G�� �,�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�H�Q�� �G�H�V���g�U�W�O�L�F�K�H�Q���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V�� ���Å�6�W�l�U�N�X�Q�J�� �G�H�V��
�: �R�K�Q�V�W�D�Q�G�R�U�W�H�V�´���� 
 

B.) Flächenbilanz 
 
Aktuell stellt sich die Flächenbilanz der Stadtgemei nde Mödling wie folgt dar: 
 
 

 
 
 
Durch die nunmehr geplante Änderung kommt es zu einem verhältnismäßig 
�J�H�U�L�Q�J�H�Q���$�Q�V�W�L�H�J���G�H�U���%�D�X�O�D�Q�G�I�O�l�F�K�H�Q�� �L�P���%�H�U�H�L�F�K���G�H�V���Å�%�D�X�O�D�Q�G�� �.�H�U�Q�J�H�E�L�H�W�H�V�´���L�P��
Ausmaß von rd. 5.000m² von derzeit 53,93 ha auf ins gesamt 54,43 ha (ca. +2,1%). 
�,�P���+�L�Q�E�O�L�F�N���D�X�I���G�L�H���R�K�Q�H�G�L�H�V���J�H�U�L�Q�J�H�Q���%�D�X�O�D�Q�G�U�H�V�H�U�Y�H�Q�� �L�P���%�H�U�H�L�F�K���G�H�V���Å�%�D�X�O�D�Q�G��
�.�H�U�Q�J�H�E�L�H�W�H�V�´���H�Q�W�V�W�H�K�W���G�H�P�Q�D�F�K���N�H�L�Q���•�E�H�U�P�l�‰�L�J�H�U���%�D�X�O�D�Q�G�•�E�H�U�K�D�Q�J���� �Z�R�G�X�U�F�K��
insgesamt von keinen negativen Auswirkungen auf die Baulandbilanz auszugehen 
ist, allzumal die Liegenschaft auch über die stadtei gene Tochtergesellschaft 
�Å�0�|�G�O�L�Q�J���: �R�K�Q�H�Q���*�P�E�+�´���P�L�W�W�H�O�E�D�U���L�P���(�L�J�H�Q�W�X�P���G�H�U���6�W�D�G�W�J�H�P�H�L�Q�G�H���0�|�G�O�L�Q�J���V�W�H�K�W��
und somit die Verfügbarkeit gesichert ist. 
 
Nachdem das Siedlungsgebiet von Mödling gänzlich von einer Siedlungsgrenze 
gemäß §5 Abs. 1 Z. 2 Regionales Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland 
���Å�T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�U�H�Q�]�H�´���� �X�P�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�� �L�V�W�����L�V�W���H�L�Q�H���%�D�X�O�D�Q�G�Y�H�U�P�H�K�U�X�Q�J��
�L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U���$�E�J�U�H�Q�]�X�Q�J�H�Q�� �G�H�U���Å�5�H�J�L�R�Q�D�O�H�Q���6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�U�H�Q�]�H�´�� �J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�� �Q�L�F�K�W��
zulässig. Die Stadtgemeinde Mödling hat zu diesem Zwecke im Zuge der letzten 
Gesamtüberarbeitung Baulandflächen rückgewidmet und s o einen positiven 
Baulandsaldo erreicht, welcher sich aktuell auf 7.7 11,83m² beläuft, wodurch die im 
Zuge der Änderung neu gewidmeten Flächen gänzlich kompensiert werden können. 
 

C.) Naturgefahren 
 
Zur Prüfung potenzieller Gefährdungen werden die Ände rungspunkte des Flächen-
�Z�L�G�P�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V�� �L�P���)�R�O�J�H�Q�G�H�Q�� �L�P���+�L�Q�E�O�L�F�N���D�X�I���Å�*�H�I�D�K�U�H�Q�]�R�Q�H�Q�S�O�D�Q�� �: �L�O�G�E�D�F�K- und 
�/�D�Z�L�Q�H�Q�Y�H�U�E�D�X�X�Q�J�´���� �Å�+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�´�����Å�+�D�Q�J�Z�l�V�V�H�U�´�� �V�R�Z�L�H���Å�5�X�W�V�F�K- und Sturzpro-
�]�H�V�V�H�´���X�Q�W�H�U�V�X�F�K�W�� �X�Q�G���D�X�V�J�H�Z�H�U�W�H�W�� 
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�.�U�L�W�H�U�L�X�P���Å�*�H�I�D�K�U�H�Q�]�R�Q�H�Q�S�O�D�Q���:�L�O�G�E�D�F�K- �X�Q�G���/�D�Z�L�Q�H�Q�Y�H�U�E�D�X�X�Q�J�´ 
 
Änderung Einstufung 

J. Schleussner-Straße, KG Mödling keine Gefährdung 
 
�+�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�V���3�U�•�I�N�U�L�W�H�U�L�X�P�V���Å�*�H�I�D�K�U�H�Q�]�R�Q�H�Q�S�O�D�Q���: �/�9�´���Z�L�U�G���I�H�V�W�J�H�K�D�O�W�H�Q���� �G�D�V�V��
die im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens vorgenommene Änderung nicht 
innerhalb der Abgrenzung eines Roten oder Gelben Gefährdungsbereiches des 
Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung zu liegen kommt.  
 
�.�U�L�W�H�U�L�X�P���Å�+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�����+�4���������´ 
 
Nr. Änderung Einstufung 

1 J. Schleussner-Straße, KG Mödling keine Gefährdung 
 
Im Gemeindegebiet von Mödling bestehen lediglich entla ng des Mödling-Baches 
ausgewiesene Abflussbereiche für 100-jährige Hochwasserereignisse. Diese sind 
jedoch nördlich des gegenständlichen Bereiches gelegen und stellen somit kein 
�*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�]�L�D�O�� �G�D�U�����(�E�H�Q�V�R���I�L�Q�G�H�Q���V�L�F�K���L�P���Å�+�2�5�$�´�� ���1�D�W�X�U�D�O�� �+�D�]�D�U�G���2�Y�H�U�Y�L�H�Z��
& Risk Assessment Austria) des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und 
Tourismus keine Eintragungen hinsichtlich etwaiger Gef ährdungen. 
 
�.�U�L�W�H�U�L�X�P���Å�+�D�Q�J�Z�D�V�V�H�U�´ 
 
Nr. Änderung Einstufung 

1 J. Schleussner-Straße, KG Mödling potenzielle Gefährdung 
 
Zur Beurteilung des Gefährdungspotenzials durch Hangwässer wird hierbei auf eine 
Hinweiskarte des Amtes der NÖ Landesregierung zurückgegriffen. Die Hangwasser-
Gefahrenhinweiskarte zeigt hierbei auf Basis der bes tehenden Tiefenlinien 
(topographisches Profil) potenzielle Fließwege der Ha ngwässer infolge von 
Starkregenereignissen auf.  
 
Im gegenständlichen Verfahren wurde hierbei bei den Ä nderungspunkten eine 
potenzielle Gefährdung festgestellt, wozu folgendes fe stgehalten wird: 
 
Wie in nachfolgender Abbildung ersichtlich wird der gegenständliche Bereich durch 
einen Fließweg 2. Ordnung (1ha bis 10ha Einzugsgebiet) durchkreuzt. Dieser hat 
seinen Ursprung im Bereich des dicht verbauten Stadt gebietes (Finanzamt) westlich 
der gegenständlichen Liegenschaft und quert in seinem vorangegangenen Verlauf 
mehrfach Gebäude bzw. Einfriedungen. Im Hinblick auf  eine Gefährdung durch 
Hangwässer wird hierbei festgehalten, dass einerseits  bedingt durch die Lage im 
dicht verbauten Stadtgebiet sowie der umgebenden Beba uungssituation der Verlauf 
des gegenständlichen Fließweges fraglich erscheint und andererseits entlang der J. 
Schleussner-Straße ein Regenwasserkanal mit mehreren Einlässen besteht, welcher 
im Falle von Regenereignissen die anfallenden Regenwässer aufnehmen kann. 
Dadurch kann grundsätzlich von einem geringen Gefährdungspotenzial ausge-
gangen werden. 
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�$�E�E�L�O�G�X�Q�J�� �������$�X�V�V�F�K�Q�L�W�W���D�X�V���G�H�U���Å�+�L�Q�Z�H�L�V�N�D�U�W�H���+�D�Q�J�Z�D�V�V�H�U�´ 

 
Quelle: NÖ Atlas, www.atlas.noe.gv.at, Amt der NÖ La ndesregierung, 2018 
 
 
�.�U�L�W�H�U�L�X�P���Å�5�X�W�V�F�K- �X�Q�G���6�W�X�U�]�S�U�R�]�H�V�V�H�´ 
 
Nr. Änderung Einstufung 

1 J. Schleussner-Straße, KG Mödling keine Gefährdung 
 
Die Beurteilung des Gefährdungspotenzials für ein geogenes Gefahrenrisiko erfolgt 
�J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�� �•�E�H�U���G�L�H���*�H�I�D�K�U�H�Q�K�L�Q�Z�H�L�V�N�D�U�W�H���Å�5�X�W�V�F�K- �X�Q�G���6�W�X�U�]�S�U�R�]�H�V�V�H�´���G�H�V��
Amtes der NÖ Landesregierung.  
Hierbei kann für den Änderungspunkt, sowohl nach Auswertung der Hinweiskarte 
(weiße Zone), als auch den Erhebungen vor Ort, a pri ori eine potenzielle 
Gefährdung ausgeschlossen werden. 
 
Änderungspunkt 1  
 
Betroffene Parzellen: 738/10, KG Mödling 
 
�8�P�Z�L�G�P�X�Q�J���Y�R�Q���Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�´�� �•�E�H�U���Å�9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H���S�U�L�Y�D�W�´���L�Q���Å�%�D�X�O�D�Q�G 
�.�H�U�Q�J�H�E�L�H�W�´���X�Q�G�� �Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �3�D�U�N�D�Q�O�D�J�H�´ 
 
A.) Lage und räumliche Situation 
 
Die gegenständliche Parzelle ist im östlichen Teil de s Gemeindegebiets, in rd. 
1,5km Luftlinie vom Stadtzentrum (Schrannenplatz) e ntfernt und wird 
grundsätzlich durch die Josef Schleussner-Straße erschlossen. Derzeit finden sich 
auf den gegen-ständlichen Flächen im östlichen Teilbe reich eine Garage mit 
insgesamt 34 Stellplätzen sowie an der Josef Schleussner-Straße mehrere Garagen- 
bzw. Lagercontainer. Der westliche Teilbereich der L iegenschaft ist hingegen 
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unbebaut und liegt z.Z. brach. Weiters fällt das Gel ände von Westen Richtung 
Osten ab, wobei die Höhendifferenz an der Josef Sch leussner-Straße zwischen der 
westlichen und östlichen Grundstücksgrenze rund 1,5 m beträgt. Der östliche 
Teilbereich wurde abgegraben und liegt rd. 2 m unterha lb des Straßenniveaus. 
 
Ein Blick auf die umgebende Nutzungsstruktur ergibt ei n durchaus heterogenes Bild. 
�6�R���I�L�Q�G�H�Q���V�L�F�K���P�L�W���G�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q�� �G�H�V���6�W�D�G�L�R�Q�V���0�|�G�O�L�Q�J�����+�H�L�P�V�W�l�W�W�H�� �G�H�V���Å�$�)�&���5�D�Q�J�H�U��
�0�|�G�O�L�Q�J�´���V�R�Z�L�H des Bundesgymnasium Bachgasse mit zugehörigen Sportflächen 
große unbebaute Freibereiche mit (halb-)öffentlichem  Charakter. Dem gegenüber 
stehen mehrere mehr-geschossige Wohnhausanlagen, welche im Osten, Süden als 
auch Norden an das Areal anschließen. Weiters befindet sich in unmittelbarer Nähe 
der Liegenschaft, an der Kreuzung Josef Schleussner-Straße/Schulweg ein Super-
markt. In der östlich angrenzenden Wohnanlage sind zudem kleinere 
Dienstleistungs-einrichtungen (Arztpraxis, Versicherun gsberatung, etc.) situiert. 
Weiter westlich schließt ein Bereich mit zentralen kommunalen Einrichtungen wie 
etwa der Bezirkshauptmannschaft, der NÖ Gebietskrankenkasse oder dem 
Finanzamt an. 
 
 
B.) Flächenwidmung / Überörtliche Festlegungen 
 
Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stad tgemeinde Mödling weist 
für den angegebenen Bereich derzeit eine Widmung in zw ei Ebenen mit den 
�)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�H�Q�� �Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�´�� �V�R�Z�L�H���X�Q�W�H�U�� �1�L�Y�H�D�X���Å�9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H���S�U�L�Y�D�W�´��
auf. Das nördlich angrenzende Stadion ist ebenso als �Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�´���� �G�L�H��
�X�P�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q�� �: �R�K�Q�K�D�X�V�D�Q�O�D�J�H�Q�� �D�O�V���Å�%�D�X�O�D�Q�G�� �.�H�U�Q�J�H�E�L�H�W�´���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�����)�H�U�Q�H�U��
findet sich westlich der gegenständlichen Liegenschaft  ein gewidmeter Rad- und 
Fußweg, welcher den gegenständlichen Bereich künftig an  die Promenade entlan g 
des Mödlingbaches anbindet. 
 
�*�H�P�l�‰���G�H�P���5�H�J�L�R�Q�D�O�H�Q���5�D�X�P�R�U�G�Q�X�Q�J�V�S�U�R�J�U�D�P�P�� �Å�6�•�G�O�L�F�K�H�V���:�L�H�Q�H�U���8�P�O�D�Q�G�´�� �L�V�W���G�D�V��
�6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���G�H�U���6�W�D�G�W�J�H�P�H�L�Q�G�H���0�|�G�O�L�Q�J���J�l�Q�]�O�L�F�K���Y�R�Q���H�L�Q�H�U���Å�T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�Q��
�6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�U�H�Q�]�H�´�� ���†�������������3�N�W�����������X�P�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���� �'�L�H�V�H���E�H�Z�L�U�N�W�����G�D�V�V���G�L�H���G�D�Uin bereits 
gewidmete Baulandmenge (einschließlich allfälliger Ver kehrsflächen) nicht 
vergrößert werden darf, wobei zur Verbesserung der Si edlungsstruktur es jedoch 
zulässig ist, Baulandlücken zu schließen. Weiters darf dieses Siedlungsgebiet 
abgerundet werden, wenn diese Widmung einer zusätzlic hen Baulandfläche durch 
die Rückwidmung einer gleich großen Baulandfläche in e inem anderen von einer 
Siedlungsgrenze zur Gänze umschlossenen Baulandbereich ausgeglichen wird.  
Das gegenständliche Gebiet kommt dabei außerhalb der o.a. Siedlungsgrenze zu 
liegen, wobei es aber im Grunde in das dicht verbaut e Stadtgefüge eingebunden 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.03.2019 SV-4816-2019.docx 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 

 
Quelle: Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes, http:s//www.ris.bka.gv.at 
 
Grundsätzlich dienen Siedlungsgrenzen der Begrenzung von Baulandwidmungen zur 
Erhaltung eines funktionsfähigen Siedlungsnetzes, des Erholungswertes der 
Landschaft und einer funktionsfähigen Land- und Forstwirtschaft sowie zur 
vorausschauenden Vermeidung von Nutzungskonflikten. Der Erholungswert der 
Landschaft ist hierbei, ob der eingeschränkten Zugängl ichkeit sowie der eher 
geringwertigen Grünausstattung am Areal, als sehr gering einzuschätzen und eine 
land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung ebens o nicht zielführend. Vielmehr 
würde die geplante Änderung durch Ausgestaltung des westlichen Teilbereiches als 
öffentliche Parkanlage zu einer massiven Aufwertung d es Erholungswertes führen. 
Auch würde die Funktionsfähigkeit des Siedlungsnetzes durch die geplante 
Wohnbebauung in keiner Weise beeinträchtigt.  
 
Zudem ist anzumerken, dass das gegenständliche Areal in der Vergangenheit als 
�Å�%�D�X�O�D�Q�G�� �%�H�W�U�L�H�E�V�J�H�E�L�H�W�´���J�H�Z�L�G�P�H�W���Z�D�U���X�Q�G���H�U�V�W���L�P���=�X�J�H���H�L�Q�H�U���$�E�l�Q�G�H�U�X�Q�J�� �G�H�V��
Örtlichen Raumordnungsprogrammes die derzeitige Widmung festgelegt wurde, 
welche in weiterer Folge als Grundlage für die Abgrenz ung der Siedlungsgrenze, 
entlang den zum Zeitpunkt der Ausweisung bestehenden Baulandgrenzen, bildete, 
wobei hier den Entwicklungen der vorangegangenen Jahre nur partiell Rechnung 
getragen wurde. 
 
Hinsichtlich des Verbotes einer Baulandvermehrung innerhalb der Abgrenzungen 
�G�H�U���Å�5�H�J�L�R�Q�D�O�H�Q�� �6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�U�H�Q�]�H�´���Z�L�U�G���Q�R�F�K�P�D�O�V�� �G�D�U�D�X�I���K�L�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q�����G�D�V�V���]�X��
diesem Zweck seitens der Stadtgemeinde Mödling im Zuge der letzten Gesamt-
überarbeitung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes Baulandflächen rück-
gewidmet wurden und so ein positiver Baulandsaldo er reicht werden konnte, 
welcher sich aktuell auf 7.711,83m² beläuft, wodurc h die im Zuge der Änderung 
neu gewidmeten Baulandflächen im Ausmaß von 5.046m² gänzlich kompensiert 
werden können. 
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Im Hinblick auf die im Gemeindegebiet von Mödling bes tehenden naturschutz-
�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�H�Q�� ���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Å�(�L�F�K�N�R�J�H�O�´�����/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W��
und Biosphärenpark �Å�: �L�H�Q�H�U�Z�D�O�G�´�����1�D�W�X�U�S�D�U�N�� �Å�)�|�K�U�H�Q�E�H�U�J�H�����1�D�W�X�U�D�� ����������
Europaschutzgebiet und div. Naturdenkmäler) wird fes tgehalten, dass die 
gegenständliche Liegenschaft außerhalb der festgelegten Abgrenzungen und 
Standorte liegt, wodurch insgesamt keine negativen Aus wirkungen auf diese 
Schutzgüter zu erwarten sind. 
 

C.) Änderungsanlass 
 

Gemäß §25 (1) NÖROG 2014 i.d.g.F. darf ein Örtliches Raumordnungsprogramm 
abgeändert werden, wenn dies zur Verwirklichung der Z iele des Entwicklungs-
konzeptes dient bzw. eine wesentliche Änderung der Grundlagen vorliegt.  
 
Im rechtsgültigen Örtlichen Entwicklungskonzept der St adtgemeinde Mödling 
wurden hierbei Entwicklungsbereiche definiert, zu we lchen detaillierte Ziele und 
Maßnahmen festgelegt wurden. Das gegenständliche Areal kommt hierbei innerhalb 
�H�L�Q�H�V���V�R�O�F�K�H�Q���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�H�V�����%�H�U�H�L�F�K���Å�%�D�K�Q�������8�Q�W�H�U�H���%�D�F�K�J�D�V�V�H�������)�U�L�H�G�U�L�F�K��
Schiller- �6�W�U�D�‰�H�������6�F�K�X�O�Z�H�J�´�����]�X���O�L�H�J�H�Q�����Z�R�E�H�L���X���D�����I�R�O�J�H�Q�G�H���V�S�H�]�L�I�L�V�F�K�H�Q��
Maßnahmen definiert wurden: 
 
�‡ Schaffung einer fußläufigen Nord-Süd-Verbindung von der Bachgasse zur 

Josef Schleussner-Straße 
 
�‡ Aufhebung der Siedlungsgrenzen gemäß §5 Abs. 1 Z. 2 Regionales Raum-

�R�U�G�Q�X�Q�J�V�S�U�R�J�U�D�P�P�� �6�•�G�O�L�F�K�H�V���: �L�H�Q�H�U���8�P�O�D�Q�G�� �L���G���J���)�������Å�T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H��
Siedlungs-�J�U�H�Q�]�H�´���� �L�Q���G�L�H�V�H�P���%�H�U�H�L�F�K���]�X�U���(�U�P�|�J�O�L�F�K�X�Q�J���H�L�Q�H�V���]�L�H�O�I�•�K�U�H�Q�G�H�Q��
Bauland - Lückenschlusses (in Verbindung mit Bauland-Rückwidmungen an 
anderer Stelle des Gemeindegebietes) unter der Vorau ssetzung folgender 
Vorgaben: 

- Erstellung eines Nutzungskonzeptes  
- Berücksichtigung von ausreichend Flächen für sozialen Wohnbau  
- Berücksichtigung ausreichender Grünflächen 
 
 
Ferner wurden als Maßnahmen im Ziele-Maßnahmen-Katalog determiniert: 
 
�‡ �9�H�U�V�W�l�U�N�W�H�� �%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �G�H�U���7�K�H�P�D�W�L�N���Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´���D�X�F�K���G�X�U�F�K��

aktive Standortpolitik (Schaffung geeigneter Rahmenbed ingungen) der 
Stadtgemeinde Mödling 

�‡ Initiierung und Unterstützung von Wohnbauprojekten, welche speziell auf die 
Bedürfnisse der Jugend bzw. von Jungfamilien ausgerichtet sind, 
insbesondere auch die Zurverfügungstellung von leistbarem Wohnraum 

 
Den Intentionen und Zielsetzungen des Örtlichen Entw icklungskonzeptes der 
Stadtgemeinde Mödling folgend sowie unter Berücksichti gung der wesentlichen 
Änderung der Grundlagen soll nunmehr das Örtlichen Raumordnungsprogramm 
entsprechend abgeändert werden. 
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D.) Erläuterung 
 
Wie bereits eingangs erwähnt ist auf der gegenständlich en Liegenschaft derzeit 
eine in Tieflage befindliche Garage mit insgesamt 34 P flichtstellplätzen situiert, 
welche den BewohnerInnen der weiter südlich gelegenen  Wohnhausanlage zur 
Verfügung steht.  
 
Di�H���J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�H�� �)�O�l�F�K�H���Z�D�U���K�L�H�U�E�H�L���L�Q���G�H�U���9�H�U�J�D�Q�J�H�Q�K�H�L�W���D�O�V�� �Å�%�D�X�O�D�Q�G��
�%�H�W�U�L�H�E�V�J�H�E�L�H�W�´���J�H�Z�L�G�P�H�W�����Z�R�E�H�L���G�L�H���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H���*�D�U�D�J�H���]�X���%�H�J�L�Q�Q���G�H�U�������H�U-Jahre 
errichtet wurde. Die derzeitige Widmung resultiert da bei aus Überlegungen Ende 
der 90er-Jahre auf der gegenständlichen Fläche ein Tr ainingsgelände für das 
angrenzende Stadion zu errichten, wobei hierzu keine  konkreten Pläne vorgelegt 
wurden und es in weiterer Folge auch zu keiner Umset zung kam. Seither liegt die 
Fläche brach bzw. besteht mittlerweile auch kein Be darf mehr an der Errichtung 
des Trainingsgeländes. Zudem stand die Fläche bislang in privatem Eigentum und 
entzog sich somit der öffentlichen Nutzbarkeit.  
 
Nachdem die Grundlage für die damalige Abänderung nicht mehr gegeben war und 
auch künftighin kei �Q�H���1�X�W�]�X�Q�J�� �G�H�U���J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �D�O�V���Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G��
�6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�´�� �V�H�L�W�H�Q�V���G�H�U���6�W�D�G�W�J�H�P�H�L�Q�G�H���0�|�G�O�L�Q�J���D�Q�J�H�V�W�U�H�E�W���Z�L�U�G�����Z�X�U�G�H�Q���L�Q���G�H�U��
Vergangenheit verschiedene Überlegungen für eine partie lle Nachnutzung des 
Areals in Abstimmung mit den Entwicklungszielen des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes durchgeführt. Zu Beginn des Jahres 2015 wurde zu diesem Zweck ein 
�Å�.�R�R�S�H�U�D�W�L�Y�H�V���3�O�D�Q�X�Q�J�V�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�´�� �I�•�U���G�D�V���J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�H���$�U�H�D�O�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W�����L�Q��
welchem neben PlanerInnen auch ExpertInnen bzw. zent rale Stakeholder betei ligt 
waren. Ziel des Verfahrens war es Festlegungen für ei n nachfolgendes Änderungs-
verfahren zum Flächenwidmungs- bzw. Bebauungsplan zu erarbeiten. Als Ergebnis 
wurde hierbei u.a. eine Teilung der Liegenschaft in e inen Baulandbereich für 
sozialen Wohnbau, �X�Q�W�H�U�� �%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �G�H�U���7�K�H�P�D�W�L�N���Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´����
sowie einen Grünlandbereich, welcher als öffentlich er parkähnlicher Frei - und 
Grünraum auszugestalten ist, empfohlen.  
 
Darauf aufbauend wurde Anfang April 2018 ein Archite kturwettbewerb ausgelobt, 
mit der Aufgabenstellung einen Entwurf für eine Wohnb ebauung auf dem Areal zu 
entwickeln, welcher die Potenziale der Lage sowie de r Umgebung, unter der 
Prämisse der Schaffung günstigen Wohnraums bei gleichzeitiger Stärkung der 
Qualitäten im öffentlichen (Grün-)Raum, nutzt. Weit ers war für den westlichen 
Teilbereich der Liegenschaft ein genereller Entwurf f ür ein Nutzungs- und 
Bespielungskonzept des Freiraums sowie für die Gestaltung des künftigen 
öffentlichen Grünbereiches, inkl. einer Rad- und Fu ßwegeverbindung zum 
Mödlingbach zu entwickeln.  
 
Auf Basis des Siegerprojektes des Wettbewerbes, welches in der Sitzung des 
Preisgerichtes am 03. Juli 2018 ausgewählt wurde, sol l nunmehr zur Umsetzung 
dieses Projektes eine entsprechende Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes sowie des Bebauungsplanes (siehe Verfahren VB0002/16) 
erfolgen. 
 
Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Flächen Anfang des 
�-�D�K�U�H�V�������������G�X�U�F�K���G�L�H���Å�0�|�G�O�L�Q�J���: �R�K�Q�H�Q���*�P�E�+�´�����H�L�Q�H���V�W�D�G�W�H�L�J�H�Q�H���7�R�F�K�W�H�U-
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gesellschaft angekauft wurden und somit für eine kurz fristige widmungsgemäße 
Nutzung zur Verfügung stehen. 
 
O.a. Ausführungen folgend soll der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde 
Mödling daher nun insofern abgeändert werden, als dass die Liegenschaft Nr. 
���������������� �.�*���0�|�G�O�L�Q�J���Y�R�Q���Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H���9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H�� �S�U�L�Y�D�W�´���L�Q���Å�%�D�X�O�D�Q�G��
�.�H�U�Q�J�H�E�L�H�W�´�����)� �U�G���������������P�ð���� �V�R�Z�L�H���Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �3�D�U�N�D�Q�O�D�J�H�´�� ���)� �U�G���������������P�ð����
umgewidmet wird. 
 
 
 
 
Die der Grundlagenforschung beiliegende Plandarstellung dient nur zur Übersicht 
und gehören noch nicht dem Rechtsstand an. 
 
Zu der beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungsplanes wurden nachstehende 
Stellungnahmen abgegeben: 
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Stellungnahme von Silvia Wolf , Schulweg 8/2/3/8, 2340 Mödling, vom 7.1.2019 
welche lautet: 
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Gleichlautend wurde diese oben angeführte Stellungnah me auch abgegeben von: 
 
Magdalena Hohenegger, Josef Schleussner-Straße 8-10/2/6, 2340 Mödling 
 
Jacob Stocker , Josef Schleussner-Straße 8-10/2/6, 2340 Mödling 
 
Fam. Gergely Martin, Schulweg 8/3/6, 2340 Mödling 
 
Getraud Hannak, Schulweg 8/12/12, 2340 Mödling 
 
Sonja Hruby , Schulweg 8/12/10, 2340 Mödling 
 
Mag. Heidrun und Mag. Franz Schmalzer , Schulweg 8/8/6, 2340 Mödling 
 
Ing. Sabine Gronalt , Schulweg 8/3/2, 2340 Mödling 
 
Gerhard Schröder , Schulweg 8/15/7, 2340 Mödling 
 
Mag. Manfred Schadenhofer , Schulweg 8/8/12, 2340 Mödling 
 
Oliver und Gabriele Schwabe, Schulweg 8/13/9, 2340 Mödling 
 
Martina Pfaffeneder , Schulweg 8/15/1, 2340 Mödling 
 
Elzbieta Unger, Schulweg 8/10/7, 2340 Mödling 
 
Barbara Prtak-Pachner , Schulweg 8/5/1, 2340 Mödling 
 
Andrea und Mag. Manfred Fluch, Schulweg 8/7/1, 2340 Mödling 
 
Ing. Wolfgang und Sabine Hein, BEd, Schulweg 8/12/3, 2340 Mödling 
 
Andrea Feuerstein , Josef Schleussner-Straße 8-10/2/2, 2340 Mödling 
 
Roland Markus, Josef Schleussner-Straße 8-10/2/2, 2340 Mödling 
 
Ing. Wolfgang Pilarski , Josef Schleussner-Straße 8-10/1/8, 2340 Mödling 
 
Mag. Anita Peterka , Schulweg 8/11a/8, 2340 Mödling 
 
Manfred Heider , Feilendorfer Weg 2, 3200 Ober-Grafendorf 
 
Christine Klutich , Hauptstraße 63, 2340 Mödling 
 
Dr. Herbert Mayer, Schulweg 8/7/3, 2340 Mödling 
 
Viktor Fuchs, Josef Schleussner-Straße 8-10/1/1, 2340 Mödling 
 
Mag. Birgit Graf, Josef Schleussner-Straße 8-10, 2340 Mödling 
 
Mag. Michaela Taylor , Schulweg 8/113/7, 2340 Mödling 
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Jila Lowatschek , Schulweg 8/14/5, 2340 Mödling 
 
Helmut Koll, Schulweg 8/12/2, 2340 Mödling 
 
Christian Hodonicky , Schulweg 8/4/8, 2340 Mödling 
 
DI Dr. Michael Schneider , Schulweg 8/2/8, 2340 Mödling 
 
sowie außerhalb der Frist eingelangt: 
Simone Schuster , Josef Schleussner-Straße 11/1/34, 2340 Mödling 
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Stellungnahme von Univ.-Prof. Mag.pharm. DDr. Sabine Krist , Friedrich Schiller-
Straße 83, 2340 Mödling, vom 7.1.2019 welche lautet:  
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Stellungnahme von Thomas Pachner , Schulweg 8/5/1, 2340 Mödling, vom 7.1.2019 
welche lautet:
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Gleichlautend wurde diese obige Stellungnahme auch abgegeben von: 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Gronalt  
Schulweg 8/3/2, 2340 Mödling 
 
Thomas und Andrea Nöttling  
Schulweg 8/12/8, 2340 Mödling 
 
Barbara Prtak-Pachner  
Schulweg 8/5/1, 2340 Mödling 
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Stellungnahme / Unterschriftenliste , per mail eingegangen am 10.01.2019, welche 
lautet:
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Folgende Personen haben obige Unterschriftenliste unt erzeichnet: 
 
Mag. Irene Masztalev, Erlaufstraße 32/1, 2344 Ma. Enzersdorf 
Ingrid Schartner , Eschengasse 28, 2362 Biedermannsdorf 
Brigitte Pretl , Bahnstraße 50, 2345 Brunn/Geb. 
Ulrike Eder, Payergasse 13, 2340 Mödling 
Eva Denk, Andreas-Hofer-Gasse 30, 2340 Mödling 
Julia Mayr, Kaiserin-Elisabeth-Straße 9/8/2, 2344 Maria Enzersdorf 
Elisabeth Zaunbauer , Schulweg 8/8/10, 2340 Mödling 
Manuel Hruby , Adalbert-Stifter-Gasse 7, 2353 Guntramsdorf 
Korunka , Schulweg 8/11A, 2340 Mödling 
Solar, Schulweg 8/11A, 2340 Mödling 
M. Fluch, Schulweg 8/7/1, 2340 Mödling 
A. Fluch, Schulweg 8/7/1, 2340 Mödling 
J. Haslinger-Mayer , Schulweg 8/7/3, 2340 Mödling 
Herbert Mayer, Schulweg 8/7/3, 2340 Mödling 
Lukas Mayer, Schulweg 8/7/3, 2340 Mödling 
Roland Hayes, Schulweg 8/7/7, 2340 Mödling 
Irmgard Gabriel , Lerchengasse 28, 2362 Biedermannsdorf 
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Stellungnahme von Univ.-Prof. Dr. Manfred Gronalt , Schulweg 8/3/2, 2340 Mödling , 
vom 7.12.2018 welche lautet:



12.03.2019 SV-4816-2019.docx 



12.03.2019 SV-4816-2019.docx 



12.03.2019 SV-4816-2019.docx 



12.03.2019 SV-4816-2019.docx 



12.03.2019 SV-4816-2019.docx 



12.03.2019 SV-4816-2019.docx 

 
 
 
 
 
 



12.03.2019 SV-4816-2019.docx 

Stellungnahme von Andrea und Mag. Manfred Fluch, Schulweg 8/7/1, 2340 Mödling , 
vom 7.1.2019 welche lautet:
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Stellungnahme von Ing. Wolfgang Pilarski , Josef Schleussner-Straße 8-10/1/8, 2340 
Mödling, vom 7.1.2019, welche lautet:
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Stellungnahme (Gutachten) vom Amt der NÖ Landesregierung , welche lautet:
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Aus bautechnischer Sicht wird keine Anmerkung zu dieser Änderung vorgebracht. 
 
 
Nach Erörterung der vorstehend rechtzeitig eingelangten  schriftlichen 
Stellungnahmen wird nachstehender 
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Antrag 
 
gestellt: 
 
Es möge beschlossen werden: 
 
Das Schreiben des Amtes der NÖ Landesregierung  wird zur Kenntnis genommen. 
Die Prüfung durch die Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik (RU2) umfasst 
hierbei neben rechtlichen Aspekten, wie die fachlic he Nachvollziehbarkeit der 
Maßnahme als auch des Änderungsanlasses oder die Vermeidung von Widersprüchen 
zu normierten Zielen, auch das Vorliegen der technis chen Voraussetzungen sowie 
Verkehrs- und Umweltaspekte.  
�6�F�K�O�X�V�V�I�R�O�J�H�U�Q�G�� �Z�L�U�G���K�L�H�U�]�X���I�H�V�W�J�H�K�D�O�W�H�Q���� �G�D�V�V���Å�G�L�H���3�O�D�Q�X�Q�J�V�P�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q���� �G�H�U��
Änderungsanlass und die widmungsrelevanten Tatsachen für die geplanten 
�: �L�G�P�X�Q�J�V�l�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q�� �L�P���%�H�U�H�L�F�K���Å�6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U�� �*�U�•�Q�G�H�´�� �L�P���Y�R�U�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q��
�(�U�O�l�X�W�H�U�X�Q�J�V�E�H�U�L�F�K�W�� �G�H�V���2�U�W�V�S�O�D�Q�H�U�V�� �Q�D�F�K�Y�R�O�O�]�L�H�K�E�D�U���G�D�U�J�H�O�H�J�W���V�L�Q�G���´�� 
�)�H�U�Q�H�U���Z�L�U�G���D�X�V�J�H�I�•�K�U�W���� �G�D�V�V�� �Å�G�L�H���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �G�H�Q���.�U�L�W�H�U�L�H�Q���G�H�U���Y�R�U�D�X�V�V�F�K�D�X�H�Q�G�H�Q��
Gestaltung sowie der geordneten Entwicklung des Gemeindegebietes entsprechen 
und der Umsetzung der Ziele des Örtlichen Entwicklun gskonzeptes der 
�6�W�D�G�W�J�H�P�H�L�Q�G�H���0�|�G�O�L�Q�J���G�L�H�Q�H�Q�´���V�R�Z�L�H���Å�G�L�H���h�E�H�U�H�L�Q�V�W�L�P�P�X�Q�J�� �P�L�W���G�H�Q��
Planungsbestimmungen und Zielsetzungen der NÖROG 20�������L���G���J���)���´���I�H�V�W�J�H�V�W�H�O�O�W��
wurde. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Silvia Wolf  sowie gleichlautende 
Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt: 
 
Zu den in der Stellungnahme angeführten Leitzielen des Landes und dem 
Entwicklungskonzept der Stadt Mödling  sei folgendes festgehalten: 
Bei dem Landesentwicklungskonzept des Landes Niederösterreich handelt es sich 
um ein Grundsatzdokument mit strategischer Steuerungs - und 
Koordinierungsfunktion. Es gibt Auskunft über die Gru ndzüge der anzustrebenden 
räumlichen Ordnung sowie über die Prinzipien und Ziele  zur Landesentwicklung. 
Das generelle Leitbild als auch die Leitziele dienen  hierbei als Richtschnur für die 
Örtlichen Raumordnungsprogramme, insbesondere das Örtliche 
Entwicklungskonzept. 
Die Stadtgemeinde Mödling verfügt über ein rechtsgültige s Örtliches 
Raumordnungsprogramm, welches auch ein Örtliches Entwicklungskonzept 
beinhaltet und im Jahr 2015 nach öffentlicher Aufla ge durch den Gemeinderat 
beschlossen und dem Amt der NÖ Landesregierung als Aufsichtsbehörde genehmigt 
wurde. Im ÖEK wurden hierbei Entwicklungsbereiche de finiert und detaillierte Ziele 
und Maßnahmen festgelegt. Das gegenständliche Areal kommt hierbei innerhalb 
eines solchen Entwicklungsbereiches zu liegen, wobei u.a. die Ermöglichung eines 
zielführenden Bauland �² Lückenschlusses durch Erweiterung der Baulandwidmung 
im gegenständlichen Bereich, unter der Voraussetzung d er Erstellung eines 
Nutzungskonzeptes sowie der Berücksichtigung von ausreichenden Flächen für 
sozialen Wohnbau (Leistbares Wohnen, Jungfamilien) und ausreichenden 
Grünflächen festgelegt wurden. Im Rahmen der aufsicht sbehördlichen Prüfung 
wurde auch die Vereinbarkeit bzw. Einhaltung überört licher Vorgaben und 
Rahmenbedingungen geprüft und dbzgl. kein Widerspruch f estgestellt. Die 
geplanten Maßnahmen, welche nunmehr einen solchen Lückenschluss vorsehen, 
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wobei im Vorfeld sowohl ein kooperatives Planungsver fahren, als auch ein 
Architekturwettbewerb durchgeführt wurden, stehen so mit im Einklang mit den 
Zielen und Intentionen des Örtlichen Entwicklungskon zeptes der Stadtgemeinde. 
Ferner wurde im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Pr üfung durch das Amt der NÖ 
Landesregierung festgehalten (siehe gutachterliche Stel lungnahme RU2-O-393/205-
2018), dass die Planungsmotivation, der Änderungsanlass und die 
widmungsrelevanten Tatsachen für die geplante Widmungsänderung 
nachvollziehbar dargelegt wurden und die Maßnahmen den Kriterien der 
vorausschauenden Gestaltung sowie der geordneten Entwicklung des 
Gemeindegebietes entsprechen. Ebenso wurde die Übereinstimmung mit den 
Planungsbestimmungen und Zielsetzungen des NÖ ROG festgestellt. 
 
Zur Beurteilung der Verkehrssituation  wurde im Vorfeld des Änderungsverfahrens 
eine Verkehrsuntersuchung mit Verkehrs-zählungen im Bereich der 
gegenständlichen Liegenschaft vorgenommen. Hierbei wurd e festgehalten, dass 
zwar grundsätzlich zu Stoßzeiten naturgemäß ein erhöh tes Verkehrs-aufkommen 
besteht, es jedoch durch das geplante Bau-vorhaben, auch im Hinblick auf die hohe 
Lagegunst im Nahbereich hochrangiger öffentlicher Verke hrsträger, als auch durch 
die geplante Realisierung des Fuß- �X�Q�G���5�D�G�Z�H�J�H�V���L�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�V���Å�0�|�G�O�L�Q�J�E�D�F�K�H�V�´��
von keinen wesentlichen negativen Auswirkungen auf da s Verkehrsnetz auszugehen 
ist. 
Lediglich in den Kreuzungsbereichen der Hauptverkehrsrelationen könnten 
künftighin punktuelle Adaptierungen erforderlich werd en, wobei dies primär aus 
Verkehrszunahmen entlang der Hauptachsen resultiert und nicht durch 
gegenständliches Bauvorhaben begründet wird.  
Grundsätzlich gilt es noch festzuhalten, dass bereit s nach derzeitiger Rechtslage 
die Errichtung einer großflächigen Tiefgarage möglich wär e, wodurch potenziell ein 
höheres Verkehrsaufkommen, als durch das gegenständliche Bauvorhaben, nicht 
ausgeschlossen werden könnte. 
 
Bezüglich der vorgebrachten Einwendungen hinsichtlich der angespannten Situation 
bei der Abwasserentsorgung  der Wohnanlage am Schulweg ist festzuhalten, dass 
die technischen Einbauten in der Schleussner-Straße, es besteht ein Trennsystem, 
über ausreichende Kapazitäten verfügen und somit etw aige Engpässe auf ggf. 
unzureichende Dimensionierungen bzw. fehlende Versickerungsflächen im Bereich 
der privaten Wohnanlage zurückzuführen sind. Das gegenständliche 
Widmungsvorhaben steht hierbei in keinem Zusammenhang mit der 
Abwasserentsorgung bzw. Entwässerung der benachbarten Wohnhausanlage, 
allzumal bereits jetzt weder eine Entwässerung auf d ie gegenständliche 
Liegenschaft vorgenommen wird, noch eine solche zulässig wäre. 
 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Univ.-Prof. Mag. DDr. Sabine Krist  
wird nicht berücksichtigt: 
 
Nach Auskunft des Referats für Infrastruktur und Ti efbau der Stadtgemeinde 
Mödling handelt es sich bei gegenständlichem Hausbrunnen um eine 
bewilligungslose Wasserversorgungsanlage ohne Bezugsrechte, welche auch nicht 
im Wasserbuch des Amtes der NÖ Landes-regierung verzeichnet ist, wodurch im 
Falle einer tatsächlichen Beeinträchtigung es zu kein er Verletzung bestehender 
Rechte kommen kann. Hierbei ist weiters festzuhalte n, dass nach derzeitigem 
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Wissenstand nicht davon auszugehen ist, dass es zu einer nachhaltigen negativen 
Beeinflussung des Grundwasserspiegels kommt. Das geplante Bauvorhaben weist für 
diese Annahme einerseits ein, auch im Vergleich zur genannten Wohnhausanlage 
Schulweg 8, zu geringes Bauvolumen auf bzw. wurden andererseits im 
gegenständlichen Bereich bereits in der Vergangenheit gr oßflächige Abgrabungen 
zur Errichtung der bestehenden Garage vorgenommen, sodass im Zuge der 
künftigen Bauführungen nur mehr mit geringfügigen Bodenei ngriffen zu rechnen ist 
bzw. solche auch bereits auf Basis der derzeit rech tsgültigen Widmungssituation 
möglich gewesen wären. 
Auch ist im Hinblick auf das gegenständliche Verfahr en anhand der in den 
jeweiligen Materiengesetzen geschützten Interessen kla r zwischen jenen des 
wasserrechtlichen Regelungsregimes und jenen des Raumordnungsrechts zu 
unterscheiden. Demzufolge wäre eine dbzgl. Prüfung, so fern eine wasserrechtliche 
Relevanz besteht, ggf. im Rahmen desweiteren genehmigungsrechtlichen 
Verfahrensverlaufes vorzunehmen. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Thomas Pachner  sowie 
gleichlautende Stellungnahmen werden nicht berücksich tigt: 
 
Bei dem Landesentwicklungskonzept des Landes Niederösterrei ch handelt es 
sich um ein Grundsatzdokument mit strategischer Ste uerungs- und 
Koordinierungsfunktion. Es gibt Auskunft über die Gru ndzüge der anzustrebenden 
räumlichen Ordnung sowie über die Prinzipien und Zie le zur Landesentwicklung. 
Das generelle Leitbild als auch die Leitziele dienen  hierbei als Richtschnur für die 
Örtlichen Raumordnungsprogramme, insbesondere das Örtliche 
Entwicklungskonzept.  
Die Stadtgemeinde Mödling verfügt hierbei über ein rechtsgültiges Örtliches 
Raumordnungsprogramm , welches auch ein Örtliches Entwicklungskonzept 
beinhaltet und im Jahr 2015 nach öffentlicher Aufla ge durch den Gemeinderat 
beschlossen und dem Amt der NÖ Landesregierung als Aufsichtsbehörde genehmigt 
wurde. Im ÖEK wurden hierbei Entwicklungsbereiche de finiert und detaillierte 
Ziele und Maßnahmen festgelegt. Das gegenständliche Areal kommt hierbei 
innerhalb eines solchen Entwicklungsbereiches zu lie gen, wobei u.a. die 
Ermöglichung eines zielführenden Bauland �² Lückenschlusses durch Erweiterung der 
Baulandwidmung im gegenständlichen Bereich, unter der Voraussetzung der 
Erstellung eines Nutzungskonzeptes sowie der Berücksichtigung von ausreichenden 
Flächen für sozialen Wohnbau (Leistbares Wohnen, Jungfamilien) und 
ausreichenden Grünflächen festgelegt wurden. Im Rahme n der 
aufsichtsbehördlichen Prüfung wurde auch die Vereinb arkeit bzw. Einhaltung 
überörtlicher Vorgaben und Rahmenbedingungen geprüft und dbzgl. kein 
Widerspruch festgestellt.  
Die geplanten Maßnahmen, welche nunmehr den Lückenschluss gemäß Örtlichem 
Entwicklungskonzept vorsehen, wobei im Vorfeld sowoh l ein kooperatives 
Planungsverfahren, als auch ein Architekturwettbewer b durchgeführt wurden, 
stehen somit im Einklang mit den Zielen und Intentio nen des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes der Stadtgemeinde Mödling. Ferner wurde im Rahmen der 
aufsichtsbehördlichen Prüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung (siehe 
gutachterliche Stellungnahme RU2-O-393/205-2018) festgehalten, dass die 
Planungsmotivation, der Änderungsanlass und die widmungsrelevanten Tatsachen 
für die geplante Widmungsänderung nachvollziehbar darge legt wurden und die 
Maßnahmen den Kriterien der vorausschauenden Gestaltung sowie der geordneten 
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Entwicklung des Gemeindegebietes entsprechen. Ebenso wurde die 
Übereinstimmung mit den Planungsbestimmungen und Zielsetzungen des NÖ ROG 
festgestellt. 
�+�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U���=�L�H�O�V�H�W�]�X�Q�J�� �G�H�U���Å�(�U�K�D�O�W�X�Q�J�� �E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���)�U�H�L- und Grünräume 
durch Beibehaltung der Grünlandwidmungen (Sport- �X�Q�G���6�S�L�H�O�S�O�D�W�]���´���Z�L�U�G��
festgehalten, dass diese Zielsetzung auf die Sicherung der bestehenden und auch 
entsprechend ausgestatteten Frei- und Grünräume abzi elt. Das gegenständliche 
Areal weist hierbei zwar grundsätzlich eine solche G rünlandwidmung auf, jedoch 
lässt die derzeitige Nutzungssituation als auch die u nzureichende Gestaltung der 
Grünflächen keinen dbzgl. Erhaltungsbedarf erkennen b zw. besteht auch kein 
Bedarf zur Errichtung weiterer Sportanlagen im gegenstä ndlichen Bereich. 
Vielmehr wird durch die gesetzten Maßnahmen eine Auf wertung de r 
Gesamtsituation erreicht, welche einerseits einen d eutlichen Mehrwert für das 
Quartier generiert und andererseits die bestehenden vertraglichen 
Verpflichtungen, welche mit der Liegenschaft verbunde n sind, weiterhin einhält. 
Ferner ist, dem Ergebnis des Architekturwettbewerbes  folgend auch eine extensive 
Begrünung der Dachflächen der künftigen Baukörper geplant und ist so ein positiver 
Effekt im Hinblick auf das Stadtklima sichergestellt . 
 
Zur Beurteilung der Verkehrssituation  wurde im Vorfeld des Änderungsverfahrens 
eine Verkehrsuntersuchung mit Verkehrszählungen im Bereich der 
gegenständlichen Liegenschaft vorgenommen. Hierbei wurd e festgehalten, dass 
zwar grundsätzlich zu Stoßzeiten naturgemäß ein erhöh tes Verkehrsaufkommen 
besteht, es jedoch durch das geplante Bauvorhaben, auch im Hinblick auf die hohe 
Lagegunst im Nahbereich hochrangiger öffentlicher Verke hrsträger, als auch durch 
die geplante Realisierung des Fuß- �X�Q�G���5�D�G�Z�H�J�H�V���L�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�V���Å�0�|�G�O�L�Q�J�E�D�F�K�H�V�´��
von keinen wesentlichen negativen Auswirkungen auf d as Verkehrsnetz auszugehen 
ist.  
Lediglich in den Kreuzungsbereichen der Hauptverkehrsrelationen könnten 
künftighin punktuelle Adaptierungen erforderlich werd en, wobei dies primär aus 
Verkehrszunahmen entlang der Hauptachsen resultiert und nicht durch 
gegenständliches Bauvorhaben begründet wird. Die Ausarbeitung eines separaten 
Verkehrs- bzw. Mobilitätskonzeptes erscheint daher in diesem Zusammenhang, als 
auch im Hinblick auf die geringe Dimension des geplant en Bauvorhabens bzw. der 
zu erwartenden Bewohnerstruktur nicht zielführend b zw. unverhältnismäßig.  
Ferner wird festgehalten, dass das Verkehrsband der J. Schleussner-Straße eine 
Breite von rd. 10m aufweist, wobei die Breite der F ahrbahn rd. 7m beträgt. Die 
Straße weist weiters den Charakter einer Aufschließ ungsstraße auf, für welche 
gemäß NÖROG 2014 i.d.g.F. eine Gesamtbreite von mindestens 8,5m vorzusehen 
ist und daher im gegenständlichen Fall überschritten wird. Insgesamt ist somit das 
Erfordernis einer funktionsgerechten öffentlichen Er schließung erfüllt. Die 
�Å�: �L�G�P�X�Q�J�´���Y�R�Q���3�D�U�N�S�O�l�W�]�H�Q���I�•�U���E�H�V�W�L�P�P�W�H���1�X�W�]�H�U�J�U�X�S�S�H�Q�� ���=�X�V�W�H�O�O�G�L�H�Q�V�W�H����
Handwerker) ist indes nicht Teil des gegenständlichen  Verfahrens bzw. Inhalt des 
Flächenwidmungs- bzw. des Bebauungsplanes.  
Grundsätzlich gilt es noch festzuhalten, dass bereit s nach derzeitiger Rechtslage 
die Errichtung einer großflächigen Tiefgarage möglich wär e, wodurch potenziell 
ein höheres Verkehrsaufkommen, als durch das gegenständliche Bauvorhaben, 
nicht ausgeschlossen werden könnte.  
 
Bezüglich der vorgebrachten Einwendungen hinsichtlich der angespannten Situation 
bei der Abwasserentsorgung  der bestehenden Wohnanlage am Schulweg ist 
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festzuhalten, dass die technischen Einbauten in der  Schleussner-Straße, es besteht 
ein Trennsystem, über ausreichende Kapazitäten verf ügen und somit etwaige 
Engpässe auf ggf. unzureichende Dimensionierungen bzw. fehlende 
Versickerungsflächen im Bereich der bestehenden priv aten Wohnanlage 
zurückzuführen sind. Das gegenständliche Widmungsvorhaben steht hierbei in 
keinem Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung bzw. Entwässerung der 
benachbarten Wohnhausanlage, allzumal bereits jetzt weder eine Entwässerung 
auf die gegenständliche Liegenschaft vorgenommen wird, noch eine solche zulässig 
wäre.  
Die Bedenken hinsichtlich einer etwaigen Gefährdung d urch Hochwässer des 
Mödlichbaches können nicht nachvollzogen werden, kommen doch die 
gegenständlichen Flächen, als auch jene des bereits gewidmeten und nunmehr 
auch zur Realisierung vorgesehenen Rad- und Fußweges deutlich außerhalb der 
Abgrenzung von 100-jährlichen Hochwasserereignissen zu liegen. Selbst im Falle 
von 300-jährlichen Schadensereignissen ist, gemäß der aktuellen Abflussstudie 
(ABU Niederösterreich IV Los D3 Mödling, Petersbach, Liesing), keine Betroffenheit 
des gegenständlichen Bereiches gegeben. Die Flächen stellen somit weder eine 
�W�D�W�V�l�F�K�O�L�F�K�H���h�E�H�U�I�O�X�W�X�Q�J�V�I�O�l�F�K�H���� �Q�R�F�K���H�L�Q�H���S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H���Å�3�X�I�I�H�U�I�O�l�F�K�H�´���G�D�U���� 
 
Wie im Erläuterungsbericht zur Änderung des Örtlichen  Raumordnungsprogrammes 
dargelegt ist gemäß dem Regionalen Raumordnungsprogramm  �Å�6�•�G�O�L�F�K�H�V���: �L�H�Q�H�U��
�8�P�O�D�Q�G�´�� �G�D�V���6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���G�H�U���6�W�D�G�W�J�H�P�H�L�Q�G�H���0�|�G�O�L�Q�J���J�l�Q�]�O�L�F�K���Y�R�Q���H�L�Q�H�U��
�Å�T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�Q�� �6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�U�H�Q�]�H�´�� ���†�������������3�N�W�����������X�P�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���� �'�L�H�V�H���E�H�Z�L�U�N�W�����G�D�V�V��
die darin bereits gewidmete Baulandmenge (einschließl ich allfälliger 
Verkehrsflächen) nicht vergrößert werden darf, wobei  zur Verbesserung der 
Siedlungsstruktur es jedoch zulässig ist, Baulandlücken zu schließen. Hinsichtlich 
dieses Verbotes einer Baulandvermehrung wird nochmals darauf hingewiesen, dass 
zu diesem Zweck seitens der Stadtgemeinde Mödling im Zuge der letzten 
Gesamtüberarbeitung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes im gesamten 
Gemeindegebiet Baulandflächen rückgewidmet wurden und  so ein positiver 
Baulandsaldo erreicht werden konnte, welcher sich a ktuell auf 7.711,83m² beläuft, 
wodurch die im Zuge der Änderung neu gewidmeten Baulandflächen im Ausmaß 
von 5.046m² gänzlich kompensiert werden können. Die Gesamtüberarbeitung 
wurde hierbei ebenso öffentlich aufgelegt und jederma nn dazu berechtigt in die 
Auflage Einsicht zu nehmen. Eine erneute Darstellung der rückgewidmeten Flächen 
ist nicht vorgesehen und der Baulandsaldo entsprechend in der dbzgl. 
Baulandbilanz dargestellt.  
 
Thema Öffentlichkeitsbeteiligung : Wie bereits eingangs angeführt basiert das 
Änderungsvorhaben auf den Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
der Stadtgemeinde Mödling, welches einen Lückenschluss des Baulandes im 
gegenständlichen Bereich vorsieht. Bei Erstellung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes kamen hierbei Instrumente zur Beteiligung der Bevölkerung 
im Planungsprozess, wie etwa ein BürgerInnen-Rat oder auch das BürgerInnen-Café 
zum Einsatz, welche Raum für Anmerkungen und Änderungswünsche bot und in 
weiterer Folge Eingang in die finalen Planungen fanden.  Ergänzend hierzu wurde, 
auch im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung des  Areals, ein kooperatives 
Planungsverfahren, mit zahlreichen ExpertInnen durchge führt, welche im Grunde 
�G�L�H���Y�R�U�O�L�H�J�H�Q�G�H���Z�L�G�P�X�Q�J�V�P�l�‰�L�J���Å�*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V�W�H�L�O�X�Q�J�´�� �]�X�P���(�U�J�H�E�Q�L�V���K�D�W�W�H�����=�L�H�O���G�H�V��
darauffolgenden Architekturwettbewerbs war es weiter s eine Wohnbebauung am 
�6�W�D�Q�G�R�U�W���]�X���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�Q�����Z�H�O�F�K�H���Q�H�E�H�Q���G�H�Q���7�K�H�P�H�Q�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�Q�� �Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V�´��
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�E�]�Z�����Å�-�X�Q�J�H�V�� �: �R�K�Q�H�Q�´���D�X�F�K���H�L�Q�H���D�Q�J�H�P�H�V�V�H�Q�H�� �5�H�D�N�W�L�R�Q���D�X�I���G�H�Q���6�W�D�Q�G�R�U�W��
darstellt. Die eingereichten Beiträge wurden hierbei seitens einer Fachjur y 
objektiv beurteilt und der erstgereihte Beitrag, eins timmig, ob des klaren 
städtebaulichen Konzeptes als auch der freiraumplan erischen Lösung gewürdigt 
bzw. prämiert. Im Hinblick auf die geringe Dimension des Bauvorhabens, als auch 
der bereits im Vorfeld vorgenommenen Planungsschritte  erscheint die 
Durchführung eines zusätzlichen Bürgerbeteiligungsverfahrens als 
unverhältnismäßig. 
 
Bebauungsvorschriften : gemäß §63 Abs. 1 NÖBO 2014 i.d.g.F. iVm. §11 Abs.1 
NÖBTV 2014 i.d.g.F. sind bei der Errichtung von Wohngebäuden eine Mindestzahl 
an zu errichtenden Stellplätzen im Verhältnis 1:1 j e Wohnung vorzusehen. Der 
Gemeinderat darf hierbei eine abweichende Anzahl vo n Stellplätzen, sofern es der 
örtliche Bedarf erfordert, per Verordnung festlegen. Die Stadtgemeinde Mödling 
hat hiervon insofern Gebrauch gemacht, als dass sie im Falle der Neuerrichtung 
von Wohnungen ab insgesamt fünf Wohneinheiten (inkl. Bestand) die Mindestanzahl 
an zu errichtenden Stellplätzen im Verhältnis 1:1,5  festgelegt hat, wobei 
abweichend davon wiederum Bereiche definiert wurden , in welchen eine 
Stellplatzverpflichtung im Verhältnis 1:1 beibehalte n wird. Wie im 
Erläuterungsbericht dargelegt, ist geplant die gegenständ liche Wohnhausanlage 
unter den Prämissen des sozialen Wohnbaus mit dem Themenschwerpunkt 
�Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´���V�R�Z�L�H���Å�-�X�Q�J�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´���]�X���N�R�Q�]�L�S�L�H�U�H�Q���X�Q�G���D�X�V�� �0�L�W�W�H�O�Q�� �G�H�U��
NÖ Wohnbauförderung zu errichten. Diese Förderungsschienen zielen hierbei 
einerseits auf die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum, insbesondere für 
junge Menschen, und andererseits auf eine Senkung bzw. Begrenzung der 
Baukosten ab. Die Errichtung von Stellplätzen, insbe sondere in Tiefgaragen, ist 
hierbei erfahrungsgemäß mit beträchtlichen Kosten ver bunden, weshalb im 
Hinblick auf o.a. Schwerpunkte für das gegenständlich e Bauvorhaben eine 
geringere Anzahl an KFZ-Stellplätzen und somit eine Senkung der Baukosten 
angestrebt wird. Diese Bemühungen korrelieren hierbei  auch mit der angestrebten 
Einwohnerstruktur, allzumal davon ausgegangen werden kann, dass junge 
Menschen bzw. Personen mit begrenzten finanziellen Mitteln, zumindest über 
keinen zweiten PKW verfügen. Zudem weist das Areal eine äußerst hohe 
innerstädtische Lagegunst auf bzw. besteht auch eine optimale fußläufige 
Verbindung in Richtung Bahnhof und Stadtzentrum, welc he im Zuge des geplanten 
Bauvorhabens, durch die Schaffung eines Rad- und Fußweges in Richtung Norden 
zum Rad- und Fußweg entlang des Mödlingbaches, weiter verbessert wird. 
Hinsichtlich der angesprochenen angespannten Parkplatzsituation wird darauf 
hingewiesen, dass zwar im öffentlichen Raum nur mehr  geringe Kapazitäten 
bestehen, jedoch nach Auskunft der Hausverwaltungen in den umgebenden 
Wohnhausanlagen noch freie, anmietbare Parkplätze vo rhanden sind.  
 
Bezgl. der befürchteten �'�L�V�N�U�L�P�L�Q�L�H�U�X�Q�J���Å�l�O�W�H�U�H�U���0�H�Q�V�F�K�H�Q�´ durch die 
�7�K�H�P�H�Q�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H���Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V�´�� �E�]�Z�����Å�-�X�Q�J�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U��
Förderungsschienen der NÖ Wohnbauförderung wird festgehalten, dass dies 
grundsätzlich nicht Inhalt des raumordnungsrechtliche n Verfahrens ist. Auch kann 
der Vorwurf der Diskriminierung insofern nicht nachv ollzogen werden, als dass 
�H�L�Q�H�U�V�H�L�W�V���G�L�H���$�Q�]�D�K�O�� �G�H�U���I�•�U���Å�-�X�Q�J�H�V�� �: �R�K�Q�H�Q�´���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�����U�G����
25%) begrenzt und andererseits alle übrigen, ebenso geförderten Wohnungen 
selbstverständlich allen Bevölkerungsgruppen ohne Einschränkung zur Verfügung 
stehen. 
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Abschließend wird noch festgehalten, dass im gegenständlichen Verfahren 
zahlreiche Schritte, über das gesetzlich verpflicht ende Ausmaß hinaus , gesetzt 
wurden, um eine Lösung mit städtebaulichen sowie fre iraumplanerischen Mehrwert 
für das gesamte Quartier zu entwickeln. Die Einhaltu ng der Rechte der 
anrainenden Bevölkerung wurden hierbei sowohl in rau mordnungsfachlicher als 
auch raumordnungsrechtlicher Sicht mit großer Sorgfalt  geprüft und die 
Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Bestimmungen sowie  den verordneten, 
übergeordneten Zielen festgestellt. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Mag. Irena Masztalev  
(Unterschriftenliste  mit gleichlautender Stellungnahme) wird nicht berück sichtigt: 
 
Wie bereits mehrfach erwähnt, basiert das Änderungsv orhaben auf den 
Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes der Stadtgemeinde Mödling, 
welches im gegenständlichen Bereich einen Bauland-Lückenschluss durch 
Erweiterung der Bauland-Widmung, unter der Voraussetz ung der Erstellung eines 
Nutzungskonzeptes sowie der Berücksichtigung von ausreichenden Flächen für 
sozialen Wohnbau (Leistbares Wohnen, Jungfamilien) und ausreichenden 
Grünflächen vorsieht.  
Das Örtliche Entwicklungskonzept wurde hierbei, vor Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat der Stadtgemeinde Mödling, im Rahmen der aufsichtsbehördlichen 
Prüfung im Hinblick auf die Vereinbarkeit bzw. die E inhaltung überörtlicher 
Vorgaben und Rahmenbedingungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen geprüft 
und mit Bescheid der Landesregierung genehmigt. Es bildet seither die strategische 
Grundlage für die Entwicklung der Stadtgemeinde, somit  ein Planungsinstrument 
der Raumordnung, in dem die längerfristigen Ziele und Festlegungen der Gemeinde 
verankert wurden. Die nunmehr gesetzten Änderungsmaßnahmen dienen hierbei 
der Umsetzung dieser Ziele und Festlegungen. 
 
Hinsichtlich de s Ersuchens zur Errichtung einer Grünanlage wird festgehalten, dass 
�G�L�H���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H���: �L�G�P�X�Q�J�V�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H���•�E�H�U���9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H��
�S�U�L�Y�D�W�´���S�H�U���V�H���Q�Lcht mit einer Grünanlage gleichzusetzen ist. Vielmehr  wäre auf 
Basis der derzeitigen Widmung bereits die Errichtung e iner großflächigen (Tief-
)Garage bzw. von Sportanlagen inkl. etwaiger Tribünen und Flutlichtanlage (siehe 
�D�X�F�K���E�H�Q�D�F�K�E�D�U�W�H�V���Å�6�W�D�G�L�R�Q���0�|�G�O�L�Q�J�´�����Q�L�F�K�W���D�X�V�]�X�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q���� �'�L�H���Q�X�Q�P�H�K�U��
vorgesehene Ausgestaltung einer öffentlichen Parkanlage im westlichen Teilbereich 
der Liegenschaft stellt hingegen einen tatsächlichen M ehrwert, insbesondere im 
Vergleich zur derzeitigen Nutzungssituation dar. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Univ.-Prof. Dr. Manfred Gronalt , 
Email vom 7.12.2018, wird nicht berücksichtigt: 
 
Wie im Erläuterungsbericht zum gegenständlichen Verfah ren dargelegt, wurden im 
Vorfeld der nunmehrigen Änderung unterschiedliche Maß nahmen gesetzt, um eine 
für das Areal als auch für die Umgebung bestmögliche Nachnutzung zu entwickeln. 
Zu diesem Zweck wurde ein Kooperatives Planungsverfahren durchgeführt, in 
welchem neben PlanerInnen auch ExpertInnen bzw. zent rale Stakeholder beteiligt 
waren. Ziel des Verfahrens war es, Festlegungen für d as gegenständliche 
Änderungsverfahren zum Flächenwidmungs- bzw. Bebauungsplan zu erarbeiten. Als 
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Ergebnis wurde hierbei u.a. eine Teilung der Liegensch aft in einen Baulandbereich 
für sozialen Wohnbau�����X�Q�W�H�U���%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �G�H�U���7�K�H�P�D�W�L�N���Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´����
sowie einen Grünlandbereich, welcher als öffentlich er parkähnlicher Frei - und 
Grünraum auszugestalten ist, empfohlen. Darauf aufba uend wurde Anfang April 
2018 ein Architekturwettbewerb ausgelobt, mit der Au fgabenstellung einen Entwurf 
für eine Wohnbebauung auf dem Areal zu entwickeln, w elcher die Potenziale der 
Lage sowie der Umgebung, unter der Prämisse der Schaffung günstigen Wohnraums 
bei gleichzeitiger Stärkung der Qualitäten im öffentli chen (Grün-)Raum, nutzt. Der 
erstgereihte Beitrag wurde hierbei seitens der eingese tzten Fachjury ob des klaren 
städtebaulichen Konzeptes als auch der freiraumplan erischen Lösung gewürdigt. 
Die Situierung der Tiefgaragenzufahrt an der östlichen  Grundgrenze stellt hierbei 
sowohl ökonomisch als auch verkehrstechnisch die beste Lösung dar, kann doch so 
die bestehende Zufahrtsrampe in das künftige Projekt  integriert sowie die Ein- und 
Ausfahrten, im Hinblick auf die Verkehrssicherheit gebündelt werden. 
 
 
Zur Beurteilung der Verkehrssituation  wurde im Vorfeld des Änderungsverfahrens 
eine Verkehrsuntersuchung mit Verkehrszählungen im Bereich der gegenständlichen 
Liegenschaft vorgenommen. Hierbei wurde festgehalten, dass zwar grundsätzlich zu 
Stoßzeiten naturgemäß ein erhöhtes Verkehrsaufkommen besteht, es jedoch durch 
das geplante Bauvorhaben, auch im Hinblick auf die h ohe Lagegunst im Nahbereich 
hochrangiger öffentlicher Verkehrsträger, von keinen w esentlichen negativen 
Auswirkungen auf das Verkehrsnetz auszugehen ist. Lediglich in den 
Kreuzungsbereichen der Hauptverkehrsrelationen könnt en künftighin punktuelle 
Adaptierungen erforderlich werden, wobei dies primär  aus Verkehrszunahmen 
entlang der Hauptachsen resultiert und nicht durch ge genständliches Bauvorhaben 
begründet wird. Grundsätzlich gilt es noch festzuhalt en, dass bereits nach 
derzeitiger Rechtslage die Errichtung einer großflächige n Tiefgarage möglich wäre, 
wodurch potenziell ein höheres Verkehrsaufkommen, a ls durch das gegenständliche 
Bauvorhaben, nicht ausgeschlossen werden könnte. 
 
Hinsichtlich der geäußerten Bedenken bzgl. der Belichtungssituation  bzw. der 
Beeinträchtigung der Privatsphäre  wird darauf hingewiesen, dass gemäß den 
Bestimmungen der NÖ Bauordnung 2014 i.d.g.F. in der nunmehr geplanten 
�Å�R�I�I�H�Q�H�Q�´���%�H�Eauungsweise zu Wahrung einer ausreichenden Belichtung bewilligter 
Hauptfenster auf benachbarten Liegenschaften entspre chende seitliche Abstände 
(Bauwich) einzuhalten sind und somit ein Heranrücke n der Bebauung bis an die 
Grundgrenze nicht möglich ist. Ausgehend von dem nunmehr geplanten 
Bauvorhaben, welches im Rahmen des o.a. Wettbewerbes ausgewählt wurde, wird 
hierbei ein Abstand von min. 5m zur Grundgrenze (bzw . insgesamt rd. 15m zur 
östlich angrenzenden Bebauung) eingehalten, wodurch di e Belichtungsverhältnisse 
jedenfalls gesichert sind sowie den rechtlichen Vorga ben entsprochen wird. Ein 
Abrücken der Bebauung in Richtung Westen würde hierbei zu einer Beschneidung 
der geplanten öffentlichen Parkfläche führen, wodurc h es zu Einbußen in der 
freiraumplanerischen Qualität als auch dem Mehrwert  für das gesamte Quartier 
käme. Ferner wurde die Aufteilung der Liegenschaft (i n Park- und Baulandfläche) 
bereits im Vorfeld des o.a. Wettbewerbes eingehend d iskutiert und einer 
Erweiterung in Richtung Westen als nicht zielführend erachtet. Weiters ist die 
Situierung etwaiger geplanter Balkone im Nahbereich de r benachbarten Bebauung 
bzw. die hierbei befürchtete Beeinträchtigung der Pri vatsphäre nicht Inhalt des 
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gegenständlichen Änderungsverfahren und wäre demzufolge im Zuge desweiteren 
genehmigungsrechtlichen Verfahrenslaufes zu thematisie ren. 
 
Die seitens des Einschreiters vorgebrachte Sorge, es könnte durch die Ausgestaltung 
eines Parks eine attraktive Alternative für Persone n, welche aus der Schutzzone 
im Bereich des Bahnhofs  weggewiesen wurden, geschaffen werden, kann nicht 
nachvollzogen worden, allzumal die örtlichen Gegebenh eiten im Bereich des 
Bahnhofs nicht mit jenen im Bereich der Josef Schle ussner-Straße verglichen 
�Z�H�U�G�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�����'�L�H���$�X�V�J�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V���Å�R�I�I�H�Q�H�Q�´���3arks innerhalb eines von 
Wohnbebauung geprägten Stadtgebietes stellt vielmehr ei nen städtebaulichen 
Mehrwert, v.a. unter Berücksichtigung der Bestandssit uation, für das gesamte 
Quartier dar. Die grundsätzliche gesellschaftliche Pr oblematik, welche Anlass für 
die Ausweisung der o.a. Schutzzone war, wäre hierbei  vielmehr durch verstärkte 
sozialpolitische Maßnahmen (Sozialarbeiter, Streetw orker,..) als durch 
raumplanerische Maßnahmen zu lösen. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Andrea und Mag. Manfred Fluch  
wird nicht berücksichtigt: 
 
Hinsichtlich der geäußerten Bedenken bzgl. der Belichtungssituation bzw. der 
Beeinträchtigung der Privatsphäre  wird darauf hingewiesen, dass gemäß den 
Bestimmungen der NÖ Bauordnung 2014 i.d.g.F. in der nunmehr geplanten 
�Å�R�I�I�H�Q�H�Q�´���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H���]�X���: �D�K�U�X�Q�J���H�L�Q�H�U���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�Q�� �%�H�O�L�F�K�W�X�Q�J���E�H�Z�L�O�O�L�J�W�H�U��
Hauptfenster auf benachbarten Liegenschaften entspre chende seitliche Abstände 
(Bauwich) einzuhalten sind und somit ein Heranrücke n der Bebauung bis an die 
Grundgrenze nicht möglich ist. Ausgehend von dem nunmehr geplanten 
Bauvorhaben, welches im Rahmen des o.a. Wettbewerbes ausgewählt wurde, wird 
hierbei ein Abstand von min. 5m zur Grundgrenze (bzw . insgesamt rd. 15m zur 
östlich angrenzenden Bebauung) eingehalten, wodurch di e Belichtungsverhältnisse 
jedenfalls gesichert sind sowie den rechtlichen Vorga ben entsprochen wird. Ein 
Abrücken der Bebauung in Richtung Westen würde hierbei zu einer Beschneidung 
der geplanten öffentlichen Parkfläche führen, wodurc h es zu Einbußen in der 
freiraumplanerischen Qualität als auch dem Mehrwert  für das gesamte Quartier 
käme. Ferner wurde die Aufteilung der Liegenschaft (i n Park- und Baulandfläche) 
bereits im Vorfeld des o.a. Wettbewerbes eingehend d iskutiert und einer 
Erweiterung in Richtung Westen als nicht zielführend erachtet. Weiters ist die 
Situierung etwaiger geplanter Balkone im Nahbereich de r benachbarten Bebauung 
bzw. die hierbei befürchtete Beeinträchtigung der Pri vatsphäre nicht Inhalt des 
gegenständlichen Änderungsverfahrens und wäre demzufolge im Zuge des weiteren 
genehmigungsrechtlichen Verfahrenslaufes zu thematisie ren. 
Die seitens des Einschreiters vorgebrachte Sorge, es könnte durch die Ausgestaltung 
eines Parks eine attraktive Alternative für Persone n, welche aus der Schutzzone 
im Bereich des Bahnhofs  weggewiesen wurden, geschaffen werden, kann nicht 
nachvollzogen worden, allzumal die örtlichen Gegebenh eiten im Bereich des 
Bahnhofs nicht mit jenen im Bereich der Josef Schle ussner-Straße verglichen 
werden können. Die Ausgestaltung �H�L�Q�H�V���Å�R�I�I�H�Q�H�Q�´���3�D�U�N�V���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �H�L�Q�H�V���Y�R�Q��
Wohnbebauung geprägten Stadtgebietes stellt vielmehr ei nen städtebaulichen 
Mehrwert, v.a. unter Berücksichtigung der Bestandssit uation, für das gesamte 
Quartier dar. Die grundsätzliche gesellschaftliche Pr oblematik, welche Anlass für 
die Ausweisung der o.a. Schutzzone war, wäre hierbei  vielmehr durch verstärkte 
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sozialpolitische Maßnahmen (Sozialarbeiter, Streetw orker, ...) als durch 
raumplanerische Maßnahmen zu lösen. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Ing. Wolfgang Pilarski  wird nicht 
berücksichtigt: 
 
Wie bereits mehrfach erwähnt, basiert das Änderungsv orhaben auf den 
Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes der Stadtgemeinde Mödling. 
Das Örtliche Entwicklungskonzept wurde hierbei, vor Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat der Stadtgemeinde Mödling, öffentlich auf gelegt sowie im Rahmen 
der aufsichtsbehördlichen Prüfung im Hinblick auf di e Vereinbarkeit bzw. die 
Einhaltung überörtlicher Vorgaben und Rahmenbedingungen sowie den gesetzlichen 
Bestimmungen geprüft und mit Bescheid der Landesregierung genehmigt. Bei 
Erstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes kamen hierbei auch Instrumente 
zur Beteiligung der Bevölkerung im Planungsprozess, wie etwa ein BürgerInnen-Rat 
oder auch das BürgerInnen-Café zum Einsatz, welche Raum für Anmerkungen und 
Änderungswünsche bot und in weiterer Folge Eingang in die finalen Planungen 
fanden. Das nunmehr geplante gegenständliche Bauvorhaben wurde im Rahmen 
eines Architekturwettbewerbes ausgewählt, welcher ne ben der Entwicklung einer 
dem Standort angemessene Wohnbebauung auch die Ausgestaltung einer 
hochwertigen Parkanlage zu Inhalt hatte. Die eingereic hten Beiträge wurden 
hierbei seitens einer Fachjury objektiv beurteilt u nd der erstgereihte Beitrag, 
einstimmig, ob des klaren städtebaulichen Konzeptes als auch der 
freiraumplanerischen Lösung gewürdigt bzw. prämiert. I nsgesamt ist somit 
festzuhalten, dass durch die gesetzten Maßnahmen eine Aufwertung der 
Gesamtsituation erreicht werden kann, welche einen deutlichen Mehrwert für das 
Quartier generiert. Vielmehr wäre auf Basis der derz eitigen Widmung bereits die 
Errichtung einer großflächigen (Tief-)Garage bzw. von S portanlagen inkl. etwaiger 
Tribünen oder Flutlichtanlage möglich, wodurch jedenf alls mit einem höheren 
Verkehrsaufkommen als auch entsprechenden Lärmemissionen zu rechnen wäre. 
Hinsichtlich der vorgebrachten Befürchtung einer über mäßigen Lärmbelastung 
durch die Errichtung eines Spielplatzes im Bereich d er geplanten Parkanlage wird 
festgehalten, dass, der ständigen Judikatur des Obers ten Gerichtshofes folgend, 
Lärm, welcher von einem Kinderspielplatz ausgeht, gru ndsätzlich nicht als Störung 
anzusehen ist bzw. eine solche durchaus auf einer v erkehrsüblichen, 
widmungsgemäßen Nutzung einer Wohnung beruht und somit nicht als ungebührlich 
beurteilt werden kann (siehe Rechtssätze des OGH 4Ob53/08k). 
 
Bezgl. der angesprochenen Grundwassersituation  ist festzuhalten, dass nach 
derzeitigem Wissenstand nicht davon auszugehen ist, dass es zu einer nachhaltigen 
negativen Beeinflussung des Grundwasserspiegels kommt. Das geplante 
Bauvorhaben weist für diese Annahme einerseits ein,  auch im Vergleich zu den 
umgebenden Wohnhausanalgen, zu geringes Bauvolumen auf bzw. wurden 
andererseits im gegenständlichen Bereich bereits in d er Vergangenheit großflächige 
Abgrabungen zur Errichtung der bestehenden Garage vorgenommen, sodass im Zuge 
der künftigen Bauführungen nur mehr mit geringfügigen Bod eneingriffen zu rechnen 
ist bzw. solche auch bereits auf Basis der derzeit rechtsgültigen Widmungssituation 
möglich gewesen wären.  
Auch ist im Hinblick auf das gegenständliche Verfahre n anhand der in den 
jeweiligen Materiengesetzen geschützten Interessen kla r zwischen jenen des 
wasserrechtlichen Regelungsregimes und jenen des Raumordnungsrechts zu 
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unterscheiden. Die örtliche Situation in der Tiefgar age der südlichen angrenzenden 
Wohnbebauung ist nicht Inhalt des gegenständlichen Änderungsverfahrens. 
 
Abschließend wird ausdrücklich festgehalten, dass di e Stadtgemeinde Mödling als 
Körperschaft öffentliche Rechts dafür Sorge trägt, da ss alle ihre Bürgerinnen und 
Bürger unabhängig von der Herkunft und der ethnischen Zugehörigkeit, des 
Geschlechts, des Alters, der sexuellen Orientierung, einer Behinderung oder der 
Religion und Weltanschauung gleichberechtigt am öffentl iche Leben teilhaben 
können und entschieden gegen Diskriminierungen jedweder Art eintritt. 
 
 
Weiters möge beschlossen werden den im örtlichen Raumordnungsprogramm 
enthaltenen Flächenwidmungsplan dahingehend abzuändern, dass die auf der 
zugehörigen Plandarstellung umrandeten Grundflächen, d ie auf der Plandarstellung 
dargestellte Widmungs- und Nutzungsart festgelegt wird. 
 
Aufgrund obigen Sachverhaltes und vorstehenden Antrages wird folgende 
 

V E R O R D N U N G 
 
erlassen: 
 
§ 1 Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 

i.d.g.F., wird das Örtliche Raumordnungsprogramm in de r Katastralgemeinde 
Mödling dahingehend geändert, dass die auf der Plandarstellung durch rote 
Signatur dargestellten Widmungsarten festgelegt werden. 

 
§ 2 Die Plandarstellung, welche mit einem Hinweis au f diese Verordnung 

versehen ist, liegt im Stadtamt Mödling während der A mtsstunden zur 
allgemeinen Einsicht auf. 

 
§ 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durc h die Nieder-

österreichische Landesregierung und nach ihrer Kundmachung mit dem auf 
den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgende n Tag in Kraft. 
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Im Ausschuss für Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und 
Stadterneuerung am 19.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag 
zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und Stadterneuerung 

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VB/0002/2016 

Betrifft:  Änderung des Bebauungsplanes im Bereich Josef Schleussner-Straße 
13-15 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und 
Stadterneuerung 

19.02.2019 Top: 14 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 63 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 22 

 
  
Berichterstatter:  STR Rainer Praschak 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Stadtgemeinde Mödling beabsichtigt die Änderung des Bebauungsplanes im 
�%�H�U�H�L�F�K���Å�-�R�V�H�I���6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U-Straße 13-�����´�� �G�D�K�L�Q�J�H�K�H�Q�G�����G�D�V�V���G�L�H���L�Q���G�H�U���]�X�J�H�K�|�U�L�J�H�Q��
Plandarstellung durch rote Signatur dargestellte Änder ung festgelegt wird. 
 
Die beabsichtigte Änderung betrifft eine Kenntlichmac hung der Änderung des 
Örtlichen Raumordnungsprogrammes sowie Festlegung von 
Bebauungsbestimmungen. 
 
Der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes war in der Zeit von 29.11.2018 bis 
10.01.2019 öffentlich kundgemacht, mit dem Hinweis, dass innerhalb dieser Frist 
jedermann berechtigt war, eine Stellungnahme dazu abz ugeben. 
 
Überdies wurden die Eigentümer der betroffenen Grund stücke verständigt. Am 
16.11.2018 wurde außerdem eine große Informationsveranstaltung in der 
benachbarten Feuerwehr abgehalten, um alle AnrainerI nnen und Interessierte über 
die beabsichtigte Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans zu 
informieren. 
 
Zusammenfassend führt die Grundlagenforschung dazu aus: 
 
EINLEITUNG: 
 
Die nunmehr geplante Änderung des Bebauungsplanes resultiert dabei einerseits 
aus geänderten Festlegungen des Örtlichen Raumordnungsprogrammes, wodurch 
eine Anpassung des Bebauungsplanes erforderlich wird, andererseits kommt es auch 
zu Adaptierungen der ausgewiesenen Bebauungsbestimmungen. Weiters sollen auch 
die Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Mödling geringfügig abgeändert 
werden. 
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ABÄNDERUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES: 
 

Nr. Bezeichnung Zahl 

1 �Å�6�F�K�O�H�X�V�V�Q�H�U�� �*�U�•�Q�G�H�´ VB/0002/16  

2 Änderung der Bebauungsvorschriften - 

 
 
ÄNDERUNGSPUNKT 1: 
  
 
Betroffene Parzellen:  738/10, KG Mödling 
Kenntlichmachung der Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes sowie 
Festlegung von Bebauungsbestimmungen 
 

A.) Lage und räumliche Situation 
 
Die gegenständliche Parzelle ist im östlichen Teil de s Gemeindegebiets, in rd. 
1,5km Luftlinie vom Stadtzentrum (Schrannenplatz) e ntfernt und wird 
grundsätzlich durch die Josef Schleussner-Straße erschlossen. Derzeit finden sich 
auf den gegen-ständlichen Flächen im östlichen Teilbe reich Garagen mit insgesamt 
34 Stellplätzen sowie an der Josef Schleussner-Straße mehrere Garagen- bzw. 
Lagercontainer. Der westliche Teilbereich der Liegens chaft ist hingegen unbebaut 
und liegt z.Z. brach. Weiters fällt das Gelände von Westen Richtung Osten ab, 
wobei die Höhendifferenz an der Josef Schleussner-Straße zwischen der westlichen 
und östlichen Grundstücksgrenze rund 1,5 m beträgt. D er östliche Teilbereich 
wurde abgegraben und liegt rd. 2 m unterhalb des Straß enniveaus. 
 
Ein Blick auf die umgebende Nutzungsstruktur ergibt ei n durchaus heterogenes Bild. 
So finden sich mit den �)�O�l�F�K�H�Q�� �G�H�V���6�W�D�G�L�R�Q�V���0�|�G�O�L�Q�J�����+�H�L�P�V�W�l�W�W�H�� �G�H�V���Å�$�)�&���5�D�Q�J�H�U��
�0�|�G�O�L�Q�J�´���V�R�Z�L�H���G�H�V���%�X�Q�G�H�V�J�\�P�Q�D�V�L�X�P�V�� �%�D�F�K�J�D�V�V�H���P�L�W���]�X�J�H�K�|�U�L�J�H�Q���6�S�R�U�W�I�O�l�F�K�H�Q��
große unbebaute Freibereiche mit (halb-)öffentlichem  Charakter. Dem gegenüber 
stehen mehrere mehr-geschossige Wohnhausanlagen, welche im Osten, Süden als 
auch Norden an das Areal anschließen. Weiters befindet sich in unmittelbarer Nähe 
der Liegenschaft, an der Kreuzung Josef Schleussner-Straße/Schulweg ein Super-
markt. In der östlich angrenzenden Wohnanlage sind zudem kleinere 
Dienstleistungs-einrichtungen (Arztpraxis, Versicherun gsberatung, etc.) situiert. 
Weiter westlich schließt ein Bereich mit zentralen kommunalen Einrichtungen wie 
etwa der Bezirkshauptmannschaft, der NÖ Gebietskrankenkasse oder dem 
Finanzamt an. 
 
 

B.) Flächenwidmung / Bebauungsplanung 
 
 
Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stad tgemeinde Mödling weist 
für den angegebenen Bereich derzeit eine Widmung in zw ei Ebenen mit den 
�)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J�H�Q�� �Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�´�� �V�R�Z�L�H���Å�9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H���S�U�L�Y�D�W�´���D�X�I���� 
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Der Bebauungsplan sieht, in Folge der derzeitigen Widmungssituation keine Festleg-
ung von Bebauungsbestimmungen vor. Lediglich im südlichen Bereich entlang der J. 
Schleussner-Straße ist eine vordere Bauflucht mit e iner Vorgartentiefe von 4m 
ausgewiesen. Im Umgebungsbereich ist hierbei weitgehend eine Bebauungsdichte 
�Y�R�Q���Å�������´�����G�L�H���Å�R�I�I�H�Q�H�´���E�]�Z�����Å�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�´�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H���V�R�Z�L�H���G�L�H��
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�N�O�D�V�V�H�Q�� �Å�,�,���,�,�,�´�� ���E�L�V�������P�����E�]�Z�����Å�,�,�,���,�9�´�� ���E�L�V�������P�����I�H�V�W�J�H�O�H�J�W�� 
 
 

C.) Änderungsanlass 
 
Im Zuge der parallel laufenden Abänderung des Flächenwidmungsplanes der 
Stadtgemeinde Mödling wird, in Folge einer Neubewertun g des Nutzungspotenzials 
sowie des Ergebnisses eines durchgeführten Architekturwettbewerbs der 
Flächenwidmungsplan für diesen Bereich abgeändert.  
 
Diese Änderung wird gemäß §34 des NÖ Raumordnungsgesetz kenntlichgemacht. 
 
Im Zuge dessen werden zur Umsetzung des Ergebnisses des besagten Architektur-
wettbewerbes die Bebauungsbestimmungen entsprechend abgeändert sowie ein 
Bezugsniveau gemäß §30(2) Zi. 17 NÖROG 2014 i.d.g.F. festgelegt. 
 
 

D.) Erläuterung 
 
O.a. Ausführungen folgend soll der Bebauungsplan daher insofern abgeändert 
werden, als dass die Änderung des Flächenwidmungsplanes kenntlich gemacht wird. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die gegenständliche Liegenschaft, wie bereits eingangs 
erwähnt, kein einheitliches Höhenniveau aufweist, w ird im Hinblick auf eine 
künftige Bebauung ein Bezugsniveau gem. §30(2) Zi. 17 NÖROG 2014 i.d.g.F. mit 
einer Höhenlage des Geländes von einheitlich 210m über Adria ausgewiesen. 
 
Hinsichtlich der künftigen Bebauungsbestimmungen wird die Liegenschaft in zwei 
�7�H�L�O�H���J�H�J�O�L�H�G�H�U�W�����Z�R�E�H�L���I�•�U���G�H�Q���Z�H�V�W�O�L�F�K�H�Q�����N�•�Q�I�W�L�J���D�O�V���Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �3�D�U�N�D�Q�O�D�J�H�´��
gewidmeten, Bereich keine Festlegungen im Bebauungsplan getroffen werden bzw. 
die bestehende Baufluchtlinie entlang J. Schleussner -Straße gestrichen wird.  
 
�)�•�U���G�H�Q���|�V�W�O�L�F�K�H�Q���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���G�H�U���/�L�H�J�H�Q�V�F�K�D�I�W�����Z�H�O�F�K�H�U���N�•�Q�I�W�L�J���D�O�V�� �Å�%�D�X�O�D�Q�G�� �.�H�U�Q-
�J�H�E�L�H�W�´���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q���Z�L�U�G�����Z�L�U�G���G�D�V���%�D�X�I�H�O�G�� �L�Q���1�R�U�G���6�•�G-Richtung in zwei Flächen 
mit unterschiedlichen Bebauungsbestimmungen unterteil t. Für die westliche 
Bauland-�I�O�l�F�K�H�� �Z�H�U�G�H�Q���K�L�H�U�E�H�L���H�L�Q�H���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H�� �Y�R�Q���Å�������´�����G�L�H���Å�R�I�I�H�Q�H�´��
Bebauungsweise sowie eine max. zulässige Gebäudehöhe, zugleich höchster Punkt 
�G�H�V���'�D�F�K�H�V�����Y�R�Q���Å�����P�´���I�H�V�W�J�H�O�H�J�W�����'�H�U���H�I�I�H�N�W�L�Y���E�H�E�D�X�E�D�U�H���%�H�U�H�L�F�K���Z�L�U�G���D�X�I���H�L�Q�H��
Fläche im Ausmaß von 20m x 52m beschränkt.  
�'�L�H���|�V�W�O�L�F�K�H���%�D�X�O�D�Q�G�I�O�l�F�K�H�� �Z�L�U�G���Z�H�L�W�H�U�V���P�L�W���H�L�Q�H�U���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H�� �Y�R�Q���Å�������´�����G�H�U��
�Å�R�I�I�H�Q�H�Q�´���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H���V�R�Z�L�H���H�L�Q�H���P�D�[�����]�X�O�l�V�V�L�J�H�� �*�H�E�l�X�G�H�K�|�K�H�����]�X�J�O�H�L�F�K��
�K�|�F�K�V�W�H�U���3�X�Q�N�W���G�H�V���'�D�F�K�H�V�����Y�R�Q���Å�����P�´�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�����'�L�H���H�[�S�O�L�]�Lt für eine Bebauung 
�Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�H�Q���%�H�U�H�L�F�K�H���Z�H�U�G�H�Q���P�L�W���]�Z�H�L���Å�%�D�X�I�H�O�G�H�U�Q�´�� �L�P���$�X�V�P�D�‰�� �Y�R�Q���M�H�������P���[�������P��
bzw. einem 8m breiten Bereich zur J. Schleussner-St raße festgelegt.  
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�'�D�V���$�X�V�P�D�‰���G�H�U���E�D�X�O�L�F�K�H�Q���$�X�V�Q�X�W�]�E�D�U�N�H�L�W�� �G�H�U���J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q�� �Å�%�D�X�I�H�O�G�H�U�´�� �N�R�P�P�W��
somit unter jenem der angrenzenden und bereits bebau ten Liegenschaften zu 
liegen, wodurch jedenfalls die harmonische Einfügung e ines künftigen 
Bauvorhabens in die Struktur der Umgebung sowie in das Orts- und Stadtbild 
sichergestellt ist. 
 
Um künftighin eine Bebauung im Bereich der vorderen B auflucht hintanzuhalten, 
�Z�L�U�G���K�L�H�U���H�L�Q�H���Å�)�U�H�L�I�O�l�F�K�H�´���L�P���6�L�Q�Q�H���G�H�U���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q�� �G�H�U���6�W�D�G�W�J�H�P�H�L�Q�G�H��
Mödling ausgewiesen, welche entsprechend gärtnerisch zu gestalten ist (s.a. 
Bebauungsvorschriften Teil I, Zi. 7.3). In diesem Si nne werden für diesen Bereich 
entlang der J. Schleussner-Straße, mit Ausnahme der Zufahrt zur geplanten 
�7�L�H�I�J�D�U�D�J�H�����D�X�F�K���J�H�P�l�‰���†���������������=�L���������E�]�Z�����=�L�����������H�L�Q�H���Å�(�L�Q- �X�Q�G���$�X�V�I�D�K�U�W�H�Q�V�S�H�U�U�H�´��
�V�R�Z�L�H���H�L�Q���Å�9�H�U�E�R�W���G�H�U���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���Y�R�Q���(�L�Q�I�U�L�H�G�X�Q�J�H�Q�´���Y�H�U�R�U�G�Q�H�W�� 
 
Für alle übrigen Teilflächen im Bereich des künftigen  Baulandes wird zudem eine 
�Å�D�E�V�R�O�X�W�H�´�� �K�L�Q�W�H�U�H���%�D�X�I�O�X�F�K�W�O�L�Q�L�H���� �•�E�H�U���G�L�H���Q�L�F�K�W���K�L�Q�D�X�V�J�H�E�D�X�W�� �Z�H�U�G�H�Q���G�D�U�I��
festgelegt, wobei gemäß den Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Mödling die 
Errichtung von baulichen Anlagen und Nebengebäuden gemäß § 4 Z. 15, mit 
Ausnahme von Abstellplätzen für KFZ bzw. oberirdisc hen Garagen (s.a. Bebauungs-
vorschriften Teil I, Zi. 3.1) sowie Vorbauten gemäß § 52 Abs. 3 der NÖBO 2014, 
sofern die Verordnung nichts anderes bestimmt, zuläs sig ist (s.a. 
Bebauungsvorschriften Teil III, Zi. 2). 
 
 
ÄNDERUNGSPUNKT 2: 
Bebauungsvorschriften 
 
Adaptierung der Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Mödling 
 

A.) Änderungsanlass / Erläuterungen 
 
Die Stadtgemeinde Mödling verfügt als Bestandteil des rechtsgültigen Bebauungs-
planes auch über dazugehörige Bebauungsvorschriften. Seit der erstmaligen 
Erlassung dieser Bebauungsvorschriften kam es dabei in den letzten Jahren zu 
einigen diesbezüglichen Adaptierungen.  
 
Gemäß §63 Abs. 1 NÖBO 2014 i.d.g.F. iVm. §11 Abs.1 NÖBTV 2014 i.d.g.F. sind bei 
der Errichtung von Wohngebäuden eine Mindestzahl an zu errichtenden Stellplätzen 
im Verhältnis 1:1 je Wohnung vorzusehen. Der Gemeinderat darf hierbei eine 
abweichende Anzahl von Stellplätzen, sofern es der örtliche Bedarf erfordert, per 
Verordnung festlegen. 
 
Die Stadtgemeinde hat hiervon insofern Gebrauch gemacht, als dass sie im Falle 
der Neuerrichtung von Wohnungen ab insgesamt fünf Wohneinheiten (inkl. Bestand) 
die Mindestanzahl an zu errichtenden Stellplätzen i m Verhältnis 1:1,5 festgelegt 
hat.  
 
Gemäß Teil I, Zi. 3.4 der Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Mödling ist, 
abweichend von den Festlegungen Teil I, Zi. 3.3., im Bereich innerhalb der 
Straßenzüge Wiener Straße, Dursmagasse, Untere Bachgasse, Pepi Wagner-
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Durchgang und Bahnstraße jedoch weiterhin eine Stellp latzverpflichtung im 
Verhältnis 1:1 festgelegt. 
 
Im Bereich der J. Schleussner-Straße werden im Zuge der laufenden Änderung des 
Örtlichen Raumordnungsprogrammes bzw. Bebauungsplanes (siehe auch Verfahren 
VF/0002/16 bzw. Änderungspunkt 1) die Rahmenbedingungen für die  Errichtung 
einer Wohnhausanlage geschaffen. Diese, mit Mitteln d er NÖ Wohnbauförderung 
errichteten Wohneinheiten, werden unter den Prämiss en des sozialen Wohnbaus 
�P�L�W���G�H�P���7�K�H�P�H�Q�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´���V�R�Z�L�H���Å�-�X�Q�J�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´��
konzipiert. Diese Förderungsschienen zielen hierbei insbesondere auf die 
Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum, insbesondere für junge Menschen 
und andererseits auf eine Senkung bzw. Begrenzung der Baukosten ab. Die 
Errichtung von Stellplätzen, insbesondere in Tiefgara gen, ist hierbei 
erfahrungsgemäß mit beträchtlichen Kosten verbunden, weshalb im Hinblick auf 
o.a. Schwerpunkte für das gegenständliche Bauvorhaben eine geringere Anzahl an 
KFZ-Stellplätzen und somit eine Senkung der Baukosten angestrebt wird. Diese 
Bemühungen korrelieren hierbei auch mit der angestreb ten Einwohnerstruktur, 
allzumal davon ausgegangen werden kann, dass junge Menschen bzw. Personen mit 
begrenzten finanziellen Mittel, zumindest über keine n zweiten PKW verfügen. 
Zudem weist das Areal eine äußerst hohe Lagegunst auf. So wird das Gebiet im 
öffentlichen Nahverkehr über die Linien 2A, 2B und 3 des Citybus-Mödling sowie 
eine Regionalbuslinie erschlossen. Die nächstgelegenen Stationen sind hierbei die 
�+�D�O�W�H�V�W�H�O�O�H�Q�� �Å�%�H�]�L�U�N�V�K�D�X�S�W�P�D�Q�Q�V�F�K�D�I�W�´�� �X�Q�G �Å�6�F�K�X�O�Z�H�J���)�H�X�H�U�Z�H�K�U�´�����Z�H�O�F�K�H���L�Q���U�G����
150m bis 200m Entfernung gelegen sind. Weiters befindet sich der Bahnhof in 
knapp 600m Entfernung in nordwestlicher Richtung. Ebe nso bestehen auch 
optimale fußläufige Verbindungen Richtung Bahnhof und Stadtzentrum, welche im 
Zuge des geplanten Bauvorhabens, durch die Schaffung eines Rad- und Fußweges in 
Richtung Norden zum Rad- und Fußweg entlang des Mödlingbaches, weiter 
verbessert werden. Auch ist die Versorgung mit Gütern  des täglichen Bedarfs im 
direkten Umfeld gegeben. 
 

B.) Abänderung der Bebauungsvorschriften 
 
Die Bebauungsvorschriften sollen daher dahingehend ergänzt werden, als dass auch 
im Bereich J. Schleussner-Straße 13-15 die Anzahl der zu errichtenden 
Pflichtstellplätze, abweichend von den Festlegungen T eil I, Zi. 3.3., bei der 
Neuerrichtung von Wohneinheiten im Ausmaß von einem Stellplatz je Wohnung 
festgelegt und dementsprechend der in der beiliegenden  Verordnung angeführte 
Abschnitt des Wortlautes der Verordnung zum Bebauungsplan der Stadtgemeinde 
Mödling adaptiert wird. 
 
FESTLEGUNG EINES BEZUGSNIVEAUS 
Für Teile der Parzelle 738/10, KG Mödling 
 

A.) Einleitung 
 
Gemäß §30(2) Zi. 17 NÖROG 2014 i.d.g.F. darf im Bebauungsplan für das Bauland 
ein Bezugsniveau gemäß §4 Zi. 11 NÖBO 2014 i.d.g.F. festgelegt werden. Das 
Bezugs-niveau entspricht hierbei jener Höhenlage des Geländes, welche als 
Beurteilungsgrundlage (z.B. für die Berechnung der Gebäudehöhe) herangezogen 
wird. 
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Als Bezugsniveau gilt grundsätzlich die bisher unveränderte Höhenlage des 
Geländes 
sofern diese nicht 
 
- in einem Bebauungsplan oder in einer Verordnung des Gemeinderates fest-

gelegt oder 
- außerhalb des Geltungsbereiches einer solchen Verordnung vor dem 1. 

Februar 2017 bewilligungsgemäß oder rechtmäßig bewilligungsfrei errichtet 
wurde. 

 
Die Eigentümer von Grundstücken, für die der Bebauungsplan oder eine Verordnung 
des Gemeinderates nach §67(3) eine bestimmte Höhenlage des Geländes als 
Bezugsniveau festlegt, haben dieses flächendeckend herzustellen, wenn �² 
ausgenommen für Bauwerke in Sinne des §18(1a) �² eine Bewilligung für einen 
Neubau eines Gebäudes oder für die Errichtung einer baulichen Anlage erteilt wird.  
 
Die Festlegung eines vom natürlichen bzw. rechtmäßigen  bestehenden Gelände 
abweichenden Bezugsniveaus ist hierbei nur in jenen Bereiche zielführend, in 
denen das vorhandene Gelände für eine Bebauung nicht geeignet erscheint. 
 
Nachdem die Höhenlage des bestehenden Geländes im Bereich der Liegenschaft Nr. 
738/10, KG Mödling keine ausreichende Eignung für eine Bebauung aufweist, soll 
nunmehr für Teile davon ein Bezugsniveau gemäß §30(2) Zi. 17 NÖROG 2014 i.d.g.F. 
festgelegt werden. 
 

B.) Festlegung des Bezugsniveaus 
 
Lage und räumliche Situation 
 

Die gegenständliche Parzelle ist im östlichen Teil de s Gemeindegebiets, in rd. 
1,5km Luftlinie vom Stadtzentrum (Schrannenplatz) e ntfernt und wird 
grundsätzlich durch die Josef Schleussner-Straße erschlossen. Derzeit finden sich 
auf den gegenständlichen Flächen im östlichen Teilber eich Garagen mit insgesamt 
34 Stellplätzen sowie an der Josef Schleussner-Straße mehrere Garagen- bzw. 
Lagercontainer.  
 
Der westliche Teilbereich der Liegenschaft ist hingege n unbebaut und liegt z.Z. 
brach. Weiters fällt das Gelände von Westen Richtun g Osten ab, wobei die 
Höhendifferenz an der Josef Schleussner-Straße zwischen der westlichen und 
östlichen Grundstücksgrenze rund 1,5 m beträgt. Der ö stliche Teilbereich wurde 
abgegraben und liegt rd. 2 m unterhalb des Straßennive aus. 
 
Abbildung 1: Bestandssituation Parz. 738/10, KG Mödli ng 
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Quelle: Liske ZT 
 
Wie bereits eingangs erwähnt kommt das derzeit besteh ende Gelände im östlichen 
Teilbereich unter jenem der angrenzenden Liegenschaft en zu liegen. Zur östlich 
angrenzenden Wohnhausanlage Schulweg 8 besteht hierbei eine Betonmauer, in 
Richtung Westen sowie Norden eine Böschungskante. Der Höhenunterschied beträgt 
hierbei im Westen rd. 3m und im Osten rd. 2m. Im No rden schließt die 
Geländekante niveaugleich an die angrenzende Liegenschaft Nr. 687 an. 
 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Lage-Höhenplan 

 
Quelle: GIStech Geoinformation ZT-GmbH, Stadtgemeinde Mödling 
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Erläuterungen 
 
Bedingt durch die Tieflage im östlichen Teilbereich d er gegenständlichen Liegen-
schaft würde eine künftige Bebauung deutlich unter de m durchschnittlichen 
Geländeniveau zu liegen kommen und neben nachteiligen Auswirkungen auf die 
Wohnqualität auch negative Einflüsse auf das Orts- und Landschaftsbild mit sich 
bringen. Das Gelände weist daher derzeit keine ausre ichende Eignung für eine 
Bebauung auf, weshalb die Ausweisung eines Bezugsniveaus zielführend erscheint.  
 
Abbildung 3: Digitales Geländemodell Bestand (inkl. Ä nderung des Flächenwidmungsplanes)  

 
 
Abbildung 4: Neues Bezugsniveau 

 
Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, Liske ZT (Abbildung 3 und 4) 
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Das neue Bezugsniveau nimmt hierbei die bestehenden Geländehöhen der 
angrenzenden Liegenschaften bzw. der Böschungskanten auf, wodurch ein 
geringfügiges Gefälle in südöstlicher Richtung, entsprec hend dem Verlauf des 
natürlichen Gefälles entlang der J. Schleussner-Stra ße entsteht. 
 
Abbildung 5: Digitales Geländemodell Neu (inkl. Änder ung des Flächenwidmungsplanes)  

 
Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, Liske ZT 
 
Abbildung 6: Geländeschnitt A-A 

 
Quelle: Liske ZT 
 
O.a. Ausführungen folgend soll der Bebauungsplan daher insofern abgeändert 
werden, als dass für Teile der Liegenschaft Nr. 738/ 10 ein neues Bezugsniveau 
gemäß §30(2) Zi. 17 NÖROG 2014 i.d.g.F. festgelegt wird. 
 
 
Die der Grundlagenforschung beiliegende Plandarstellung dient nur zur Übersicht 
und gehört noch nicht dem Rechtsstand an. 
 
Zu der beabsichtigten Änderung des Bebauungsplanes wurden nachstehende 
Stellungnahmen abgegeben: 
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Stellungnahme von Silvia Wolf , Schulweg 8/2/3/8, 2340 Mödling, vom 7.1.2 019 
welche lautet: 
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Gleichlautend wurde diese oben angeführte Stellungnah me auch abgegeben von: 
 
Magdalena Hohenegger, Josef Schleussner-Straße 8-10/2/6, 2340 Mödling 
 
Jacob Stocker , Josef Schleussner-Straße 8-10/2/6, 2340 Mödling 
 
Fam. Gergely Martin, Schulweg 8/3/6, 2340 Mödling 
 
Getraud Hannak, Schulweg 8/12/12, 2340 Mödling 
 
Sonja Hruby , Schulweg 8/12/10, 2340 Mödling 
 
Mag. Heidrun und Mag. Franz Schmalzer , Schulweg 8/8/6, 2340 Mödling 
 
Ing. Sabine Gronalt , Schulweg 8/3/2, 2340 Mödling 
 
Gerhard Schröder , Schulweg 8/15/7, 2340 Mödling 
 
Mag. Manfred Schadenhofer , Schulweg 8/8/12, 2340 Mödling 
 
Oliver und Gabriele Schwabe, Schulweg 8/13/9, 2340 Mödling 
 
Martina Pfaffeneder , Schulweg 8/15/1, 2340 Mödling 
 
Elzbieta Unger, Schulweg 8/10/7, 2340 Mödling 
 
Barbara Prtak-Pachner , Schulweg 8/5/1, 2340 Mödling 
 
Andrea und Mag. Manfred Fluch, Schulweg 8/7/1, 2340 Mödling 
 
Ing. Wolfgang und Sabine Hein, BEd, Schulweg 8/12/3, 2340 Mödling 
 
Andrea Feuerstein , Josef Schleussner-Straße 8-10/2/2, 2340 Mödling 
 
Roland Markus, Josef Schleussner-Straße 8-10/2/2, 2340 Mödling 
 
Ing. Wolfgang Pilarski , Josef Schleussner-Straße 8-10/1/8, 2340 Mödling 
 
Mag. Anita Peterka , Schulweg 8/11a/8, 2340 Mödling 
 
Manfred Heider , Feilendorfer Weg 2, 3200 Ober-Grafendorf 
 
Christine Klutich , Hauptstraße 63, 2340 Mödling 
 
Dr. Herbert Mayer, Schulweg 8/7/3, 2340 Mödling 
 
Viktor Fuchs, Josef Schleussner-Straße 8-10/1/1, 2340 Mödling 
 
Mag. Birgit Graf, Josef Schleussner-Straße 8-10, 2340 Mödling 
 
Mag. Michaela Taylor , Schulweg 8/113/7, 2340 Mödling 
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Jila Lowatschek , Schulweg 8/14/5, 2340 Mödling 
 
Helmut Koll, Schulweg 8/12/2, 2340 Mödling 
 
Christian Hodonicky , Schulweg 8/4/8, 2340 Mödling 
 
DI Dr. Michael Schneider , Schulweg 8/2/8, 2340 Mödling 
 
sowie außerhalb der Frist eingelangt: 
Simone Schuster , Josef Schleussner-Straße 11/1/34, 2340 Mödling 
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Stellungnahme von Univ.-Prof. Mag.pharm. DDr. Sabine Krist , Friedrich Schiller-
Straße 83, 2340 Mödling, vom 7.1.2019 welche lautet:  
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Stellungnahme von Thomas Pachner , Schulweg 8/5/1, 2340 Mödling, vom 7.1.2019 
welche lautet: 
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Gleichlautend wurde diese obige Stellungnahme auch abgegeben von: 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Gronalt  
Schulweg 8/3/2, 2340 Mödling 
 
Thomas und Andrea Nöttling  
Schulweg 8/12/8, 2340 Mödling 
 
Barbara Prtak-Pachner  
Schulweg 8/5/1, 2340 Mödling 
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Stellungnahme / Unterschriftenliste , per mail eingegangen am 10.01.2019, welche 
lautet: 
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Folgende Personen haben obige Unterschriftenliste unt erzeichnet: 
 
Mag. Irene Masztalev, Erlaufstraße 32/1, 2344 Ma. Enzersdorf 
Ingrid Schartner , Eschengasse 28, 2362 Biedermannsdorf 
Brigitte Pretl , Bahnstraße 50, 2345 Brunn/Geb. 
Ulrike Eder, Payergasse 13, 2340 Mödling 
Eva Denk, Andreas-Hofer-Gasse 30, 2340 Mödling 
Julia Mayr, Kaiserin-Elisabeth-Straße 9/8/2, 2344 Maria Enzersdorf 
Elisabeth Zaunbauer , Schulweg 8/8/10, 2340 Mödling 
Manuel Hruby , Adalbert-Stifter-Gasse 7, 2353 Guntramsdorf 
Korunka , Schulweg 8/11A, 2340 Mödling 
Solar, Schulweg 8/11A, 2340 Mödling 
M. Fluch, Schulweg 8/7/1, 2340 Mödling 
A. Fluch, Schulweg 8/7/1, 2340 Mödling 
J. Haslinger-Mayer , Schulweg 8/7/3, 2340 Mödling 
Herbert Mayer, Schulweg 8/7/3, 2340 Mödling 
Lukas Mayer, Schulweg 8/7/3, 2340 Mödling 
Roland Hayes, Schulweg 8/7/7, 2340 Mödling 
Irmgard Gabriel , Lerchengasse 28, 2362 Biedermannsdorf 
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Stellungnahme von Univ.-Prof. Dr. Manfred Gronalt , Schulweg 8/3/2, 2340 Mödling , 
vom 7.12.2018 welche lautet: 
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Stellungnahme von Andrea und Mag. Manfred Fluch, Schulweg 8/7/1, 2340 Mödling , 
vom 7.1.2019 welche lautet: 
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Stellungnahme von Ing. Wolfgang Pilarski , Josef Schleussner-Straße 8-10/1/8, 2340 
Mödling, vom 7.1.2019, welche lautet: 
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Aus bautechnischer Sicht wird zu dieser Änderung keine Stellungnahme abgegeben. 
 
Nach Erörterung der vorstehend rechtzeitig eingelangten  schriftlichen 
Stellungnahmen wird nachstehender 
 
Antrag 
 
gestellt: 
 
Es möge beschlossen werden: 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Silvia Wolf  sowie gleichlautende 
Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt: 
 
Zu den in der Stellungnahme angeführten Leitzielen des Landes und dem 
Entwicklungskonzept der Stadt Mödling  sei folgendes festgehalten: 
Bei dem Landesentwicklungskonzept des Landes Niederösterreich handelt es sich 
um ein Grundsatzdokument mit strategischer Steuerungs - und 
Koordinierungsfunktion. Es gibt Auskunft über die Gru ndzüge der anzustrebenden 
räumlichen Ordnung sowie über die Prinzipien und Zie le zur Landesentwicklung. 
Das generelle Leitbild als auch die Leitziele dienen  hierbei als Richtschnur für die 
Örtlichen Raumordnungsprogramme, insbesondere das Örtliche 
Entwicklungskonzept. 
Die Stadtgemeinde Mödling verfügt über ein rechtsgültige s Örtliches 
Raumordnungsprogramm, welches auch ein Örtliches Entwicklungskonzept 
beinhaltet und im Jahr 2015 nach öffentlicher Aufla ge durch den Gemeinderat 
beschlossen und dem Amt der NÖ Landesregierung als Aufsichtsbehörde genehmigt 
wurde. Im ÖEK wurden hierbei Entwicklungsbereiche de finiert und detaillierte Ziele 
und Maßnahmen festgelegt. Das gegenständliche Areal kommt hierbei innerhalb 
eines solchen Entwicklungsbereiches zu liegen, wobei u.a. die Ermöglichung eines 
zielführenden Bauland �² Lückenschlusses durch Erweiterung der Baulandwidmung 
im gegenständlichen Bereich, unter der Voraussetzung d er Erstellung eines 
Nutzungskonzeptes sowie der Berücksichtigung von ausreichenden Flächen für 
sozialen Wohnbau (Leistbares Wohnen, Jungfamilien) und ausreichenden 
Grünflächen festgelegt wurden. Im Rahmen der aufsicht sbehördlichen Prüfung 
wurde auch die Vereinbarkeit bzw. Einhaltung überört licher Vorgaben und 
Rahmenbedingungen geprüft und dbzgl. kein Widerspruch f estgestellt. Die 
geplanten Maßnahmen, welche nunmehr einen solchen Lückenschluss vorsehen, 
wobei im Vorfeld sowohl ein kooperatives Planungsver fahren, als auch ein 
Architekturwettbewerb durchgeführt wurden, stehen so mit im Einklang mit den 
Zielen und Intentionen des Örtlichen Entwicklungskon zeptes der Stadtgemeinde. 
Ferner wurde im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Pr üfung durch das Amt der NÖ 
Landesregierung festgehalten (siehe gutachterliche Stel lungnahme RU2-O-393/205-
2018), dass die Planungsmotivation, der Änderungsanlass und die 
widmungsrelevanten Tatsachen für die geplante Widmungsänderung 
nachvollziehbar dargelegt wurden und die Maßnahmen den Kriterien der 
vorausschauenden Gestaltung sowie der geordneten Entwicklung des 
Gemeindegebietes entsprechen. Ebenso wurde die Übereinstimmung mit den 
Planungsbestimmungen und Zielsetzungen des NÖ ROG festgestellt. 
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Zur Beurteilung der Verkehrssituation  wurde im Vorfeld des Änderungsverfahrens 
eine Verkehrsuntersuchung mit Verkehrs-zählungen im Bereich der 
gegenständlichen Liegenschaft vorgenommen. Hierbei wurd e festgehalten, dass 
zwar grundsätzlich zu Stoßzeiten naturgemäß ein erhöh tes Verkehrs-aufkommen 
besteht, es jedoch durch das geplante Bau-vorhaben, auch im Hinblick auf die hohe 
Lagegunst im Nahbereich hochrangiger öffentlicher Verke hrsträger, als auch durch 
die geplante Realisierung des Fuß- �X�Q�G���5�D�G�Z�H�J�H�V���L�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�V���Å�0�|�G�O�L�Q�J�E�D�F�K�H�V�´��
von keinen wesentlichen negativen Auswirkungen auf da s Verkehrsnetz auszugehen 
ist. 
Lediglich in den Kreuzungsbereichen der Hauptverkehrsrelationen könnten 
künftighin punktuelle Adaptierungen erforderlich werd en, wobei dies primär aus 
Verkehrszunahmen entlang der Hauptachsen resultiert und nicht durch 
gegenständliches Bauvorhaben begründet wird.  
Grundsätzlich gilt es noch festzuhalten, dass bereit s nach derzeitiger Rechtslage 
die Errichtung einer großflächigen Tiefgarage möglich wär e, wodurch potenziell ein 
höheres Verkehrsaufkommen, als durch das gegenständliche Bauvorhaben, nicht 
ausgeschlossen werden könnte. 
 
Bezüglich der vorgebrachten Einwendungen hinsichtlich der angespannten Situation 
bei der Abwasserentsorgung  der Wohnanlage am Schulweg ist festzuhalten, dass 
die technischen Einbauten in der Schleussner-Straße, es besteht ein Trennsystem, 
über ausreichende Kapazitäten verfügen und somit etw aige Engpässe auf ggf. 
unzureichende Dimensionierungen bzw. fehlende Versickerungsflächen im Bereich 
der privaten Wohnanlage zurückzuführen sind. Das gegenständliche 
Widmungsvorhaben steht hierbei in keinem Zusammenhang mit der 
Abwasserentsorgung bzw. Entwässerung der benachbarten Wohnhausanlage, 
allzumal bereits jetzt weder eine Entwässerung auf d ie gegenständliche 
Liegenschaft vorgenommen wird, noch eine solche zulässig wäre. 
 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Univ.-Prof. Mag. DDr. Sabine Krist  
wird nicht berücksichtigt: 
 
Nach Auskunft des Referats für Infrastruktur und Ti efbau der Stadtgemeinde 
Mödling handelt es sich bei gegenständlichem Hausbrunnen um eine 
bewilligungslose Wasserversorgungsanlage ohne Bezugsrechte, welche auch nicht 
im Wasserbuch des Amtes der NÖ Landes-regierung verzeichnet ist, wodurch im 
Falle einer tatsächlichen Beeinträchtigung es zu kein er Verletzung bestehender 
Rechte kommen kann. Hierbei ist weiters festzuhalte n, dass nach derzeitigem 
Wissenstand nicht davon auszugehen ist, dass es zu einer nachhaltigen negativen 
Beeinflussung des Grundwasserspiegels kommt. Das geplante Bauvorhaben weist für 
diese Annahme einerseits ein, auch im Vergleich zur genannten Wohnhausanlage 
Schulweg 8, zu geringes Bauvolumen auf bzw. wurden andererseits im 
gegenständlichen Bereich bereits in der Vergangenheit gr oßflächige Abgrabungen 
zur Errichtung der bestehenden Garage vorgenommen, sodass im Zuge der 
künftigen Bauführungen nur mehr mit geringfügigen Bodenei ngriffen zu rechnen ist 
bzw. solche auch bereits auf Basis der derzeit rech tsgültigen Widmungssituation 
möglich gewesen wären. 
Auch ist im Hinblick auf das gegenständliche Verfahr en anhand der in den 
jeweiligen Materiengesetzen geschützten Interessen kla r zwischen jenen des 
wasserrechtlichen Regelungsregimes und jenen des Raumordnungsrechts zu 
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unterscheiden. Demzufolge wäre eine dbzgl. Prüfung, so fern eine wasserrechtliche 
Relevanz besteht, ggf. im Rahmen desweiteren genehmigungsrechtlichen 
Verfahrensverlaufes vorzunehmen. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Thomas Pachner  sowie 
gleichlautende Stellungnahmen werden nicht berücksich tigt: 
 
Bei dem Landesentwicklungskonzept des Landes Niederösterrei ch handelt es 
sich um ein Grundsatzdokument mit strategischer Ste uerungs- und 
Koordinierungsfunktion. Es gibt Auskunft über die Gru ndzüge der anzustrebenden 
räumlichen Ordnung sowie über die Prinzipien und Zie le zur Landesentwicklung. 
Das generelle Leitbild als auch die Leitziele dienen  hierbei als Richtschnur für die 
Örtlichen Raumordnungsprogramme, insbesondere das Örtliche 
Entwicklungskonzept.  
Die Stadtgemeinde Mödling verfügt hierbei über ein rechtsgültiges Örtliches 
Raumordnungsprogramm , welches auch ein Örtliches Entwicklungskonzept 
beinhaltet und im Jahr 2015 nach öffentlicher Aufla ge durch den Gemeinderat 
beschlossen und dem Amt der NÖ Landesregierung als Aufsichtsbehörde genehmigt 
wurde. Im ÖEK wurden hierbei Entwicklungsbereiche de finiert und detaillierte 
Ziele und Maßnahmen festgelegt. Das gegenständliche Areal kommt hierbei 
innerhalb eines solchen Entwicklungsbereiches zu lie gen, wobei u.a. die 
Ermöglichung eines zielführenden Bauland �² Lückenschlusses durch Erweiterung der 
Baulandwidmung im gegenständlichen Bereich, unter der Voraussetzung der 
Erstellung eines Nutzungskonzeptes sowie der Berücksichtigung von ausreichenden 
Flächen für sozialen Wohnbau (Leistbares Wohnen, Jungfamilien) und 
ausreichenden Grünflächen festgelegt wurden. Im Rahme n der 
aufsichtsbehördlichen Prüfung wurde auch die Vereinb arkeit bzw. Einhaltung 
überörtlicher Vorgaben und Rahmenbedingungen geprüft und dbzgl. kein 
Widerspruch festgestellt.  
Die geplanten Maßnahmen, welche nunmehr den Lückenschluss gemäß Örtlichem 
Entwicklungskonzept vorsehen, wobei im Vorfeld sowoh l ein kooperatives 
Planungsverfahren, als auch ein Architekturwettbewer b durchgeführt wurden, 
stehen somit im Einklang mit den Zielen und Intentio nen des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes der Stadtgemeinde Mödling. Ferner wurde im Rahmen der 
aufsichtsbehördlichen Prüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung (siehe 
gutachterliche Stellungnahme RU2-O-393/205-2018) festgehalten, dass die 
Planungsmotivation, der Änderungsanlass und die widmungsrelevanten Tatsachen 
für die geplante Widmungsänderung nachvollziehbar darge legt wurden und die 
Maßnahmen den Kriterien der vorausschauenden Gestaltung sowie der geordneten 
Entwicklung des Gemeindegebietes entsprechen. Ebenso wurde die 
Übereinstimmung mit den Planungsbestimmungen und Zielsetzungen des NÖ ROG 
festgestellt. 
�+�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U���=�L�H�O�V�H�W�]�X�Q�J�� �G�H�U���Å�(�U�K�D�O�W�X�Q�J�� �E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���)�U�H�L- und Grünräume 
durch Beibehaltung der Grünlandwidmungen (Sport- �X�Q�G���6�S�L�H�O�S�O�D�W�]���´���Z�L�U�G��
festgehalten, dass diese Zielsetzung auf die Sicherung der bestehenden und auch 
entsprechend ausgestatteten Frei- und Grünräume abzi elt. Das gegenständliche 
Areal weist hierbei zwar grundsätzlich eine solche G rünlandwidmung auf, jedoch 
lässt die derzeitige Nutzungssituation als auch die u nzureichende Gestaltung der 
Grünflächen keinen dbzgl. Erhaltungsbedarf erkennen b zw. besteht auch kein 
Bedarf zur Errichtung weiterer Sportanlagen im gegenstä ndlichen Bereich. 
Vielmehr wird durch die gesetzten Maßnahmen eine Auf wertung de r 
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Gesamtsituation erreicht, welche einerseits einen d eutlichen Mehrwert für das 
Quartier generiert und andererseits die bestehenden vertraglichen 
Verpflichtungen, welche mit der Liegenschaft verbunde n sind, weiterhin einhält. 
Ferner ist, dem Ergebnis des Architekturwettbewerbes  folgend auch eine extensive 
Begrünung der Dachflächen der künftigen Baukörper geplant und ist so ein positiver 
Effekt im Hinblick auf das Stadtklima sichergestellt . 
 
Zur Beurteilung der Verkehrssituation  wurde im Vorfeld des Änderungsverfahrens 
eine Verkehrsuntersuchung mit Verkehrszählungen im Bereich der 
gegenständlichen Liegenschaft vorgenommen. Hierbei wurd e festgehalten, dass 
zwar grundsätzlich zu Stoßzeiten naturgemäß ein erhöh tes Verkehrsaufkommen 
besteht, es jedoch durch das geplante Bauvorhaben, auch im Hinblick auf die hohe 
Lagegunst im Nahbereich hochrangiger öffentlicher Verke hrsträger, als auch durch 
die geplante Realisierung des Fuß- �X�Q�G���5�D�G�Z�H�J�H�V���L�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�V���Å�0�|�G�O�L�Q�J�E�D�F�K�H�V�´��
von keinen wesentlichen negativen Auswirkungen auf d as Verkehrsnetz auszugehen 
ist.  
Lediglich in den Kreuzungsbereichen der Hauptverkehrsrelationen könnten 
künftighin punktuelle Adaptierungen erforderlich werd en, wobei dies primär aus 
Verkehrszunahmen entlang der Hauptachsen resultiert und nicht durch 
gegenständliches Bauvorhaben begründet wird. Die Ausarbeitung eines separaten 
Verkehrs- bzw. Mobilitätskonzeptes erscheint daher in diesem Zusammenhang, als 
auch im Hinblick auf die geringe Dimension des geplant en Bauvorhabens bzw. der 
zu erwartenden Bewohnerstruktur nicht zielführend b zw. unverhältnismäßig.  
Ferner wird festgehalten, dass das Verkehrsband der J. Schleussner-Straße eine 
Breite von rd. 10m aufweist, wobei die Breite der F ahrbahn rd. 7m beträgt. Die 
Straße weist weiters den Charakter einer Aufschließ ungsstraße auf, für welche 
gemäß NÖROG 2014 i.d.g.F. eine Gesamtbreite von mindestens 8,5m vorzusehen 
ist und daher im gegenständlichen Fall überschritten wird. Insgesamt ist somit das 
Erfordernis einer funktionsgerechten öffentlichen Er schließung erfüllt. Die 
�Å�: �L�G�P�X�Q�J�´���Y�R�Q���3�D�U�N�S�O�l�W�]�H�Q���I�•�U���E�H�V�W�L�P�P�W�H���1�X�W�]�H�U�J�U�X�S�S�H�Q�� ���=�X�V�W�H�O�O�G�L�H�Q�V�W�H����
Handwerker) ist indes nicht Teil des gegenständlichen  Verfahrens bzw. Inhalt des 
Flächenwidmungs- bzw. des Bebauungsplanes.  
Grundsätzlich gilt es noch festzuhalten, dass bereit s nach derzeitiger Rechtslage 
die Errichtung einer großflächigen Tiefgarage möglich wär e, wodurch potenziell 
ein höheres Verkehrsaufkommen, als durch das gegenständliche Bauvorhaben, 
nicht ausgeschlossen werden könnte.  
 
Bezüglich der vorgebrachten Einwendungen hinsichtlich der angespannten Situation 
bei der Abwasserentsorgung  der bestehenden Wohnanlage am Schulweg ist 
festzuhalten, dass die technischen Einbauten in der  Schleussner-Straße, es besteht 
ein Trennsystem, über ausreichende Kapazitäten verf ügen und somit etwaige 
Engpässe auf ggf. unzureichende Dimensionierungen bzw. fehlende 
Versickerungsflächen im Bereich der bestehenden priv aten Wohnanlage 
zurückzuführen sind. Das gegenständliche Widmungsvorhaben steht hierbei in 
keinem Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung bzw. Entwässerung der 
benachbarten Wohnhausanlage, allzumal bereits jetzt weder eine Entwässerung 
auf die gegenständliche Liegenschaft vorgenommen wird, noch eine solche zulässig 
wäre.  
Die Bedenken hinsichtlich einer etwaigen Gefährdung d urch Hochwässer des 
Mödlichbaches können nicht nachvollzogen werden, kommen doch die 
gegenständlichen Flächen, als auch jene des bereits gewidmeten und nunmehr 
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auch zur Realisierung vorgesehenen Rad- und Fußweges deutlich außerhalb der 
Abgrenzung von 100-jährlichen Hochwasserereignissen zu liegen. Selbst im Falle 
von 300-jährlichen Schadensereignissen ist, gemäß der aktuellen Abflussstudie 
(ABU Niederösterreich IV Los D3 Mödling, Petersbach, Liesing), keine Betroffenheit 
des gegenständlichen Bereiches gegeben. Die Flächen stellen somit weder eine 
�W�D�W�V�l�F�K�O�L�F�K�H���h�E�H�U�I�O�X�W�X�Q�J�V�I�O�l�F�K�H���� �Q�R�F�K���H�L�Q�H���S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H���Å�3�X�I�I�H�U�I�O�l�F�K�H�´���G�D�U���� 
 
Wie im Erläuterungsbericht zur Änderung des Örtlichen  Raumordnungsprogrammes 
dargelegt ist gemäß dem Regionalen Raumordnungsprogramm  �Å�6�•�G�O�L�F�K�H�V���: �L�H�Q�H�U��
�8�P�O�D�Q�G�´�� �G�D�V���6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���G�H�U���6�W�D�G�W�J�H�P�H�L�Q�G�H���0�|�G�O�L�Q�J���J�l�Q�]�O�L�F�K���Y�R�Q���H�L�Q�H�U��
�Å�T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�Q�� �6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�U�H�Q�]�H�´�� ���†�������������3�N�W�����������X�P�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���� �'�L�H�V�H���E�H�Z�L�U�N�W�����G�D�V�V��
die darin bereits gewidmete Baulandmenge (einschließl ich allfälliger 
Verkehrsflächen) nicht vergrößert werden darf, wobei  zur Verbesserung der 
Siedlungsstruktur es jedoch zulässig ist, Baulandlücken zu schließen. Hinsichtlich 
dieses Verbotes einer Baulandvermehrung wird nochmals darauf hingewiesen, dass 
zu diesem Zweck seitens der Stadtgemeinde Mödling im Zuge der letzten 
Gesamtüberarbeitung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes im gesamten 
Gemeindegebiet Baulandflächen rückgewidmet wurden und  so ein positiver 
Baulandsaldo erreicht werden konnte, welcher sich a ktuell auf 7.711,83m² beläuft, 
wodurch die im Zuge der Änderung neu gewidmeten Baulandflächen im Ausmaß 
von 5.046m² gänzlich kompensiert werden können. Die Gesamtüberarbeitung 
wurde hierbei ebenso öffentlich aufgelegt und jederma nn dazu berechtigt in die 
Auflage Einsicht zu nehmen. Eine erneute Darstellung der rückgewidmeten Flächen 
ist nicht vorgesehen und der Baulandsaldo entsprechend in der dbzgl. 
Baulandbilanz dargestellt.  
 
Thema Öffentlichkeitsbeteiligung : Wie bereits eingangs angeführt basiert das 
Änderungsvorhaben auf den Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
der Stadtgemeinde Mödling, welches einen Lückenschluss des Baulandes im 
gegenständlichen Bereich vorsieht. Bei Erstellung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes kamen hierbei Instrumente zur Beteiligung der Bevölkerung 
im Planungsprozess, wie etwa ein BürgerInnen-Rat oder auch das BürgerInnen-Café 
zum Einsatz, welche Raum für Anmerkungen und Änderungswünsche bot und in 
weiterer Folge Eingang in die finalen Planungen fanden.  Ergänzend hierzu wurde, 
auch im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung des  Areals, ein kooperatives 
Planungsverfahren, mit zahlreichen ExpertInnen durchge führt, welche im Grunde 
�G�L�H���Y�R�U�O�L�H�J�H�Q�G�H���Z�L�G�P�X�Q�J�V�P�l�‰�L�J���Å�*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V�W�H�L�O�X�Q�J�´�� �]�X�P���(�U�J�H�E�Q�L�V���K�D�W�W�H�����=�L�H�O���G�H�V��
darauffolgenden Architekturwettbewerbs war es weiter s eine Wohnbebauung am 
�6�W�D�Q�G�R�U�W���]�X���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�Q�����Z�H�O�F�K�H���Q�H�E�H�Q���G�H�Q���7�K�H�P�H�Q�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�Q�� �Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V�´��
�E�]�Z�����Å�-�X�Q�J�H�V�� �: �R�K�Q�H�Q�´���D�X�F�K���H�L�Q�H���D�Q�J�H�P�H�V�V�H�Q�H�� �5�H�D�N�W�L�R�Q���D�X�I���G�H�Q���6�W�D�Q�G�R�U�W��
darstellt. Die eingereichten Beiträge wurden hierbei seitens einer Fachjury 
objektiv beurteilt und der erstgereihte Beitrag, eins timmig, ob des klaren 
städtebaulichen Konzeptes als auch der freiraumplan erischen Lösung gewürdigt 
bzw. prämiert. Im Hinblick auf die geringe Dimension des Bauvorhabens, als auch 
der bereits im Vorfeld vorgenommenen Planungsschritte  erscheint die 
Durchführung eines zusätzlichen Bürgerbeteiligungsverfahrens als 
unverhältnismäßig. 
 
Bebauungsvorschriften : gemäß §63 Abs. 1 NÖBO 2014 i.d.g.F. iVm. §11 Abs.1 
NÖBTV 2014 i.d.g.F. sind bei der Errichtung von Wohngebäuden eine Mindestzahl 
an zu errichtenden Stellplätzen im Verhältnis 1:1 j e Wohnung vorzusehen. Der 
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Gemeinderat darf hierbei eine abweichende Anzahl vo n Stellplätzen, sofern es der 
örtliche Bedarf erfordert, per Verordnung festlegen. Die Stadtgemeinde Mödling 
hat hiervon insofern Gebrauch gemacht, als dass sie im Falle der Neuerrichtung 
von Wohnungen ab insgesamt fünf Wohneinheiten (inkl. Bestand) die Mindestanzahl 
an zu errichtenden Stellplätzen im Verhältnis 1:1,5  festgelegt hat, wobei 
abweichend davon wiederum Bereiche definiert wurden , in welchen eine 
Stellplatzverpflichtung im Verhältnis 1:1 beibehalte n wird. Wie im 
Erläuterungsbericht dargelegt, ist geplant die gegenständ liche Wohnhausanlage 
unter den Prämissen des sozialen Wohnbaus mit dem Themenschwerpunkt 
�Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´���V�R�Z�L�H���Å�-�X�Q�J�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´���]�X���N�R�Q�]�L�S�L�H�U�H�Q���X�Q�G���D�X�V�� �0�L�W�W�H�O�Q�� �G�H�U��
NÖ Wohnbauförderung zu errichten. Diese Förderungsschienen zielen hierbei 
einerseits auf die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum, insbesondere für 
junge Menschen, und andererseits auf eine Senkung bzw. Begrenzung der 
Baukosten ab. Die Errichtung von Stellplätzen, insbe sondere in Tiefgaragen, ist 
hierbei erfahrungsgemäß mit beträchtlichen Kosten ver bunden, weshalb im 
Hinblick auf o.a. Schwerpunkte für das gegenständlich e Bauvorhaben eine 
geringere Anzahl an KFZ-Stellplätzen und somit eine Senkung der Baukosten 
angestrebt wird. Diese Bemühungen korrelieren hierbei  auch mit der angestrebten 
Einwohnerstruktur, allzumal davon ausgegangen werden kann, dass junge 
Menschen bzw. Personen mit begrenzten finanziellen Mitteln, zumindest über 
keinen zweiten PKW verfügen. Zudem weist das Areal eine äußerst hohe 
innerstädtische Lagegunst auf bzw. besteht auch eine optimale fußläufige 
Verbindung in Richtung Bahnhof und Stadtzentrum, welc he im Zuge des geplanten 
Bauvorhabens, durch die Schaffung eines Rad- und Fußweges in Richtung Norden 
zum Rad- und Fußweg entlang des Mödlingbaches, weiter verbessert wird. 
Hinsichtlich der angesprochenen angespannten Parkplatzsituation wird darauf 
hingewiesen, dass zwar im öffentlichen Raum nur mehr  geringe Kapazitäten 
bestehen, jedoch nach Auskunft der Hausverwaltungen in den umgebenden 
Wohnhausanlagen noch freie, anmietbare Parkplätze vo rhanden sind.  
 
Bezgl. der befürchteten Di�V�N�U�L�P�L�Q�L�H�U�X�Q�J���Å�l�O�W�H�U�H�U���0�H�Q�V�F�K�H�Q�´ durch die 
�7�K�H�P�H�Q�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H���Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V�´�� �E�]�Z�����Å�-�X�Q�J�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U��
Förderungsschienen der NÖ Wohnbauförderung wird festgehalten, dass dies 
grundsätzlich nicht Inhalt des raumordnungsrechtliche n Verfahrens ist. Auch kann 
der Vorwurf der Diskriminierung insofern nicht nachv ollzogen werden, als dass 
�H�L�Q�H�U�V�H�L�W�V���G�L�H���$�Q�]�D�K�O�� �G�H�U���I�•�U���Å�-�X�Q�J�H�V�� �: �R�K�Q�H�Q�´���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W�H�Q�����U�G����
25%) begrenzt und andererseits alle übrigen, ebenso geförderten Wohnungen 
selbstverständlich allen Bevölkerungsgruppen ohne Einschränkung zur Verfügung 
stehen. 
 
 
Abschließend wird noch festgehalten, dass im gegenständlichen Verfahren 
zahlreiche Schritte, über das gesetzlich verpflicht ende Ausmaß hinaus , gesetzt 
wurden, um eine Lösung mit städtebaulichen sowie fre iraumplanerischen Mehrwert 
für das gesamte Quartier zu entwickeln. Die Einhaltu ng der Rechte der 
anrainenden Bevölkerung wurden hierbei sowohl in rau mordnungsfachlicher als 
auch raumordnungsrechtlicher Sicht mit großer Sorgfalt  geprüft und die 
Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Bestimmungen sowie  den verordneten, 
übergeordneten Zielen festgestellt. 
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Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Mag. Irena Masztalev  
(Unterschriftenliste  mit gleichlautender Stellungnahme) wird nicht berück sichtigt: 
 
Wie bereits mehrfach erwähnt, basiert das Änderungsv orhaben auf den 
Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes der Stadtgemeinde Mödling, 
welches im gegenständlichen Bereich einen Bauland-Lückenschluss durch 
Erweiterung der Bauland-Widmung, unter der Voraussetz ung der Erstellung eines 
Nutzungskonzeptes sowie der Berücksichtigung von ausreichenden Flächen für 
sozialen Wohnbau (Leistbares Wohnen, Jungfamilien) und ausreichenden 
Grünflächen vorsieht.  
Das Örtliche Entwicklungskonzept wurde hierbei, vor Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat der Stadtgemeinde Mödling, im Rahmen der aufsichtsbehördlichen 
Prüfung im Hinblick auf die Vereinbarkeit bzw. die E inhaltung überörtlicher 
Vorgaben und Rahmenbedingungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen geprüft 
und mit Bescheid der Landesregierung genehmigt. Es bildet seither die strategische 
Grundlage für die Entwicklung der Stadtgemeinde, somit  ein Planungsinstrument 
der Raumordnung, in dem die längerfristigen Ziele und Festlegungen der Gemeinde 
verankert wurden. Die nunmehr gesetzten Änderungsmaßnahmen dienen hierbei 
der Umsetzung dieser Ziele und Festlegungen. 
 
Hinsichtlich de s Ersuchens zur Errichtung einer Grünanlage wird festgehalten, dass 
�G�L�H���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H���: �L�G�P�X�Q�J�V�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �Å�*�U�•�Q�O�D�Q�G�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H über Verkehrsfläche 
�S�U�L�Y�D�W�´���S�H�U���V�H���Q�L�F�K�W���P�L�W���H�L�Q�H�U���*�U�•�Q�D�Q�O�D�J�H�� �J�O�H�L�F�K�]�X�V�H�W�]�H�Q���L�V�W�����9�L�H�O�P�H�K�U���Z�l�U�H���D�X�I��
Basis der derzeitigen Widmung bereits die Errichtung e iner großflächigen (Tief-
)Garage bzw. von Sportanlagen inkl. etwaiger Tribünen und Flutlichtanlage (siehe 
�D�X�F�K���E�H�Q�D�F�K�E�D�U�W�H�V���Å�6�W�D�G�L�R�Q���0�|�G�O�L�Q�J�´�����Q�L�F�K�W���D�X�V�]�X�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q���� �'�L�H���Q�X�Q�P�H�K�U��
vorgesehene Ausgestaltung einer öffentlichen Parkanlage im westlichen Teilbereich 
der Liegenschaft stellt hingegen einen tatsächlichen M ehrwert, insbesondere im 
Vergleich zur derzeitigen Nutzungssituation dar. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Univ.-Prof. Dr. Manfred Gronalt , 
Email vom 7.12.2018, wird nicht berücksichtigt: 
 
Wie im Erläuterungsbericht zum gegenständlichen Verfah ren dargelegt, wurden im 
Vorfeld der nunmehrigen Änderung unterschiedliche Maß nahmen gesetzt, um eine 
für das Areal als auch für die Umgebung bestmögliche Nachnutzung zu entwickeln. 
Zu diesem Zweck wurde ein Kooperatives Planungsverfahren durchgeführt, in 
welchem neben PlanerInnen auch ExpertInnen bzw. zent rale Stakeholder beteiligt 
waren. Ziel des Verfahrens war es, Festlegungen für d as gegenständliche 
Änderungsverfahren zum Flächenwidmungs- bzw. Bebauungsplan zu erarbeiten. Als 
Ergebnis wurde hierbei u.a. eine Teilung der Liegensch aft in einen Baulandbereich 
�I�•�U���V�R�]�L�D�O�H�Q���: �R�K�Q�E�D�X�����X�Q�W�H�U���%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �G�H�U���7�K�H�P�D�W�L�N���Å�/�H�L�V�W�E�D�U�H�V���: �R�K�Q�H�Q�´����
sowie einen Grünlandbereich, welcher als öffentlich er parkähnlicher Frei - und 
Grünraum auszugestalten ist, empfohlen. Darauf aufba uend wurde Anfang April 
2018 ein Architekturwettbewerb ausgelobt, mit der Au fgabenstellung einen Entwurf 
für eine Wohnbebauung auf dem Areal zu entwickeln, w elcher die Potenziale der 
Lage sowie der Umgebung, unter der Prämisse der Schaffung günstigen Wohnraums 
bei gleichzeitiger Stärkung der Qualitäten im öffentli chen (Grün-)Raum, nutzt. Der 
erstgereihte Beitrag wurde hierbei seitens der eingese tzten Fachjury ob des klaren 
städtebaulichen Konzeptes als auch der freiraumplan erischen Lösung gewürdigt. 
Die Situierung der Tiefgaragenzufahrt an der östlichen  Grundgrenze stellt hierbei 
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sowohl ökonomisch als auch verkehrstechnisch die beste Lösung dar, kann doch so 
die bestehende Zufahrtsrampe in das künftige Projekt  integriert sowie die Ein- und 
Ausfahrten, im Hinblick auf die Verkehrssicherheit gebündelt werden. 
 
 
Zur Beurteilung der Verkehrssituation  wurde im Vorfeld des Änderungsverfahrens 
eine Verkehrsuntersuchung mit Verkehrszählungen im Bereich der gegenständlichen 
Liegenschaft vorgenommen. Hierbei wurde festgehalten, dass zwar grundsätzlich zu 
Stoßzeiten naturgemäß ein erhöhtes Verkehrsaufkommen besteht, es jedoch durch 
das geplante Bauvorhaben, auch im Hinblick auf die h ohe Lagegunst im Nahbereich 
hochrangiger öffentlicher Verkehrsträger, von keinen w esentlichen negativen 
Auswirkungen auf das Verkehrsnetz auszugehen ist. Lediglich in den 
Kreuzungsbereichen der Hauptverkehrsrelationen könnten künftighin punktuelle 
Adaptierungen erforderlich werden, wobei dies primär  aus Verkehrszunahmen 
entlang der Hauptachsen resultiert und nicht durch ge genständliches Bauvorhaben 
begründet wird. Grundsätzlich gilt es noch festzuhalt en, dass bereits nach 
derzeitiger Rechtslage die Errichtung einer großflächige n Tiefgarage möglich wäre, 
wodurch potenziell ein höheres Verkehrsaufkommen, a ls durch das gegenständliche 
Bauvorhaben, nicht ausgeschlossen werden könnte. 
 
Hinsichtlich der geäußerten Bedenken bzgl. der Belichtungssituation  bzw. der 
Beeinträchtigung der Privatsphäre  wird darauf hingewiesen, dass gemäß den 
Bestimmungen der NÖ Bauordnung 2014 i.d.g.F. in der nunmehr geplanten 
�Å�R�I�I�H�Q�H�Q�´���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H���]�X���: �D�K�U�X�Q�J��einer ausreichenden Belichtung bewilligter 
Hauptfenster auf benachbarten Liegenschaften entspre chende seitliche Abstände 
(Bauwich) einzuhalten sind und somit ein Heranrücke n der Bebauung bis an die 
Grundgrenze nicht möglich ist. Ausgehend von dem nunmehr geplanten 
Bauvorhaben, welches im Rahmen des o.a. Wettbewerbes ausgewählt wurde, wird 
hierbei ein Abstand von min. 5m zur Grundgrenze (bzw . insgesamt rd. 15m zur 
östlich angrenzenden Bebauung) eingehalten, wodurch di e Belichtungsverhältnisse 
jedenfalls gesichert sind sowie den rechtlichen Vorga ben entsprochen wird. Ein 
Abrücken der Bebauung in Richtung Westen würde hierbei zu einer Beschneidung 
der geplanten öffentlichen Parkfläche führen, wodurc h es zu Einbußen in der 
freiraumplanerischen Qualität als auch dem Mehrwert  für das gesamte Quartier 
käme. Ferner wurde die Aufteilung der Liegenschaft (i n Park- und Baulandfläche) 
bereits im Vorfeld des o.a. Wettbewerbes eingehend d iskutiert und einer 
Erweiterung in Richtung Westen als nicht zielführend erachtet. Weiters ist die 
Situierung etwaiger geplanter Balkone im Nahbereich de r benachbarten Bebauung 
bzw. die hierbei befürchtete Beeinträchtigung der Pri vatsphäre nicht Inhalt des 
gegenständlichen Änderungsverfahren und wäre demzufolge im Zuge desweiteren 
genehmigungsrechtlichen Verfahrenslaufes zu thematisie ren. 
 
Die seitens des Einschreiters vorgebrachte Sorge, es könnte durch die Ausgestaltung 
eines Parks eine attraktive Alternative für Persone n, welche aus der Schutzzone 
im Bereich des Bahnhofs  weggewiesen wurden, geschaffen werden, kann nicht 
nachvollzogen worden, allzumal die örtlichen Gegebenh eiten im Bereich des 
Bahnhofs nicht mit jenen im Bereich der Josef Schle ussner-Straße verglichen 
�Z�H�U�G�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�����'�L�H���$�X�V�J�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V���Å�R�I�I�H�Q�H�Q�´���3�D�U�N�V��innerhalb eines von 
Wohnbebauung geprägten Stadtgebietes stellt vielmehr ei nen städtebaulichen 
Mehrwert, v.a. unter Berücksichtigung der Bestandssit uation, für das gesamte 
Quartier dar. Die grundsätzliche gesellschaftliche Pr oblematik, welche Anlass für 
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die Ausweisung der o.a. Schutzzone war, wäre hierbei v ielmehr durch verstärkte 
sozialpolitische Maßnahmen (Sozialarbeiter, Streetw orker,..) als durch 
raumplanerische Maßnahmen zu lösen. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Andrea und Mag. Manfred Fluch  
wird nicht berücksichtigt: 
 
Hinsichtlich der geäußerten Bedenken bzgl. der Belichtungssituation bzw. der 
Beeinträchtigung der Privatsphäre  wird darauf hingewiesen, dass gemäß den 
Bestimmungen der NÖ Bauordnung 2014 i.d.g.F. in der nunmehr geplanten 
�Å�R�I�I�H�Q�H�Q�´���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H���]�X���: �D�K�U�X�Q�J���H�L�Q�H�U���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�Q�� �%�H�O�L�F�K�W�X�Q�J���E�H�Z�L�O�O�L�J�W�H�U��
Hauptfenster auf benachbarten Liegenschaften entspre chende seitliche Abstände 
(Bauwich) einzuhalten sind und somit ein Heranrücke n der Bebauung bis an die 
Grundgrenze nicht möglich ist. Ausgehend von dem nunmehr geplanten 
Bauvorhaben, welches im Rahmen des o.a. Wettbewerbes ausgewählt wurde, wird 
hierbei ein Abstand von min. 5m zur Grundgrenze (bzw . insgesamt rd. 15m zur 
östlich angrenzenden Bebauung) eingehalten, wodurch di e Belichtungsverhältnisse 
jedenfalls gesichert sind sowie den rechtlichen Vorga ben entsprochen wird. Ein 
Abrücken der Bebauung in Richtung Westen würde hierbei zu einer Beschneidung 
der geplanten öffentlichen Parkfläche führen, wodurc h es zu Einbußen in der 
freiraumplanerischen Qualität als auch dem Mehrwert  für das gesamte Quartier 
käme. Ferner wurde die Aufteilung der Liegenschaft (i n Park- und Baulandfläche) 
bereits im Vorfeld des o.a. Wettbewerbes eingehend d iskutiert und einer 
Erweiterung in Richtung Westen als nicht zielführend erachtet. Weiters ist die 
Situierung etwaiger geplanter Balkone im Nahbereich de r benachbarten Bebauung 
bzw. die hierbei befürchtete Beeinträchtigung der Pri vatsphäre nicht Inhalt des 
gegenständlichen Änderungsverfahrens und wäre demzufolge im Zuge des weiteren 
genehmigungsrechtlichen Verfahrenslaufes zu thematisie ren. 
Die seitens des Einschreiters vorgebrachte Sorge, es könnte durch die Ausgestaltung 
eines Parks eine attraktive Alternative für Persone n, welche aus der Schutzzone 
im Bereich des Bahnhofs  weggewiesen wurden, geschaffen werden, kann nicht 
nachvollzogen worden, allzumal die örtlichen Gegebenh eiten im Bereich des 
Bahnhofs nicht mit jenen im Bereich der Josef Schle ussner-Straße verglichen 
werden können. Die Ausgestaltung eines �Å�R�I�I�H�Q�H�Q�´���3�D�U�N�V���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �H�L�Q�H�V���Y�R�Q��
Wohnbebauung geprägten Stadtgebietes stellt vielmehr ei nen städtebaulichen 
Mehrwert, v.a. unter Berücksichtigung der Bestandssit uation, für das gesamte 
Quartier dar. Die grundsätzliche gesellschaftliche Pr oblematik, welche Anlass für 
die Ausweisung der o.a. Schutzzone war, wäre hierbei  vielmehr durch verstärkte 
sozialpolitische Maßnahmen (Sozialarbeiter, Streetw orker, ...) als durch 
raumplanerische Maßnahmen zu lösen. 
 
Die rechtzeitig eingelangte Stellungnahme von Ing. Wolfgang Pilarski  wird nicht 
berücksichtigt: 
 
Wie bereits mehrfach erwähnt, basiert das Änderungsv orhaben auf den 
Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes der Stadtgemeinde Mödling. 
Das Örtliche Entwicklungskonzept wurde hierbei, vor Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat der Stadtgemeinde Mödling, öffentlich auf gelegt sowie im Rahmen 
der aufsichtsbehördlichen Prüfung im Hinblick auf di e Vereinbarkeit bzw. die 
Einhaltung überörtlicher Vorgaben und Rahmenbedingungen sowie den gesetzlichen 
Bestimmungen geprüft und mit Bescheid der Landesregierung genehmigt. Bei 
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Erstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes kamen hierbei auch Instrumente 
zur Beteiligung der Bevölkerung im Planungsprozess, wie etwa ein BürgerInnen-Rat 
oder auch das BürgerInnen-Café zum Einsatz, welche Raum für Anmerkungen und 
Änderungswünsche bot und in weiterer Folge Eingang in die finalen Planungen 
fanden. Das nunmehr geplante gegenständliche Bauvorhaben wurde im Rahmen 
eines Architekturwettbewerbes ausgewählt, welcher ne ben der Entwicklung einer 
dem Standort angemessene Wohnbebauung auch die Ausgestaltung einer 
hochwertigen Parkanlage zu Inhalt hatte. Die eingereic hten Beiträge wurden 
hierbei seitens einer Fachjury objektiv beurteilt u nd der erstgereihte Beitrag, 
einstimmig, ob des klaren städtebaulichen Konzeptes als auch der 
freiraumplanerischen Lösung gewürdigt bzw. prämiert. I nsgesamt ist somit 
festzuhalten, dass durch die gesetzten Maßnahmen eine Aufwertung der 
Gesamtsituation erreicht werden kann, welche einen deutlichen Mehrwert für das 
Quartier generiert. Vielmehr wäre auf Basis der derz eitigen Widmung bereits die 
Errichtung einer großflächigen (Tief-)Garage bzw. von S portanlagen inkl. etwaiger 
Tribünen oder Flutlichtanlage möglich, wodurch jedenf alls mit einem höheren 
Verkehrsaufkommen als auch entsprechenden Lärmemissionen zu rechnen wäre. 
Hinsichtlich der vorgebrachten Befürchtung einer über mäßigen Lärmbelastung 
durch die Errichtung eines Spielplatzes im Bereich d er geplanten Parkanlage wird 
festgehalten, dass, der ständigen Judikatur des Obers ten Gerichtshofes folgend, 
Lärm, welcher von einem Kinderspielplatz ausgeht, gru ndsätzlich nicht als Störung 
anzusehen ist bzw. eine solche durchaus auf einer v erkehrsüblichen, 
widmungsgemäßen Nutzung einer Wohnung beruht und somit nicht als ungebührlich 
beurteilt werden kann (siehe Rechtssätze des OGH 4Ob53/08k). 
 
Bezgl. der angesprochenen Grundwassersituation  ist festzuhalten, dass nach 
derzeitigem Wissenstand nicht davon auszugehen ist, dass es zu einer nachhaltigen 
negativen Beeinflussung des Grundwasserspiegels kommt. Das geplante 
Bauvorhaben weist für diese Annahme einerseits ein,  auch im Vergleich zu den 
umgebenden Wohnhausanalgen, zu geringes Bauvolumen auf bzw. wurden 
andererseits im gegenständlichen Bereich bereits in d er Vergangenheit großflächige 
Abgrabungen zur Errichtung der bestehenden Garage vorgenommen, sodass im Zuge 
der künftigen Bauführungen nur mehr mit geringfügigen Bod eneingriffen zu rechnen 
ist bzw. solche auch bereits auf Basis der derzeit rechtsgültigen Widmungssituation 
möglich gewesen wären.  
Auch ist im Hinblick auf das gegenständliche Verfahre n anhand der in den 
jeweiligen Materiengesetzen geschützten Interessen kla r zwischen jenen des 
wasserrechtlichen Regelungsregimes und jenen des Raumordnungsrechts zu 
unterscheiden. Die örtliche Situation in der Tiefgar age der südlichen angrenzenden 
Wohnbebauung ist nicht Inhalt des gegenständlichen Änderungsverfahrens. 
 
Abschließend wird ausdrücklich festgehalten, dass di e Stadtgemeinde Mödling als 
Körperschaft öffentliche Rechts dafür Sorge trägt, da ss alle ihre Bürgerinnen und 
Bürger unabhängig von der Herkunft und der ethnischen Zugehörigkeit, des 
Geschlechts, des Alters, der sexuellen Orientierung, einer Behinderung oder der 
Religion und Weltanschauung gleichberechtigt am öffentl iche Leben teilhaben 
können und entschieden gegen Diskriminierungen jedweder Art eintritt. 
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Weiters möge beschlossen werden, den Bebauungsplan dahingehend abzuändern, 
dass die in der dazugehörigen Plandarstellung durch rote Signaturen dargestellte 
Änderung festgelegt wird. 
 
Aufgrund obigen Sachverhaltes und vorstehenden Antrages wird folgende 

 
V E R O R D N U N G 

 
erlassen: 
 
 
§ 1 Aufgrund des § 34 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 

i.d.g.F., wird der Bebauungsplan in der Katastralgemei nde Mödling 
dahingehend geändert, dass die auf der hierzu gehörigen  Plandarstellung 
durch rote Signaturen dargestellten Einzelheiten der Bebauung festgelegt 
werden. 

 
§ 2 Die Bebauungsbestimmungen der Stadtgemeinde Mödling Teil I, Pkt. 3.4 

werden wie folgt neu formuliert: 
 
 Teil I, Pkt. 3.4 

Abweichend zu Z. 3.3 wird für folgende Bereiche bei der Neuerrichtung von 
Wohneinheiten gemäß §11 Abs.1 NÖ Bautechnikverordnung 2014 iVm §63 
Abs. 1 NÖ Bauordnung 2014 als Mindestanzahl an zu errichtenden PKW -
Stellplätzen ein Stellplatz für je eine Wohnung fest gelegt:  

 
- Bereich innerhalb der Straßenzüge Wiener Straße, Duursmagasse, 

Untere Bachgasse, Pepi Wagner-Durchgang und Bahnstraße 
- Bereich Josef Schleussner-Straße 13-15 

 
§ 3 Die Plandarstellung, welche mit einem Hinweis au f diese Verordnung 

versehen ist, liegt im Stadtamt Mödling während der A mtsstunden zur 
allgemeinen Einsicht auf. 

 
§ 4 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit d em auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.  
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Im Ausschuss für Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und 
Stadterneuerung am 19.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag 
zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Raumplanung und Stadterneuerung 

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  IV-U-1/2019-05 

Betrifft:  Grundsatzbeschluss über die Einrichtung eines Waldkindergartens  
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Forst, Gärtnerei, Agrar, Fuhrpark und 
Bauhof 

13.02.2019 Top: 11 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 70 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 23 
 
 
Berichterstatter:  STR wHR DI Dr. Leopold Lindebner 
 
SACHVERHALT: 
 
Das Nachhaltigkeitskonzept für den Mödlinger Stadtwal d sieht nicht nur 
klimarelevante Maßnahmen und Akzente für die Naherh olung der Bevölkerung vor, 
�V�R�Q�G�H�U�Q���Q�L�P�P�W���D�X�F�K���G�L�H���Z�L�F�K�W�L�J�H���$�X�I�J�D�E�H���G�H�U���9�H�U�P�L�W�W�O�X�Q�J�� �Y�R�Q���Å�: �D�O�G�Z�L�V�V�H�Q�´���I�•�U��
alle Altersstufen wahr. 

Nach der Formierung eines weitgeknüpften Ökonetzwerke s und diverser 
Kooperationen mit Schulen und Universitäten sowie d er Gestaltung des 
Waldklassenzimmers, ist die Installierung einer Tagesbetreuungseinrichtung in Form 
�H�L�Q�H�U���: �D�O�G�N�L�Q�G�H�U�J�U�X�S�S�H�����G�H�Q���Å�: �$�/�'�/�(�2�6�´�����G�H�U���Q�l�F�K�V�W�H���6�F�K�U�L�W�W���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U��
Umweltbildung in Mödling. 

Eine Gruppe von engagierten Eltern möchte mit der groß en Unterstützung der 
Stadtgemeinde solch eine Institution ins Leben rufen . Hier die wichtigsten 
Eckdaten: 

Träger der Kindergruppe 
Verein für kindgerechte Bildungs- und Entwicklungsförd erung 

Stammhaus und Ausweichquartier bei extremer Wetterla ge 
Eltern-Kind-Zentrum Mödling, 2340 Mödling, Hauptstraß e 20 

Bildungsort in der Natur/Basisstation im Wald 
Waldklassenzimmer und Vorplatz (oberhalb der Meiere iwiese) 

Gruppenform  
Kindergruppe in Halbtagesführung (08.00-15.00 Uhr) 
Max. 15 Kinder im Alter von 3-6 Jahres (bis zum Schuleintritt) 
Gruppenführung durch eine Kindergartenpädagogin, einen Waldpädagogen und zwei 
Kindergruppenbetreuerinnen 

Bildungszeiten im Wald: 
Mo.-Fr., 08.00-12.30 Uhr (ohne Mittagessen) 
Mo.-Fr., 08.00-13.30 Uhr (mit Mittagessen) 
Mo.-Fr., 08.00-15.00 Uhr (mit Nachmittagsbetreuung) 
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Bringzeiten:   8.00-8.45 Uhr 

Abholzeiten: 
12.00-12.30 Uhr (ohne Mittagessen) 
13.00-13.30 Uhr (mit Mittagessen) 
15.00 Uhr (mit Nachmittagsbetreuung) 

Ferien: 
Geschlossen an gesetzlichen Feiertagen und in den Ferien. 
In den Sommerferien gesonderte Öffnungszeiten. 

�,�Q���G�H�U���: �D�O�G�N�L�Q�G�H�U�J�U�X�S�S�H���K�D�E�H�Q���G�L�H���.�L�Q�G�H�U���3�O�D�W�]���]�X�P���Å�.�L�Q�G���V�H�L�Q�´�����5�D�X�P��um sich 
frei zu bewegen, Platz zum Lachen, Weinen, Tanzen, T räumen. Der natürliche 
Bewegungsdrang der Kinder kann ungehindert ausgelebt werden. 

Die erholsame Umgebung des Waldes und die Bewegung in frischer Luft bei jedem 
Wetter fördert die körperlich-seelische Gesundheit und stärkt das Immunsystem. 

Das Vermitteln von Wissensinhalten zum Wald, seinen Bedürfnissen und seinen 
Bewohnern fließt dabei ganz spielerisch und selbstve rständlich ein und soll das 
Fundament für ein kompetentes Verantwortungsbewussts ein gegenüber der Natur 
bilden. 

Die Pädagogik stützt sich auf der Grundhaltung von einem Begegnen auf Augenhöhe 
von Kindern und BetreuerInnen. Pädagogische Inhalte aus den Ansätzen von Maria 
Montessoris, der Natur-/Wildnispädagogik, der tiergest ützten Pädagogik, sowie der 
Motopädagogik fließen dabei ganz selbstverständlich ei n. 

Ziel ist die Entwicklung von Eigenständigkeit und Una bhängigkeit, die Stärkung des 
Selbstwertgefühls und grundlegender Lebenskompetenz, w ie Konfliktfähigkeit, 
Beziehungsfähigkeit und emotionaler Erlebnisfähigkeit.  

Die Finanzierung des Projektes findet durch Beiträge der Familien bzw. basierend 
auf die Trägerförderung für NÖ Tagesbetreuungseinrichtu ngen statt. Der 
Kostenanteil der Stadtgemeinde Mödling beträgt somit 5 .266,00 �½���-�D�K�U���E�H�L���E�L�V���]�X 7 
Kindern und 8.840,00 �½���-�D�K�U���E�H�L���E�L�V���]�X���������.�L�Q�G�H�U�Q�� 

Diese Zahlenangabe dient als Richtwert, da die genaue  Berechnung nach der 
positiven Bedarfsfeststellung  und der Förderzusage d es Landes NÖ offiziell 
kalkuliert und der Gemeinde vorgeschrieben wird. 

Die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und die Wa ldbenutzung kann 
gegengerechnet werden u�Q�G�� �Z�L�U�G���P�L�W���������������� �½���0�R�Q�D�W�� �E�]�Z���������������������� �½���-�D�K�U��
beziffert, sodass nur ein Kostenbeitrag in der Höhe von +/- ������������������ �½���-�D�K�U���]�X�P��
Tragen kommt und tatsächlich zur Auszahlung gelangt. 

Bedarfsfeststellung und die Förderzusage der Gemeinde Mödling gelten immer nur 
für ein (Kindergarten-)Jahr und sind jeweils im Juni  neu zu beschließen. 

 

ANTRAG: 

Es möge grundsätzlich beschlossen werden, im Mödlinger Stadtwald ab September 
2019 einen Waldkindergarten zu institutionalisieren und einen jährlichen 
Kostenbeitrag in der Höhe von +/- ������������������ �½���]�X���O�H�L�V�W�H�Q�� 
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Im Ausschuss für Forst, Gärtnerei, Agrar, Fuhrpark und Bauhof am 13.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Forst, Gärtnerei, Agrar, Fuhrpark und Bauhof 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  IV-U-1/2019-01-02 

Betrifft:  NÖ Berg- und Naturwacht, Ortsgruppe Föhrenberge - 
Leistungssubvention 2019 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Forst, Gärtnerei, Agrar, Fuhrpark und 
Bauhof 

13.02.2019 Top: 13 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 71 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 24 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/639100-757000/000 �½���� 000,00 �½���������� �½���������� �½���� 000,00 
 
Berichterstatter:  STR wHR DI Dr. Leopold Lindebner 
 
SACHVERHALT: 
 
Mit Schreiben vom 23. Jänner 2019 (IV-U-1/2019-01-02) sucht die NÖ Berg- und 
Naturwacht, Ortsgruppe Föhrenberge, um Gewährung ei ner Leistungssubvention für das 
Jahr 2019 an. 
Der Tätigkeitsbereich liegt u.a. auf dem Eichkogel, wo umfangreiche Pflegearbeiten 
innerhalb des Naturmanagements, wie der Rückschnitt  der Zwergweichseln auf sensiblen 
Standorten, erbracht werden. 
Weiters absolvieren die Mitglieder der Berg- und Na turwacht als ausgebildete 
Umweltschutzorgane Kontrollgänge im Naturpark Föhre nberge, insbesondere auf dem 
Anninger, entlang des Beethovenwanderweges und im Mödlinger Stadtwald.  
Sie verantworten die laufende Kontrolle von Naturde nkmalen im Bezirk und inspizieren 
(illegale) Feuerstellen und Grillplätze im Wald und  auf dem Eichkogel. Dazu gehören 
Informationsgespräche vor Ort, Belehrungen, Abmahnungen und manchmal auch Anzeigen.  
Sehr intensiv betrieben wird das Bildungsprogramm i n Form von Sicherheitstagen, 
Schulbesuchen, Info-Kampagnen oder Aktionen, z.B. Stopp Littering- bzw. 
�0�•�O�O�V�D�P�P�H�O�D�N�W�L�R�Q���Å�6�D�X�E�H�U�H�V���1�g�´�� 
Die gestiegenen Treibstoff- und Erhaltungskosten für  die Einsatzfahrzeuge und 
Einrichtungen, höhere Ausbildungs- und Ausrüstungsaufwendungen bei gleichzeitig immer 
mehr Subventionskürzungen und �²absagen stellen einen Fortbetrieb der freiwilligen 
Tätigkeit der NÖ Berg- und Naturwacht in der bisher igen Form immer mehr in Frage. 
Die vorhandenen Mittel des Vereins decken kaum die anfallenden Betriebskosten, dringend 
notwendige Rücklagen sind unter diesen Bedingungen kaum möglich.  

ANTRAG: 

Es möge beschlossen werden, der NÖ Berg- und Naturwacht, Ortsgruppe Föhrenberge, für 
�G�D�V���-�D�K�U�������������H�L�Q�H���/�H�L�V�W�X�Q�J�V�V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���L�Q�V�J�H�V�D�P�W�������������������½���]�X���J�H�Z�l�K�U�H�Q�� 
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Im Ausschuss für Forst, Gärtnerei, Agrar, Fuhrpark und Bauhof am 13.02.2019 
wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Forst, Gärtnerei, Agrar, Fuhrpark und Bauhof 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  IV-F-108-2019 

Betrifft:  Abbiegeassistenten und Nachrüstsysteme für den städtischen Fuhrpark  
 
 
Behandelt im 
Stadtrat  27.02.2019 Top: 126 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 25 
 
  
Berichterstatter:  

 
SACHVERHALT: 
 
In der Stadtreinigung  stehen Ersatzbeschaffungen im Bereich des Fuhrparks ins 
Haus.  Ein neuer Kanalspül-LKW ist bereits inkl. Abbiegeassistent bestellt. Die 
Ausstattung weiterer  Fahrzeuge  mit Abbiegeassistente n ist natürlich Thema.  Ehe 
nun seitens der Abteilung IV/Dienststelle Fuhrpark  weitere Kostenvoranschläge 
eingeholt werden, ist noch zu prüfen, wie weit Abbie geassistenten und 
Nachrüstsysteme  bereits technisch so ausgereift sind, um tatsächlich den hohen 
Sicherheitsanforderungen zu genügen.   
 
In den letzten Jahren ist es gerade im städtischen Rau m immer wieder zu schweren 
Unfällen mit Lkws gekommen.  Zuletzt hat ein tödlich er Unfall in Wien für eine 
heftige Debatte um eine gesetzliche Regelung zur Ausstattung von Fahrzeugen mit 
einem Abbiegeassistenten geführt. 
    
Es geht dabei um Assistenzsysteme, die Radfahrer oder Fußgänger im direkten 
Umfeld eines Nutzfahrzeugs erkennen sollen und den Lkw-Fahrer beim 
Rechtsabbiegen akustisch, optisch, taktil oder in so nstiger Weise warnen und bei 
Bedarf eine Notfallbremsung einleiten. 
   
Grundsätzlich erachtet man seitens der Stadtgemeinde  Mödling die 
Abbiegeassistenzsysteme für sinnvoll. Zweifelsohne stellen die am Markt 
befindlichen Systeme zwar wesentliche Mittel zur Un fallverhütung dar, gleichzeitig 
wird aber von zahlreichen Experten darauf hingewiesen , dass die aktuell 
verfügbaren Abbiegeassistenzsysteme für schwere Lkw technisch noch nicht 
ausgereift sind.  Besonders die existierenden Nachrüstsysteme verwendeten laut 
Experten in der Regel eine Sensorik, die nicht hinrei chend zwischen bewegten und 
statischen Objekten unterscheiden könne und daher a nfällig für Fehlwarnungen sei.    
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Auch der Österreichische Städtebund rät von einem a llzu schnellen Vorpreschen 
hinsichtlich Ankauf von bzw. Umrüstung auf Abbiegeassistenten ab, da auch er die 
Meinung vertritt, dass die aktuelle Technik noch Sch wächen aufweist, die aber 
möglicherweise in absehbarer Zeit wesentlich verbess ert werden könnten.  
 
Experten halten fest: Ein Abbiegeassistent ist ein re ines Warnsystem, d.h. der Lkw -
Fahrer muss weiterhin über seine Reaktion selbst entscheiden. Eine sichere 
Warnung des Fahrers mit möglichst wenig Fehlwarnungen ist Voraussetzung für ein 
akzeptables System. Dazu müssen die Sensoren den erforderlichen Bereich 
großflächig und möglichst lückenlos abdecken. Bei einf achen Verkehrssituationen 
ohne Störobjekte im Messbereich kann mit heutigem St and der Sensortechnik ein 
möglicher Unfallgegner gut erkannt werden. Bei komplexer en Situationen mit z.B. 
parkenden Autos als Störobjekten im Erfassungsbereich ist dies wesentlich 
schwieriger und erfordert zukünftig noch weiteren Ent wicklungsaufwand. 
 
Aufgrund der zuletzt getätigten und auch der  bevorste henden   
Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark, soll nun die Fuhrparkleitung der Stadtgemeinde 
Mödling bis zum Sommer prüfen, ob die Neuanschaffung von ausschließlich mit 
Abbiegeassistenten ausgestatteten LKWs in der städtischen LKW-/ Fahrzeugflotte 
bzw. die Umrüstung der bestehenden LKW-/Fahrzeugflott e empfohlen werden kann 
und mit welchen Kosten- unter Berücksichtigung möglich er Förderungen- zu 
rechnen sein wird.  
 
In diese Prüfung sollen auch die Erfahrungswerte mit  dem bereits inkl. 
Abbiegeassistenten bestellten  Kanalspül-LKW und Erfahrungswerte der Mödlinger 
Saubermacher GmbH.   einfließen und   das verwendete System auf Funktion, 
Eignung und Kosten evaluiert werden. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, dass die Dienststelle Fuhrpark, Abteilung IV,  bis zur 
Juni-Sitzung des Gemeinderates, unter Einbeziehung von Experten,   
 

1. prüft, ob nach dem Stand der heutigen Technik der An kauf von  LKWs mit 
Abbiegeassistenten bzw. die Umrüstung des bestehenden Fuhrparks auf 
Abbiegeassistenten empfohlen werden kann. 

 
2. auch die Erhebung der Kosten für eine mögliche Umrüstung durchführen soll.  
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Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VT/0001/19  

Betrifft:  Übereinkommen Übernahme Straßenbaulast 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT 19.02.2019 Top: 11 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 83 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 26 

 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. Mag. Gerhard Wannenmacher 
 
SACHVERHALT: 
 
Unterzeichnung des Übereinkommens mit dem Land NÖ für die Übernahme der 
Straßenbaulast: 
 
Wie auf Seite 1 der Vereinbarung (siehe Anhang) ersichtlich, hat die Gemeinde bei 
Landesstraßen im Ortsgebiet die Mehrkosten auf Grund der Ausführung- oder 
Erhaltungsart der Straße gegenüber der im anschließenden Freiland liegenden 
Straße zu tragen (§15 Abs. 3 NÖ Straßengesetz 1999). 
 
Im NÖ Straßengesetz ist jedoch nicht detailliert ange führt, um welche Anlagen es 
sich im Ortsgebiet gegenüber dem Freiland handelt. Die s ist nunmehr im 
�h�E�H�U�H�L�Q�N�R�P�P�H�Q�����V�L�H�K�H���3�X�Q�N�W���������J�H�Q�D�X���X�Q�W�H�U�� �G�H�P���7�L�W�H�O���Å�1�H�E�H�Q�D�Q�O�D�J�H�Q�´��
beschrieben. 
 
Es ergibt sich somit für die Stadtgemeinde Mödling kei ne Änderung im 
Erhaltungsaufwand bzw. in der Haftung, da bisher alle  Erhaltungstätigkeiten 
ebenfalls von der Stadtgemeinde Mödling durchgeführt w urden. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die Vereinbarung �² wie im Anhang ersichtlich - über 
die Übernahme der Straßenbaulast für die Nebenfläch en zu unterfertigen und an 
das Land NÖ zu retournieren. 
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Anhang: 
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Im Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT am 19.02.2019 wurde 
vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VT/0003/19  

Betrifft:  Straßenbauprogramm 2019 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT 19.02.2019 Top: 12 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 84 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 27 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/612000-611001/000 �½�������� 000,00 �½���� 479,12 �½���������� �½�������� 520,88 
5/612003-002000/000 �½���� 225 000,00 �½������ 928,61 �½���������� �½���� 185 071,39 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. Mag. Gerhard Wannenmacher 
 
SACHVERHALT: 
 
Folgende Arbeiten sind im Jahr 2019 unter Berücksichtigung der budgetären 
Möglichkeiten geplant:  
 
Der Umbau der Guntramsdorfer Straße von der Weißes Kreuz-Gasse �² Tunnel 
Südbahn soll ab April 2019 mit der Errichtung eines Geh- und Radweges sowie 
Neugestaltung der Nebenanlagen durchgeführt werden. 
 
Neudorfer Straße �² entlang der gesamten Neudorfer Straße soll beidseiti g ein 
Mehrzweckstreifen errichtet werden. Dafür sind eini ge Umbaumaßnahmen auf den 
Gehsteigen zu setzen.   
 
Die Leinerinnengasse wird ebenfalls im teilweisen Vo llausbau saniert. 
 
Die Neusiedler Straße soll von der Bachbrücke bis F. Schiller-Straße zu einer 
Begegnungszone umgestaltet werden. 
 
Die Gabrieler Straße wird von der Wiener Straße bis zur Mannagettagasse 
verbreitert, es wird eine zusätzliche Abbiegespur un d Mehrzweckstreifen auf 
beiden Richtungsfahrbahnen geben. 
 
Auf dem Josef Hyrtl-Platz werden die PKW �² Abstellplätze optimiert, der Vorplatz 
neu gestaltet und eine neue Fuß- und Radwegverbindung Richtung Mödlingbach 
hergestellt. 
 
In der Fabriksgasse von der F. Schiller-Straße bis zur Beethovengasse soll die 
Fahrbahn saniert werden. 
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Straßenzug            Sanierungsbereich                                           Angebotssumme  
                                                                                                       Inkl. 20 % Ust. 
Guntramsdorfer Strasse v. Weißes Kreuz-Gasse - Tunn el        EUR    900.000, -- 
Neudorfer Straße    - Nebenanlagen / Radweg                  EUR     300.000, -- 
Neusiedler Straße Begegnungszone EUR 150.000, -- 
Fabriksgasse v. F. Schiller-Straße �² Beethovengasse EUR 150.000, -- 
Gabrieler Straße v. Wiener Str. �² Mannagettagasse EUR 350.000,-- 
J. Hyrtl-Platz (Durchwegung Rotes Kreuzgasse) EUR 8 0.000, -- 
Leinerinnengasse v. F. Schubert-Gasse - Spechtgasse         EUR     110.000, --   
 
Geschätzte Gesamtsanierungssumme EUR  2.040.000, -- 
Diese Summe ist im ao. HH vorgesehen. 
 
Die laufenden Kleinflächensanierungen von Gehsteigen und Straßenteilstücken 
sollen laut Prioritätsliste mit Bedeckung im ordentl ichen Haushalt abgearbeitet 
werden. 
 
Sämtliche Arbeiten sollen von der Kontrahentenfirma  ABO-Asphalt-Bau Oeynhausen 
GmbH, Triester Straße 2-10, 2512 Wienersdorf-Oeynhausen, zu den vertraglich 
vereinbarten Preisen ausgeführt werden. 
 
Die Bedeckung ist im Budget 2019 gegeben. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die oben im Sachverhalt angeführten Straßenzüge 
und die laufenden Kleinflächensanierungen durch die Kontrahentenfirma  
ABO -Asphalt-Bau Oeynhausen GmbH, Triester Straße 2-10, 2512 Wienersdorf-
Oeynhausen, sanieren bzw. herstellen zu lassen.  
 
Die Bedeckung ist im Budget 2019 gegeben. 
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Im Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT am 19.02.2019 wurde 
vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  IV-U-1/2019-08 

Betrifft:  Umweltmanagementsystem - Managementbewertung und Bericht an 
die oberste Leitung für die Abwasserreinigungsanlage  

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT 19.02.2019 Top: 13 
Stadtrat  27.02.2019 Top: 85 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 28 
 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. Mag. Gerhard Wannenmacher 
 
SACHVERHALT: 
 
Das Umweltmanagementsystem wurde ab 2002 aufgebaut, 2004 wurde das 
Wasserwerk als UMS-Einheit erstvalidiert, 2007 die Abwasserreinigungsanlage 
(Kläranlage). Die jährliche Bewertung des Systems im allgemeinen und der beiden 
UMS-Einheiten im Detail findet üblicher Weise Anfan g September statt, der Bericht 
an den Gemeinderat als oberste Leitung erfolgt in der  ersten Gemeinderatssitzung 
im Herbst um die neuen Erkenntnisse unmittelbar dan ach bei der Budgeterstellung 
fürs Folgejahr berücksichtigen zu können. 

Die Managementbewertung für das Wasserwerk konnte wie gehabt im September 
letzten Jahres abgearbeitet werden, aus verschiedene n Gründen (Krankheit, 
Kontrollbesuch des Rechnungshofs) kann die der Abwasserreinigungsanlage erst 
jetzt dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht werden. Allerdings war es dadurch 
möglich, bereits die neuen Daten aus 2018 zu berücksichtigen und einzubauen. 

Folgende Punkte des Umweltprogramms der ABWASSERREINIGUNGSANLAGE konnten 
im Beobachtungszeitraum positiv abgeschlossen werden: 

�x die Generalsanierung des Laborgebäudes  mit dem Ziel der Erreichung des 
neusten Stands der Technik, 

�x die Errichtung der automatischen Löschanlage zur Erhöhung der 
Anlagensicherheit und der Sicherheit der Mitarbeiter Innen, sowie 

�x die Sanierung der Trinkwasserleitung, um Wasserverluste zu vermeiden und 
die Bausubstanz zu schützen. 

Die Betriebsleistungen entsprachen denen der Vorjahr e:  
Im Schnitt werden jährlich 7,5 Mio m³ Abwasser gerei nigt. Gleichbleibend, und 
zwar etwa bei 120 t/a, ist die Menge des Rechengutes,  der Klärschlamm, der zur 
Entsorgung geht, beträgt über die Jahre 6.570 �² 6.700 t/a. Das Stromaufkommen 
für die Belüftung betrug 2017 5.913 kWh, 2018 5.449 k Wh.  
Es gab weder nennenswerte Ereignisse noch gefährlichen Situationen. 
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Ein Brand im Bereich der Prozessleittechnik (Schaltwarte, Serverraum) bleibt 
weiterhin die größte Gefahrenquelle für relevante Um weltauswirkungen, 
grundsätzlich ist die Eintrittswahrscheinlichkeit �² vor allem nach Umsetzung der 
neuen Brandschutzmaßnahmen - vernachlässigbar gering. 
Im Rahmen der EMREG-OW-VO entfiel ab April 2016 vorübergehend die 
Untersuchungsverpflichtung für prioritäre Abwasserinh altsstoffe im Ausmaß von 12 
Analysen pro Jahr. Die Untersuchungsverpflichtung tri tt per 2020 wieder in Kraft.  

Am 12. Dezember 2017 führte DI Markus Femböck von der ConplusUltra GesmbH die 
Überprüfung der zentralen Elemente des UMS durch. Das UMS wurde in allen 
Bereichen mit viel Engagement aufrechterhalten, obwoh l die politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingen in den letzten vier Jahren härter geworden sind. 
Die besondere Stärke in allen Bereichen ist die sor gfältige Umsetzung der 
vereinbarten Vorgaben, sichtbar anhand der gewissenhaften Führung 
verschiedenster Aufzeichnungen.  

Am selben Tag wurde auch die Kläranlage von der Fa. ConPlus Ultra GesmbH 
überprüft. Die gesamte Hierarchie ist eingebunden, so wohl bei der Einbringung 
umweltrelevanter Vorschläge wie auch beim Leben der Umweltpolitik. Die 
Vorgaben von EMAS III wurden vollständig in das System eingebaut.  

Am 21. Februar 2018 führte der Umweltgutachter DI Dr . Rudolf Kanzian das externe 
Audit bereits nach den Richtlinien von EMAS III durch. Mit der Verleihung der neuen 
Gültigkeitserklärung darf die Mödlinger Abwasserreinigu ngsanlage mit jährlich 
überarbeiteten Umwelterklärungen bis Ende Februar 20 21 das EMAS-Zertifikat 
weiter führen. 
 

ANTRAG:  

Es möge beschlossen werden, die Managementbewertung und den Bericht an die 
oberste Leitung für die Abwasserreinigungsanlage für de n Beobachtungszeitraum 
2017/2018 zur Kenntnis zu nehmen. 
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Im Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT am 19.02.2019 wurde 
vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VE/0002/19  

Betrifft:  Neue Richtline "Direktförderung von Umweltmaßnahmen  2019" 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT 19.02.2019 Top: 16 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 86 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 29 

 
  
Berichterstatter:  Vzbgm. Mag. Gerhard Wannenmacher 
 
 
SACHVERHALT: 
 
Die zurzeit geltende Richtlinie zur Förderung von Umw eltmaßnahmen wurde am 12. 
März 2011 vom Gemeinderat beschlossen. Da sich in der Zwischenzeit sowohl die 
Förderungen von Bund und Land als auch die Anzahl der eingereichten Objekte 
verändert haben, hat das Mödlinger e5-Energieteam die se Förderrichtlinie 
überarbeitet und einen Vorschlag für eine neue Förde rrichtlinie erstellt. Über die 
Eckpunkte der Änderungen wurde dem Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und 
IKT bereits in seiner Sitzung am  25. Nov. 2018 beri chtet. 
 
 
Die wesentlichsten Änderungen zur bis jetzt gültigen F örderrichtlinie sin d: 

- Eine umfangreichere Förderung von Wärmedämmmaßnahmen bei 
bestehenden Gebäuden 

- Die Förderung von Stromspeicher in Kombination mit PV-Anlagen 
- Die Sonderförderung für besonders innovative Projekt e mit Vorbildwirkung 

 
 
Die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen in 
der Stadtgemeinde Mödling 2019 lautet wie folgt: 
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                RICHTLINIE zur Förderung  von  
 

 Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen 
 
            in der Stadtgemeinde Mödling 2019  
 
 
 
1 Ziele der Fördermaßnahmen 

�x Verbesserung der Umweltsituation durch Verminderung d er Treibhausgas-
Emission und Senkung des Energieverbrauches 

�x Langfristiger Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Öl und Gas durch 
vermehrte Nutzung erneuerbarer Energieträger 

�x Stärkung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
regionalen Wertschöpfung 

 
2 Allgemeine Fördervoraussetzungen 

1. Ansuchen um Gewährung einer Förderung nach dieser Richtlinie sind unter 
Verwendung des entsprechenden Formulars, möglichst vor Beginn der 
Arbeiten, an die Stadtgemeinde Mödling zu richten. 

2. Das Objekt der förderungswürdigen Maßnahme muss sich im Gemeindegebiet 
der Stadtgemeinde Mödling befinden und die geförderte Anlage muss eine 
baurechtlich fertiggestellte Räumlichkeit versorgen. 

3. Bei bewilligungs-, anzeige- oder meldepflichtigen Bauvo rhaben muss eine 
entsprechende positive Erledigung dieser Pflicht beim  Bauamt gegeben sein. 

4. Um Förderung können die ErrichterInnen der geförderte n Anlagen ansuchen. 
Ist der Errichter / die Errichterin nicht Eigentümer In des Objektes, an 
welchem die zu fördernde Anlage angebracht bzw. angesc hlossen ist, so ist 
die Zustimmung des Hauseigentümers / der Hauseigentümerin erforderlich. 

5. Ansuchen um Förderung nach dieser Richtlinie sind bis spätestens sechs 
Monate nach Anschaffung bzw. Errichtung der zu förder nden Anlage bzw. 
Maßnahme einzubringen. (Als Nachweis gilt das Rechnungsdatum.) 

6. In einem Zeitraum von zehn Jahren kann je Objekt nu r einmal dieselbe 
Maßnahme gefördert werden. 

7. Solange die für die Umweltförderung vorgesehenen Mitte l nicht erschöpft 
sind, bekommt der/die FörderwerberIn eine vorläufige  Förderzusage. Die 
endgültige Förderhöhe wird nach der Fertigstellung der Maßnahme (Anlage) 
und dem Vorlegen der notwendigen Nachweise ermittelt,  vom Stadtrat 
beschlossen und ausbezahlt. Die Förderzusage erlischt, wenn nicht innerhalb 
von 12 Monaten - ab der Antragstellung - die Fertigst ellung erfolgt und die 
entsprechenden Nachweise vorgelegt werden.  

8. Eine unabhängige Energieberatung ist Basis für eine richtige Entscheidung 
bei Investitionen im Energiebereich. Es wird daher e mpfohlen, vor der 
Umsetzung einer energiesparenden Maßnahme eine Energieberatung durch 
die unabhängige Energieberatung NÖ vorzunehmen. Die dabei üblicherweise 
a�Q�I�D�O�O�H�Q�G�H�Q�� �.�R�V�W�H�Q���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½��30,- übernimmt die Stadtgemeinde 
Mödling in Form eines Gutscheines.  
Förderanträge, die eine frühzeitige Energieberatung (vo r Umsetzung der 
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Maßnahme) nachweisen, werden bei Vorhandensein knapper Fördermittel 
prioritär behandelt. 

9. Die Stadtgemeinde Mödling behält sich das Recht vor, nach dieser Richtlinie 
geförderte Anlagen und Maßnahmen durch Beauftragte an Ort und Stelle zu 
begutachten. Dazu hat der Förderungswerber / die Förd erungswerberin nach 
Terminvereinbarung das Betreten der Liegenschaft bzw.  des Objektes zu 
gestatten. 

10. Die Förderung ist eine freiwillige Leistung der Stadtge meinde Mödling. Es 
besteht weder ein vertraglicher noch ein sonstiger Re chtsanspruch auf die 
Gewährung. Die Förderung erfolgt nur nach Maßgabe der vorhandenen 
Budgetmittel. 

11. Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist von der St adtgemeinde Mödling 
schriftlich zu widerrufen, wenn die Anlage nicht zwe ckgemäß verwendet 
wird oder der Förderungswerber /die Förderungswerberi n unrichtige 
Angaben gemacht hat. Der bereits überwiesene Förderbe trag ist in diesem 
Fall innerhalb von vier Wochen nach Erhalt des Wide rrufs vom 
Förderungswerber / von der Förderungswerberin zurückz uzahlen. 

 
3 Gegenstand und Höhe der Förderung 

Die Stadtgemeinde Mödling gewährt Förderungen für folgen de energiesparende 
Maßnahmen in Form eines nicht rückzahlbaren, einmal igen Zuschusses. 
 

1.  Förderung von Photovoltaikanlagen und Stromspeicher  
�*�H�I�|�U�G�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q���Q�H�X���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W�H�� �3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H�Q���P�L�W���½����������- je 
�Y�R�O�O�H�Q�G�H�W�H�P���N�: �S�����P�D�[�L�P�D�O���M�H�G�R�F�K���P�L�W���½��������������-. 
Zusätzlich gefördert werden neu errichtete Stromspei cher in Kombination 
�P�L�W���H�L�Q�H�U���3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½����������- je kWh Nennkapazität 
���J�H�U�X�Q�G�H�W���D�X�I���H�L�Q���=�H�K�Q�W�H�O�����P�D�[�L�P�D�O�� �M�H�G�R�F�K���P�L�W���½��������������-. 

 
2.  Förderung von thermischen Solaranlagen zur Warmwass erbereitung und 

Zusatzheizung 
Die Errichtung einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung �Z�L�U�G���P�L�W���½����������- 
gefördert. Fördervoraussetzung ist eine Mindestkollek torfläche von 4 m² und 
ein Speichervolumen von mindestens 300 Liter. 
Unterstützt die Solaranlage zusätzlich auch noch die  Beheizung von 
Wohnräumen und beträgt die Kollektorfläche mindesten s 15 m² (bei 
�9�D�N�X�X�P�N�R�O�O�H�N�W�R�U�H�Q�� �P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�� �����P�ð�������E�H�W�U�l�J�W���G�L�H���)�|�U�G�H�U�K�|�K�H���½��������������-. 
Wenn die Solaranlage mehrere Wohnungen versorgt, erhöht sich dieser 
Betrag für jede weitere Wohneinheit um �½ 100,-. 
Solaranlagen für die alleinige Beheizung von Schwimmbädern sind von der 
Förderung ausgenommen. 

 
3.  Förderung von Sole-Wärmepumpen für die Raumheizung 

Gefördert werden Erdreich-Wasser oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen für 
die Beheizung von Wohnräumen mi�W���H�L�Q�H�P���)�|�U�G�H�U�E�H�W�U�D�J���Y�R�Q���½����������-. 
Fördervoraussetzungen sind ein monovalenter Heizbetrieb und ein 
Niedertemperatur-wärmeabgabesystem (Wand- oder Fußbodenheizung). 
Erfolgt die Wohnraumerwärmung mit einer Radiatorheizu ng, muss durch eine 
Einzelraum-Heizlastberechnung nachgewiesen werden, dass eine maximale 
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Vorlauftemperatur von 45°C* nicht überschritten wir d. (*im Auslegungspunkt 
- bei einer Außentemperatur von -13°C). 
Wenn die Wärmepumpe mehrere Wohnungen versorgt, erhöht sich der 
Förderbetrag für jede weite �U�H���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W���X�P���½��������-. 
Wird die Wärmepumpe mit Strom betrieben, der zu 100 % aus erneuerbaren 
�(�Q�H�U�J�L�H�W�U�l�J�H�U�Q���H�U�]�H�X�J�W���Z�L�U�G�����E�H�W�U�l�J�W���G�L�H���)�|�U�G�H�U�K�|�K�H���I�•�U���G�L�H���: �l�U�P�H�S�X�P�S�H���½��
600,- �X�Q�G���I�•�U���M�H�G�H���Z�H�L�W�H�U�H���D�Q�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�� �: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W���½����������-. 
 

4.  Förderung von Biomasseheizanlagen 
Gefördert werden Holzvergaserkessel, Pellets- und Hackgutheizanlagen 
�V�R�Z�L�H���+�H�L�]�H�L�Q�V�l�W�]�H���L�Q���I�H�V�W���J�H�V�H�W�]�W�H�Q���g�I�H�Q���P�L�W���H�L�Q�H�P���)�|�U�G�H�U�E�H�W�U�D�J���Y�R�Q���½��
800,-. 
Fördervoraussetzungen sind eine gültige Typenprüfung des Kessels für den 
jeweiligen Brennstoff, der Anschluss an eine Zentral heizungsanlage und bei 
Stückholzheizungen ein Heizungswasserpuffer mit mindestens 1.000 Liter. 
Wenn die Biomasseheizanlage mehrere Wohnungen versorgt, erhöht sich der 
�)�|�U�G�H�U�E�H�W�U�D�J���I�•�U���M�H�G�H���Z�H�L�W�H�U�H���: �R�K�Q�H�L�Q�K�H�L�W���X�P���½����������-. 
 

Die Förderung von Heizungsanlagen (Pkt. 3 �² 4) erfordert die komplette 
Entfernung von eventuell vorhandenen kohle-, öl- ode r gasbetriebenen 
Heizanlagen im förderungswürdigen Objekt. 

 
5.  Förderung von Fernwärmeanschlüssen 

In bestehenden Wohngebäuden werden Fernwärmeanschlüsse an das 
�0�|�G�O�L�Q�J�H�U���)�H�U�Q�Z�l�U�P�H�Q�H�W�]���P�L�W���H�L�Q�H�P���%�H�W�U�D�J���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½����������- 
gefördert, wenn dadurch eine öl- oder gasbetriebene H eizanlage ersetzt 
wird. 

 
6.  Förderung von Wärmedämmmaßnahmen bei bestehenden Wo hngebäuden 

Effektive Wärmedämmung reduziert bei bestehenden Geb äuden in einem 
erheblichen Ausmaß den Energieverbrauch, die Energiekosten und die CO2-
Emissionen. 
Gefördert werden Dämmmaßnahmen bei Gebäuden, deren 
Fertigstellungsmeldung vor mehr als 10 Jahren erfolgt i st. 
Je nachdem, ob nur einzelne Bauteile oder die gesamt e Außenhülle 
gedämmt wird, kann nach einer von 3 verschiedenen Va rianten um 
Förderung angesucht werden. 
 
Variante A: Dämmung von einzelnen Bauteilen 
Grundlage für das Gewähren der Förderung ist der Nachweis der Einhaltung 
bestimmter Dämmwerte (U-Wert) der sanierten Gebäude teile. 
 
Die Förderhöhe ist folgender Tabelle zu entnehmen: 
 
 

Gedämmter 
Bauteil Förderhöhe Maximale 

Förderhöhe 

U-Wert nach 
erfolgter 
Sanierung 

Zur Erreichung dieses 
Dämm-wertes notwendig 
sind ca. 

Außenwand �����������½���P�ð ���������½ 
U <= 0,25 
W/m²K 

10-12 cm 
Vollwärmeschutz 
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Obere 
Decke/ 
Dachschräge* �����������½���P�ð ���������½ 

U <= 0,20 
W/m²K 

knapp 20 cm 
Wärmedämmung 

Kellerdecke/ 
Fußboden �����������½���P�ð ���������½ 

U <= 0,30 
W/m²K 

10 cm 
Kellerdeckendämmung 

Fenster �������½���P�ð ���������½ 
UW <= 1,0 
W/m²K 3fach-Wärmeschutzglas 

 
Werden bei einem Objekt mehrere Bauteile saniert, b eträgt die maximale 
Gesamtförderhöhe für Wärmedämmmaßnahmen �½����������- 
Der Nachweis erfolgt durch Rechnungen, in denen die v erwendeten 
Dämmmaterialien mit den Dämmstärken enthalten sind,  oder durch 
Bestätigung der Wärmedämmmaßnahme (inkl. verwendeter Materialien) 
durch die ausführende Firma. Zusätzlich ist eine ku rze Beschreibung des 
gedämmten Bauteils notwendig. Anhand dieser Unterlagen  stellt die 
Förderstelle fest, ob die geforderten Dämmwerte erre icht wurden. 
Bei Verwendung von ökologischen Dämmstoffen* verdoppeln sich die 
Förderbeträge der Tabelle und die maximale Förderhöhe . 
 
Variante B: Förderung nach erreichter Energiekennza hlverbesserung 
Das ist die optimale Fördervariante bei Generalsani erungen von Gebäuden 
mit hoher Energiekennzahl (Dämmstandard vor ca. 1990) 
Die Förderhöhe richtet sich nach dem Grad der Senkung des 
Heizwärmebedarfes für das Gebäude. Bei einer Verringerung des 
Heizwärmebedarfs (HWB) am tatsächlichen Standort des Gebäudes von: 
 ���������R�G�H�U���P�H�K�U���E�H�W�U�l�J�W���G�L�H���)�|�U�G�H�U�K�|�K�H�����������½����������- 
 ���������R�G�H�U���P�H�K�U���E�H�W�U�l�J�W���G�L�H���)�|�U�G�H�U�K�|�K�H�����������½����������- 
 ���������R�G�H�U���P�H�K�U���E�H�W�U�l�J�W���G�L�H���)�|�U�G�H�U�K�|�K�H�����½��������������- 
 
Variante C: Förderung nach erreichter Energiekennza hl 
Das ist die Fördervariante bei Generalsanierungen von Gebäuden, die meist 
nach 1990 gebaut wurden. Die Förderhöhe richtet sich  nach dem erreichten 
Heizwärmebedarf. 
Bei Erreichen einer Energiekennzahl (bezogen auf ein Referenzklima 3.400 
Kd/Jahr) von: 
 HWB <= 60 kWh/m² �-�D�K�U�������E�H�W�U�l�J�W���G�L�H���)�|�U�G�H�U�K�|�K�H�����������½����������- 
 �+�: �%����� ���������N�: �K���P�ð���-�D�K�U�������E�H�W�U�l�J�W���G�L�H���)�|�U�G�H�U�K�|�K�H�����������½����������- 
 �+�: �%����� ���������N�: �K���P�ð���-�D�K�U�������E�H�W�U�l�J�W���G�L�H���)�|�U�G�H�U�K�|�K�H�����½��������������- 

 
Bei Variante B und C verdoppelt sich die Förderhöhe, wenn mehr als 80 % 
der sanierten Bauteil-m² mit ökologischen Dämmstoffe n* gedämmt wurden.  
Die Energiekennzahlverbesserung bzw. die Energiekennzahl nach erfolgter 
Sanierung ist durch eine normgerechte Energiekennzahlberechnung 
nachzuweisen. Der Nachweis der Umsetzung der Dämmmaßnahmen erfolgt 
durch Materialrechnungen oder durch Bestätigung der ausführ enden Firma. 

 
*Zu den förderrelevanten ökologischen Dämmstoffen zä hlen: 
a) Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie Zellulose, 

Holzfaserdämmung, Flachs, Hanf, Schafwolle, Kork, St roh, Jute, 
Kokosfaser. 
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Zusätze gegen Feuer, Wasser und Schädlinge sowie Stützfasern sind 
erlaubt. 

b) Für die Dämmung von erdberührten Bauteilen sind Dämmstoffe  
wie unter Punkt a) aufgezählt nicht geeignet. Hier gelt en Produkte  
mit dem Österreichischen Umweltzeichen als ökologisc h. 
(Mineralische Wärmedämmstoffe - UZ 45 bzw. Hartschaum-Dämmplatten 
- UZ 43) 

Folgende Gründe sprechen für ökologische Dammstoffe : 
�x Die Herstellung verursacht nur eine geringe Umweltbela stung und erfolgt 

mit niedrigem Energiebedarf. 
�x Die Rohstoffe stehen im hohen Maß zur Verfügung bzw. sind 

nachwachsend.  
Sie basieren nicht auf Mineralölprodukten. 

�x Sie sind wiederverwendbar bzw. die Entsorgung ist unp roblematisch. 
�x Sie verursachen nur einen geringen Transportaufwand. 

 
7.  �6�R�Q�G�H�U�I�|�U�G�H�U�X�Q�J���I�•�U���Å�/�H�X�F�K�W�W�X�U�P�S�U�R�M�H�N�W�H�´��der Energieeffizienz oder des 

Klimaschutzes 
�%�H�V�R�Q�G�H�U�V���L�Q�Q�R�Y�D�W�L�Y�H���3�U�R�M�H�N�W�H���P�L�W���9�R�U�E�L�O�G�F�K�D�U�D�N�W�H�U���N�|�Q�Q�H�Q���P�L�W���E�L�V���]�X���½��
5.000,- gefördert werden. Die Förderung wird durch ei ne Fachjury, 
bestehend aus 3 �² 5 Personen, vergeben. Diese werden vom Mödlinger e5-
Energieteam vorgeschlagen und vom Ausschuss für Verkehr, Umwelt und 
Energie eingesetzt. 
Eine freie Einreichung von Projekten ist möglich. 
Hier eine beispielhafte Aufzählung von möglichen Proj ekten: 

�x PV-Anlagen, die ein E-Auto laden und dessen Akku als Speicher für die 
Stromversorgung des Hauses verwenden - inkl. intelligentem Last- und 
Lademanagement. 

�x Solarthermisch- oder Abwärme-betriebene Kühlanlagen (Sorptions- 
bzw. Adsorptions-kältemaschinen). 

�x PV-Anlagen und / oder kleine KWK-Pelletskessel in Kombination mit 
Stromspeicher und entsprechendem Lastmanagement. 

�x Komfortlüftungsanlagen bei Gebäudesanierungen, die die  
Anforderungen an Geräuschlosigkeit, Bedienungs- und 
Wartungsfreundlichkeit, bedarfsgerechter Luftmengenregu lierung, 
Zugfreiheit und Stromeffizienz in hohem Maß erfüllen . 
(vergl. 55 Kriterien einer Komfortlüftung). 

Die geförderten Leuchtturmprojekte werden über die M edien einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt und sind an (von der Geme inde) organisierten 
Besuchstagen zu besichtigen. 

 
4 Inkrafttreten der Richtlinie 

Die Bestimmungen dieser Richtlinie wurden vom Gemeinderat am 8. März 2019 
beschlossen und treten mit 1. April 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie 
über die Direktförderung von Umweltmaßnahmen, beschl ossen vom Gemeinderat 
am 12. März 2011, außer Kraft. 
Zwischen 1. Jänner und 31. März 2019 eingereichte Maßnahmen unterliegen 
ebenfalls dieser neuen Richtlinie. 
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Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, �G�L�H���Q�H�X�H���Å�5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H���]�X�U���)�|�U�G�H�U�X�Q�J�� �Y�R�Q���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q��
zur Reduktion v. Treibhausgasen in der S�W�D�G�W�J�H�P�H�L�Q�G�H���0�|�G�O�L�Q�J�����������´�� �H�L�Q�]�X�I�•�K�U�H�Q��
und umzusetzen. 
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Im Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT am 19.02.2019 wurde 
vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und IKT 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VT/0004/2019  

Betrifft:  Wasserwerk - Sanierung HB2 Verrohrung Keller 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Wasserwerk, Kläranlage und Friedhof 20.02.2019 Top: 04 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 87 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 30 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/850012-004300/000 �½�������� 000,00 �½�������� 000,01 �½���������� �½�������� 999,99 
 
Berichterstatter:  STR Friedrich Panny 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Behälterleitungen in der Vorkammer des Hochbehälters 2 müssen im Zuge der 
Sanierung getauscht werden.  
Es handelt sich hier um alte undichte Graugussleitun gen aus dem Jahre 1904 mit 
gestrickten Muffen. Es ist daher vorgesehen  neue Lei tungen aus Edelstahl in den 
Dimensionen  DN 400 und DN 250 zu verlegen. Für die Bau und Rohrlegearbeiten 
wurden mehrere Angebote eingeholt.  
 
Fa.Quabus          EUR   213.064,68 
Fa.Swietelsky         EUR   238.747,51  
Bestbieter  Fa. GWT                                                            EUR      98.092,68 
 
Alle Beträge sind exkl.20% USt. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die oben angeführten Arbeiten zu den 
Angebotspreisen des Bestbieters Firma GWT, Hirtenbergerstraße 1,  
2544 Leobersdorf  mit einer Summe von EUR 98.092,68  exkl. 20% USt.  zu 
beauftragen.  
 
Die Bedeckung ist gegeben. 
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Im Ausschuss für Wasserwerk, Kläranlage und Friedhof am 20.02.2019 wurde 
vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Wasserwerk, Kläranlage und Friedhof 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 



12.03.2019 SV-4859-2019.docx 

STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VT/0005/2019  

Betrifft:  Wasserwerk - Hauptrohrlegung in der Neusiedler Straße von der 
Friedrich Schiller-Straße bis zur Fußgängerzone 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Wasserwerk, Kläranlage und Friedhof 20.02.2019 Top: 05 
Stadtrat  27.02.2019 Top: 88 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 31 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/850012-004300/000 �½�������� 000,00 �½�������� 000,01 �½���������� �½�������� 999,99 
 
Berichterstatter:  STR Friedrich Panny 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Wasserhauptrohrleitungen DN 300 und DN 125 in der Neusiedler Straße sollen 
im Zuge des Straßenbaus auf der gesamten Länge zwischen der Friedrich Schiller-
Straße bis Fußgängerzone erneuert werden.  
Es handelt sich hier um alte Graugussleitungen aus dem Jahre 1940 mit gestrickten 
Muffen. Es ist daher vorgesehen neue Sphäro-Gussleitungen in den Dimensionen DN 
300 und DN 200 zu verlegen. Die Erd- und Rohrlegearbeiten werden von den 
Kontrahentenfirmen durchgeführt.  
 
Die anfallenden Kosten betragen:  
Erdarbeiten Fa. Pittel & Brausewetter                               EUR   115.087,21 
Rohrlegearbeiten Fa. Uhl                                                EUR      7.364,14 
Materialkosten Wasserwerk                                       EUR     65.968,28 
Gesamt                                                                          EUR  188.419,63  
 
Alle Beträge sind exkl.20% USt. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die Kontrahentenfirmen mit den oben angeführten 
Arbeiten zu den Angebotspreisen von Firma Pittel & Brausewetter GmbH ,  

Gußhausstraße 16, 1041 Wien  mit einer Summe von EUR  115.087,21 und Fa. Uhl 
BaugmbH, Wohlfahrtgasse 47, 2700 Wr. Neustadt  mit einer Summe von  
EUR 7.364,14 zu beauftragen. Das Material soll durch das Wasserwerk zu einem 
Preis von EUR 65.968,28  angekauft werden. 
 
Die Bedeckung ist gegeben. 
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Im Ausschuss für Wasserwerk, Kläranlage und Friedhof am 20.02.2019 wurde 
vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Wasserwerk, Kläranlage und Friedhof 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VT/0006/2019  

Betrifft:  Wasserwerk - Austausch des Dienstfahrzeuges 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Wasserwerk, Kläranlage und Friedhof 20.02.2019 Top: 06 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 89 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 32 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/850000-700000/000 �½���� 200,00 �½���������� �½�������������� �½���� 617,88 
 
Berichterstatter:  STR Friedrich Panny 
 
SACHVERHALT: 
 
Das derzeitige Dienstfahrzeug VW-LT30 Bus ist 16 Jahre alt, und sehr 
reparaturanfällig geworden über (130.000 km).  
Da die Betriebssicherheit des Fahrzeuges nicht mehr gegeben ist soll ein neues 
Dienstfahrzeug angeschafft werden. Das neue Fahrzeug ein VW Crafter 35 
Kastenwagen soll auf 60 Monate geleast werden. 
Der Neuwagen entspricht der neuersten Abgasnorm EURO 6. 
 
Es wurden drei Angebote eingeholt: 
Bestbieter:      
Firma       EUR   26.231,15 exkl. MWSt. 
Porsche Wr. Neudorf 
IZ NÖ Süd, Obj. 3-6 
2351 Wr. Neudorf 
        
Porsche Bank      
Leasingkalkulation  monatlich  EUR          423,56  exkl. MWSt. 
 
Montage der Blaulichtanlage  EUR   4.950,00 exkl. MWST. 
   
Antrag: 
Es möge beschlossen werden, einen Leasingvertrag über 60 Monate für einen VW -
Crafter 35 Kastenwagen  mit der Firma Porsche Inter Auto GmbH & Co.KG, IZ NÖ 
Süd, Obj. 3-6, 2351 Wr. Neudorf von EUR 423,56 exkl.  20% MWSt. im Monat 
abzuschließen. Der Restwert beträgt beim Ankauf des Fahrzeuges nach Auslaufen 
des Leasingvertrages EUR 2.623,12. Für die Montagekosten der Blaulichtanlage soll 
ebenfalls die Firma Posche Inter Auto GmbH & Co KG, IZ NÖ Süd, Obj. 3-6, 2351 
Wr. Neudorf mit EUR 4.950,00 exkl. 20 % USt. beauftragt werden.  
 
Das alte Fahrzeug wird zum bestmöglichen Preis verwertet. 
Die Bedeckung ist gegeben.  
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Im Ausschuss für Wasserwerk, Kläranlage und Friedhof am 20.02.2019 wurde 
vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Wasserwerk, Kläranlage und Friedhof 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  I-S-2-2019 

Betrifft:  Mödling VfB; Jahressubvention 2019 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Jugend, Sport und Jumelage 25.02.2019 Top: 09 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 94 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 33 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/269000-757100/000 �½�������� 000,00 �½���������� �½���������� �½�������� 000,00 
1/269000-768000/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Otto Rezac 
 
SACHVERHALT: 
 
Mit Schreiben vom 22. Jänner ersucht der Mödling VfB (Nachfolgeverein des SC 
Mödling) um Zuerkennung einer Jahressubvention für 2019. 
 
Der Mödling VfB hat seine Heimstätte in der Duursmagasse. Der Verein hat derzeit 
89 aktive SportlerInnen mit drei Jugendmannschaften,  einer Reserve und einer 
Kampfmannschaft. Die Kosten für den Spielbetrieb be laufen sich im heurigen Jahr 
�D�X�I���U�X�Q�G���½����������������--. Der Verein ersucht um eine Subvention.   
 
Weiters werden dem Verein seitens der Stadtgemeinde Mödling Betriebs GmbH        
�½��������������-- für die Miete des Stadions zur Vorschreibung gebracht. Diese Kosten 
sollen wie bisher seitens der Gemeinde übernommen  und an die Stadtgemeinde 
Mödling Betriebs GmbH. überwiesen werden. 
 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, wie im Sachverhalt beschrieben, dem Mödling VfB 
eine Jahressubvention für 2019 in der Höhe von �L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� �½��������������-- ���½����.000,-- für 
den Spielbetrieb und �½��������������-- Stadionmiete) zu gewähren�����'�L�H�����½��������������-- werden 
direkt an die Stadtgemeinde Mödling Betriebs GmbH. überwiesen. Die Bedeckung 
ist gegeben. Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage saldierter Rechnungen.  
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Im Ausschuss für Ausschuss für Jugend, Sport und Jumelage am 25.02.2019 wurde 
vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Jugend, Sport und Jumelage 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  I-R-1-2019 

Betrifft:  AFC Rangers; Jahressubvention 2019 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Jugend, Sport und Jumelage 25.02.2019 Top: 10 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 95 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 34 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/269000-757100/000 �½�������� 000,00 �½������������������ �½���������� �½�������� 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Otto Rezac 
 
SACHVERHALT: 
 
Mit Schreiben vom 13. Jänner ersucht der AFC Rangers um Zuerkennung einer 
Jahressubvention für 2019. 
 
Der Verein hat seine Heimstätte in der Duursmagasse. Seitens der Stadtgemeinde 
�0�|�G�O�L�Q�J���%�H�W�U�L�H�E�V���*�P�E�+���J�H�O�D�Q�J�H�Q�� �½��12.000,-- inkl. Mwst. für die Miete des Stadions 
zur Vorschreibung. Diese Kosten sollen seitens der Gemeinde übernommen und an 
die BG überwiesen werden. 
 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, wie im Sachverhalt beschrieben, dem AFC Rangers 
eine Jahressubvention für 2019 �L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���½��12.000,-- inkl. Mwst. zu gewähren 
und direkt an die Stadtgemeinde Mödling Betriebs GmbH. zu überweisen. Die 
Bedeckung ist gegeben.  
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Im Ausschuss für Jugend, Sport und Jumelage am 25.02.2019 wurde vorgeschlagen, 
dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat  zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Jugend, Sport und Jumelage 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  I-S-3-2019 

Betrifft:  Streetfood City Mödling; Subvention  

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Jugend, Sport und Jumelage 25.02.2019 Top: 11 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 96 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 35 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/259100-729000/000 �½���� 000,00 �½���������� �½���������� �½���� 000,00 
1/259100-729001/000 �½���� 500,00 �½���������� �½���������� �½���� 500,00 
1/259100-768000/000 �½���� 500,00 �½���������� �½��0,00 �½���� 500,00 
 
Berichterstatter:  STR Otto Rezac 
 
SACHVERHALT: 
 
In der Zeit vom 30. August bis 1. September findet a uf einem Teil der Parkplatzes bei der 
VS Babenbergergasse das Festival �Å�6�W�U�H�H�W�I�R�R�G���&�L�W�\��- �0�|�G�O�L�Q�J�´���V�W�D�W�W���� 
 
Die Veranstaltung ist eine kulinarische Reise mit 32  Ständen und Speisen aus der ganzen 
Welt.  
 
Wonder Waffles  Grill Bill Grünstoff  

 Die Nuss  Vietnam  Strossnkuchl  

 Kimbo Dogs Tenere  Süßes Paradies  

Grill Bill Sanfish  Araliya Sri Lanka  

Vietnam Deli Vleischpflanzerl  Langos Toma & Mike  

Jacobo Grillt Schweinebande  Kurt Frozen Yoghurt  

The Cheese Cab Pathe  Craft Beer  

Coffee Bike Frau Knolle  Manuel Aibler 

Kürtoskalacs/Baumkuchen Paella Gomez  Smoker Buddys  

Four Seven BBQ Sigi Goufas  Mama Indiya  

Wooden Shade  Schoko Kebab  
 

 
�1�L�F�K�W���Q�X�U���G�L�H���Å�/�H�L�E�V�S�H�L�V�H�´���V�R�O�O���H�L�Q���7�K�H�P�D���V�H�L�Q�����V�R�Q�G�H�U�Q���G�D�V���'�X�U�F�K�N�R�V�W�H�Q���G�H�U��verschiedenen 
Gerichte wird zu einer absolut aufregenden und zuglei ch interessanten Reise. 
 
Veranstaltet wird das Streetfood Festival von Steve  Hope Entertainment & Consulting KFT, 
Brauhausstraße 4/4/1, 2351 Wr. Neudorf .   
 
Seitens der Stadtgemeinde Mödling soll eine Subvention für den Wasseranschluss, 
Aufstellung von Mülltonnen, mobile Toiletten + Perso nal, Herstellung der Stromanschlüsse 
plus anteilige Stromkosten für die Stände und die Me hrwegbecher Capsolution in der Höhe 
von maximal �½ 8.500,-- übernommen und direkt mit den Dienstleistern abgere chnet 
werden. 
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Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, wie im Sachverhalt beschrieben, eine Subvention für 
�Å�6�W�U�H�H�W�I�R�R�G��City �² Mödling 30. 8 �² 1. 9. �´���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���P�D�[�L�P�D�O�� �½ 8.500,-- zu übernehmen 
und direkt mit den Dienstleistern zu verrechnen. Di e Bedeckung ist durch eine Sollstellung 
aus dem Jahr 2018 ���½��������������--) und dem Budget 2019 gegeben.    
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Im Ausschuss für Ausschuss für Jugend, Sport und Jumelage am 25.02.2019 wurde 
vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag zu 
genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom Stadtrat 
vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Jugend, Sport und Jumelage 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  I-U-01-2019 

Betrifft:  Subventionen des Kulturreferates a) Theaterwerksta tt UPS - 
Jahressubvention 2019 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Kultur 20.02.2019 Top: 5a 
Stadtrat  27.02.2019 Top: 98a 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 36a 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/381000-768001/000 �½������ 000,00 �½���������� �½������ 000,00 �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Stephan Schimanowa 
 
SACHVERHALT: 
 
Vor 19 Jahren hat das Kulturreferat der Stadtgemeind e Mödling im Haus der Jugend 
die UPS Theaterwerkstatt gegründet, um Kindern und Ju gendlichen eine kreative 
Alternative zu ihrer Freizeitgestaltung bieten zu kön nen. Mit der Leitung und 
Durchführung wurde die Mödlinger Schauspielerin und Künstlerin Nicole Fendesack 
beauftragt.  
 
In den vergangenen Jahren hat die UPS Theaterwerkstatt erfolgreich mit 
Jugendlichen gearbeitet und diese in den Bereichen, T heater, Literatur und 
Schauspiel ausgebildet. Auch für das Jahr 2019 sollen die Aktivitäten und die Miete 
für über 100 theaterbegeisterte junge Menschen finanz iert und abgedeckt werden.  
 
Anfang 2019 wurde eine Kooperation vom Verein Litera rischen Gesellschaft und UPS 
Theaterwerkstatt, deren Ziel es ist, einen barriere freien Raum des Austausches von 
Geschichten von Menschen aller Altersgruppen zu bilden, eingegangen. Grund für 
die neue Kooperation ist, dass der Verein Haus der Jugend das Anstellungsver- 
hältnis von Nicole Fendesack aufgrund neuer kollekti vrechtlicher Bestimmungen 
auflösen und daher auch die UPS Theaterwerkstatt ei nen neuen Trägerverein finden 
musste. 
 
Das Kulturreferat der Stadtgemeinde Mödling hat für d ie Umsetzung der UPS 
Theaterwerkstatt jährlich EUR 20.000, -- für künstlerische Aktivitäten, anfallende 
Miete, Umsetzung von Theaterprojekten, etc. budgetier t. Die finanzielle 
Abwicklung (die Auszahlung soll in 2 Tranchen erfolgen: EUR 10.000,-- im Jänner 
2019 und EUR 10.000,-- im 2. Halbjahr 2019) soll über den Verein Literari sche 
Gesellschaft Mödling erfolgen und nicht mehr wie bish er über den Verein Haus der 
Jugend. 
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Ein Klubsprecherübereinkommen vom 18. Jänner 2019 betreffend der 
Jahressubvention 2019 für die Theaterwerkstatt UPS wurde von den Klubsprechern 
der ÖVP, der Grünen, der SPÖ und der FPÖ bereits genehmigt. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, der UPS Theaterwerkstatt, laut obigem Sachverhalt, 
für die künstlerischen Aktivitäten und die anfallen de Miete im Haus der Jugend für 
das Jahr 2019 eine Subvention in der Höhe von EUR 20.000,-- gegen nachträgliche 
Rechnungslegung zu gewähren. 
 
Die Bedeckung ist unter der Hhst. 1/381000-768001 (Theaterwerkstatt) gegeben. 
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Im Ausschuss für Kultur am 20.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden 
Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Kultur 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  I-R-2-2019 

Betrifft:  Subventionen des Kulturreferates b) re:flex Projekt subvention 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Kultur 20.02.2019 Top: 5b 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 98b 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 36b 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/381000-768002/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Stephan Schimanowa 
 
SACHVERHALT: 
Am Samstag, 14. September 2019 soll �Å�6�W�X�U�P���	���.�O�D�Q�J�´�� �H�L�Q�H�Q���7�D�J���O�D�Q�J�� �3�X�E�O�L�N�X�P�� �L�Q��
sechs Spielstätten in und um die Fußgängerzone in Mödling locken. Sowohl die erste 
(16. September 2017) als auch die zweite (08. September 2018) Ausgabe des 
Festivals war jeweils ein großer Erfolg und die Konze rte und Kabarettaufführungen 
wurden vom Publikum aus Mödling und Umgebung aber auch Wien fantastisch 
angenommen. 
 
Das mit Ink music entwickelte Konzept ist aufgegangen,  die Gäste sind von Location 
zu Location gependelt, was den besonderen Festivalcharakter ausgemacht hat. Zu 
den Highlights der zweiten Ausgabe zählten unter ander em Yasmo und die 
Klangkantine, Felix Kramer, David Schalko und natürli ch Voodoo Jürgens. 
 
Das Konzept des Festivals sieht vor, dass zum Beispiel verschiedenste Spielformen 
von Sprache und Musik gezielt ineinander verwoben werden. Literarische Texte 
können so ebenso stattfinden wie Puppentheater, Poe try Slam und Wiener Lied.  
 
Als Stadtfestival folgt es dem Prinzip: viele Orte �² ein Ticket. Das bedeutet, dass es 
ausschließlich Festivalpässe gibt, die wiederum zum Eintritt in alle teilnehmenden 
Spielstätten berechtigen �² solange dort Platz ist. Einzelkarten sind nicht erh ältlich.  
 
Der Verein re:f �O�H�[���H�U�V�X�F�K�W���X�P���6�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���I�•�U���G�D�V���.�X�O�W�X�U���0�X�V�L�N�I�H�V�W�L�Y�D�O�� �Å�6�W�X�U�P�� �	��
�.�O�D�Q�J�� �0�|�G�O�L�Q�J�´���D�Q���Z�R�E�H�L���G�D�V���.�X�O�W�X�U�U�H�I�H�U�D�W�� �(�8�5����������������-- übernehmen soll.  
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, �G�L�H���.�R�V�W�H�Q���I�•�U���G�D�V���.�X�O�W�X�U���0�X�V�L�N�I�H�V�W�L�Y�D�O�� �Å�6�W�X�U�P�� �	��
�.�O�D�Q�J�� �0�|�G�O�L�Q�J�´���D�P��14. September 2019 in der Höhe von EUR 20.000,-- gegen 
Rechnungslegung zu übernehmen. 
 
Die Bedeckung ist gegeben. 
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Im Ausschuss für Kultur am 20.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden 
Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Kultur 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  I-St-2-2019 

Betrifft:  Subventionen des Kulturrefrates c) Atelier Norbert  Stock - Subvention 
2019 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Kultur 20.02.2019 Top: 5c 
Stadtrat  27.02.2019 Top: 98c 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 36c 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/381000-768000/000 �½�������� 000,00 �½���������� �½������ 500,00 �½�������� 500,00 
1/381000-768004/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Stephan Schimanowa 
 
SACHVERHALT: 
 
Herr Norbert Stock hat gemeinsam mit Herbert Lacina eine Musikreihe entwickelt . 
Die geplanten sieben Veranstaltungen sollen in den Räumlichkeiten der 
�Å�1�X�P�P�H�U�� ���´, Klostergasse 6 stattfinden. 
 
�,�P���5�D�K�P�H�Q���Y�R�Q�������.�R�Q�]�H�U�W�D�E�H�Q�G�H�Q���X�Q�W�H�U�� �G�H�P���7�L�W�H�O���Å�: �H�L�Q���X�Q�G���/�L�J�H�W�L���X�Q�G�� �/�X�G�Z�L�J��
�Y�D�Q�´���Z�H�U�G�H�Q���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U���G�H�U��Musikgruppe Sfiema die Grenzbereiche musikalischer 
Avantgarde ausloten. Das Programm kann als abstrakte Paraphrase über das Werk 
Beethovens, das an der Grenze zwischen Wiener Klassik und Romantik stand, 
verstanden werden.  
 
�$�Q���H�L�Q�H�P���Z�H�L�W�H�U�H�Q���$�E�H�Q�G���P�L�W���G�H�P���7�L�W�H�O���Å�3�K�V�\�F�K�R�D�N�X�V�W�L�V�F�K�H���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�� �P�L�W��
paranormalen Resonanzen�´�� �Z�L�U�G���H�L�Q���$�E�H�Q�G���P�L�W���0�X�V�L�N�� �X�Q�G���3�R�H�V�L�H���Y�R�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 
 
Die Gesamtkosten des Kunstprojektes von Norbert Stock belaufen sich auf 
geschätzte EUR 4.000,--. Es wird vorgeschlagen, dass das Kulturreferat dieses 
Projekt in Höhe von EUR 4.000,-- gegen Rechnungslegung übernehmen soll. 
 
Die Abrechnung erfolgt pro Konzert nach jeweiliger Rec hnungslegung. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die Kosten dieses Kunstprojektes 2019 von Norbert 
Stock in der Höhe von EUR 4.000,--,-- gegen Rechnungslegung zu übernehmen. 
 
Die Bedeckung ist gegeben.  



12.03.2019 SV-4888-2019.docx 

Im Ausschuss für Kultur am 20.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden 
Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Kultur 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 



12.03.2019 SV-4864-2019.docx 

STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  I-A-1-2019 

Betrifft:  Subventionen des Kulturreferates d) Kunstverein Galerie Arcade - 
Jahressubvention 2019 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Kultur 20.02.2019 Top: 5d 
Stadtrat  27.02.2019 Top: 98d 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 36d 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/381000-768000/000 �½�������� 000,00 �½���������� �½������ 500,00 �½�������� 500,00 
 
Berichterstatter:  STR Stephan Schimanowa 
 
SACHVERHALT: 
 
Der Kunstverein Galerie Arcade ersucht mit Schreibe n vom 23 Jänner 2019 wieder 
um Gewährung einer Jahressubvention für das Jahr 2019 in der Gesamthöhe von  
EUR 5.000,--. Eine genaue und ausführliche Jahresabrechnung hat der Kunstverein 
Arcade dem Ansuchen beigelegt. 
 
So wie in den vergangenen Jahren sind auch heuer wieder diverse Ausstellungen 
geplant. Es werden KünstlerInnen gezeigt, die in den l etzten Jahren im 
österreichischen, aber auch internationalen Kunstges chehen, ihren Platz 
behaupteten. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, für die kulturellen Akti vitäten ein en Betrag von  
EUR 4.500,--, so wie jedes Jahr, zu gewähren. 
 
Antrag:  
 
Es möge beschlossen werden, dem Kunstverein Galerie Arcade für das Jahr 2019 für 
die kulturellen Aktivitäten einen Betrag von EUR 4.5 00,-- gegen Rechnungslegung 
zu gewähren. 
 
Die Bedeckung ist unter der Hhst. 1/381000-768000 (Transferzahlungen Kunst- und 
Kultur) gegeben. 
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Im Ausschuss für Kultur am 20.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden 
Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Kultur 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  I-S-4-2019 

Betrifft:  Subventionen des Kulturreferates e) Mödlinger Singakademie - 
Jahressubvention 2019 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Kultur 20.02.2019 Top: 5e 
Stadtrat  27.02.2019 Top: 98e 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 36e 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/381000-768004/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Stephan Schimanowa 
 
SACHVERHALT: 
 
Mit Schreiben vom 25. November 2018 ersucht die Mödlinger Singakademie um 
Gewährung der Jahressubvention für das Jahr 2019.  
 
Der guten Ordnung sei festgehalten, dass die MSA im Jahre 2018 kein Konzert als 
eigener Veranstalter gab und somit für 2018 auch kein  Antrag auf Subventions-
förderung bei der Gemeinde Mödling gestellt hat.  
 
Die Mödlinger Singakademie feiert 2019 mit zwei Jubil äumskonzerten von höchstem 
Schwierigkeitsgrad und hohem Qualitätsanspruch in St.  Othmar ihr 100jähriges 
Bestehen. Am 29. Juni 2019 wird in St. Othmar die M issa Solemnis von Ludwig van 
Beethoven aufgeführt. Dieses Konzert ist auch gleichz eitig Beitrag und offizieller 
Auftakt zum Beethovenjahr 2019/2020. Voraussichtlic h Ende Oktober 2019 ist ein 
Konzert von Anton Bruckner geplant. Das Finanzreferat beteiligt sich mit  
�½��������������-- an diesen beiden Konzerten. 
 
Es wird vorgeschlagen, der Mödlinger Singakademie für ihr geplantes Programm 
2019 eine Jahressubvention in der Höhe von EUR 6.000,-- zu gewähren.  
 
Antrag:  
 
Es möge beschlossen werden, der Mödlinger Singakademie für das Jahr 2019 zu 
deren 100jährigem Bestehen eine Jahressubvention in der Höhe von EUR 6.000,-- 
gegen Rechnungslegung zu gewähren.  
 
Die Bedeckung ist unter der Hhst. 1/381000- 768004 (Transferzahlungen Beethoven 
Jahr 2019) gegeben. 
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Im Ausschuss für Ausschuss für Kultur am 20.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem 
vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur  Beschlussfassung 
vorzulegen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Kultur 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-R-3-2019 

Betrifft:  Vergabeverfahren über die Objektreinigung in Volkssch ulen und 
Kindergärten 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 20 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 115 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 37 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/211000-618000/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
1/211300-618000/000 �½��25 000,00 �½���� 774,80 �½���������� �½������ 225,20 
1/240000-728000/000 �½���� 000,00 �½���������� �½���������� �½���� 000,00 
1/240200-728000/000 �½���� 500,00 �½���������� �½���������� �½���� 500,00 
1/240300-728000/000 �½���� 500,00 �½���������� �½���������� �½���� 500,00 
1/240400-728000/000 �½���� 500,00 �½���������� �½���������� �½���� 500,00 
1/240500-728000/000 �½���� 600,00 �½���������� �½���������� �½���� 600,00 
1/240600-728000/000 �½���� 000,00 �½���������� �½���������� �½���� 000,00 
1/240700-728000/000 �½���� 000,00 �½���������� �½���������� �½���� 000,00 
1/240800-728000/000 �½���� 600,00 �½���������� �½���������� �½���� 600,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
Im Jahr 2019 enden die Verträge über die Objektreini gung in Volksschulen (VS Karl 
Stingl und VS Hyrtlplatz) und Kindergärten. Die Stadt gemeinde Mödling hat 
neuerlich ein Vergabeverfahren im Oberschwellenberei ch gemäß BVerg 2006 
���%�X�Q�G�H�V�Y�H�U�J�D�E�H�J�H�V�H�W�]�����•�E�H�U���G�L�H���Å�2�E�M�H�N�W�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J���L�Q�������9�R�O�N�V�V�F�K�X�O�H�Q�� �X�Q�G�� 
�����.�L�Q�G�H�U�J�l�U�W�H�Q�´�� �G�X�U�F�K�]�X�I�•�K�U�H�Q�� 
 
Die Rechtsanwaltskanzlei Krist/Bubits Rechtsanwälte  OG, 2340 Mödling, Kaiserin 
Elisabeth Straße 2 soll beauftragt werden, eine Ausschreibung für den Zeitraum von 
5 Jahren , beginnend mit dem Kalenderjahr 2019/2020 durchzuführen. Die 
Schätzung des voraussichtlichen Gesamt-Auftragswertes beträgt EUR 1.894.000,00 
exkl. Ust. 
 
Das Honorarangebot der Rechtsanwaltskanzlei Krist/Bubits Rechtsanwälte OG 
beträgt EUR 21.080,00 exkl. Ust. 
 
Die Kanzlei hat das Vergabeverfahren schon vor 5 Jahren abgewickelt und kann auf 
Unterlagen zurückgreifen und diese vergaberechtlich ad aptieren. 
 
Die Bedeckung ist nicht in allen Kindergärten gegeben u nd muss im 1.NVA 2019 
bedeckt werden. 
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Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die Rechtsanwaltskanzlei Krist/Bubits Rechtsanwälte 
OG zu beauftragen, das Vergabeverfahren über die Reinigung in 2 Volksschulen und 
8 Kinder-gärten für den Zeitraum von 5 Jahren, zum H onorarangebot von  
EUR 21.080,00 exkl. Ust. durchzuführen.  
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Im Ausschuss für Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und 
Soziales am 12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag 
zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-B-1-2019 

Betrifft:  VS K.Stingl/Babenbergergasse; Ankauf einer weiteren i nteraktiven 
Smartboard-Tafel inkl. Zubehör und Montage, sowie de r zugehörigen 
EDV- und Elektroinstallationen  

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 13 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 116 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 38 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/211144-010000/000 �½������ 600,00 �½���������� �½���������� �½������ 600,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Direktion der VS K.Stingl/Babenbergergasse ersucht um den Ankauf einer 
weiteren interaktiven SMARTBOARD-Tafel. 
 
Auf Grund der Tatsache einen fortschrittlichen, zei tgemäßen Unterricht zu 
gewährleisten, sollen in der VS Karl Stingl/Babenberge rgasse die Ausrüstung der 
Klassenräume mit interaktiven SMARTBOARD-Tafeln fortgesetzt werden. Es ist 
hierfür seitens der Direktion ein weiterer Klassenr aum, der zweiten bis vierten 
Schulstufe, vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind auch sämtliche notwendigen 
strukturellen Ressourcen parallel dafür zu schaffen . Diese beinhalten den Ankauf 
von 1 Stück Notebook inkl. kompletter und abgestimmt e Software, sowie die 
Neuinstallation oder Adaptierung der Netzwerk,- und Elektroverkabelung sowie 
sämtlicher erforderlichen Anschlüsse. 
 
Die Kosten für den Ankauf inkl. Montage und Einricht ung der SMARTBOARD-Tafel 
inkl. zugehörigen EDV Zubehör, Software, Verkabelungen und Anschlüsse betragen 
wie folgt: 
 
1 Stück SMARTBOARD-Tafel, Inkl. EDV Zubehör, 1 Stück Notebook inkl. Software 
Fa. Gemdat  
Niederösterreichische Gemeinde Datenservice GmbH EUR 6.621,60 
Girakstrasse 7, 2100 Korneuburg     inkl. Mwst. 
 
EDV-Verkabelungen und Elektroinstallationen für 1 Stück SMARTBOARD-Tafel  
1.EPAN Elektroinstallationen & Sicherheitstechnik E UR 1.401,42 
   Friedrich Schillerstraße 97/1, 2340 Mödling inkl. M wst. 
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2.Fa. cable �² link   
   Elektro-Software- Netzwerktechnik GmbH   EUR 1.892,28 
   Kolpingstraße 14, 1230 Wien                      ink l. Mwst. 
Die Fa. Gemdat, Niederösterreichische Gemeinde Datenservice GesmbH war bereits 
in den Vorjahren mit der Ausrüstung von SMARTBOARD-Tafeln in allen vier Volks-
schulen beauftragt. 
 
Die Arbeiten sollen in den Ferienmonaten Juli und A ugust 2019 zur Ausführung 
gelangen.  
 
Das Vorhaben wird beim Amt der NÖ Landesregierung, Abt. VII/1, hinsichtlich 
Unterstützung aus dem Schul- und Kindergartenfonds eingereicht. 
 
Die Bedeckung ist gegeben.  
 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, für den Ankauf einer SMARTBOARD- Tafel inkl. EDV 
Zubehör, sowie 1 Stück Notebook inkl. Installation der Software für 2019, die Fa. 
Gemdat, Niederösterreichische Gemeinde Datenservice GesmbH, Girakstrasse 7, 
2100 Korneuburg, sowie die Fa. EPAN Elektroinstallationen & Sicherheitstechnik, 
Friedrich Schillerstraße 97/1, 2340 Mödling, für di e EDV-Verkabelungen und 
Elektroinstallationen von 1 Stück SMARTBOARD-Tafel, mit einer Gesamtauftrags-
summe von EUR 8.023,02 inkl. Mwst. zu beauftragen. 
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Im Ausschuss für Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und 
Soziales am 12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag 
zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-L-6-2019 

Betrifft:  VS H.Lowatschek; Ankauf eines dreistufigen Sitzstufenpodestes für 
den Ruhebereich in der Pausenhalle 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 14 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 117 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 39 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/211239-010000/000 �½������ 100,00 �½���������� �½���������� �½������ 100,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Direktion der Volksschule Harald Lowatschek ersucht um den Ankauf eines 
dreistufigen, L-förmigen, geraden Sitzstufenpodestes, für den Ruhebereich in der 
Pausenhalle. 
 
Die Kosten für den Ankauf des dreistufigen Sitzstufe npodestes inkl. Lieferung und 
Montage betragen wie folgt:  
 
Fa. Mayer Schulmöbel GmbH                                                         EUR 4.849,91          
Mühldorf 2, 4644 Scharnstein                                                          inkl. Mwst. 
 
Es liegen keine Vergleichsangebote vor. 
 
Die Fa. Mayer Schulmöbel GmbH war bereits in den Vorjahren mit der Lieferung von 
Schuleinrichtungen in den Volksschulen und Horten beauftragt und hat den 
gestellten Anforderungen stets bestens entsprochen. 
 
Die Lieferung soll in den Sommerferien, im Juli 2019  durchgeführt werden. 
 
Das Vorhaben wird beim Amt der NÖ Landesregierung, Abt. VII/1, hinsichtlich 
Unterstützung aus dem Schul- und Kindergartenfonds eingereicht. 
 
Die Bedeckung ist gegeben. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, den Auftrag für den Ankauf des dreistufigen 
Sitzstufenpodestes inkl. Lieferung und Montage, für d en Ruhebereich in der 
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Pausenhalle der Volksschule Harald Lowatschek, der Fa. Mayer Schulmöbel GmbH, 
mit einer Auftragssumme von EUR 4.849,91 inkl. 20 % Mwst. zu erteilen. 
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Im Ausschuss für Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und 
Soziales am 12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag 
zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-L-2-2019 

Betrifft:  VS H.Lowatschek; Ankauf einer weiteren interaktive n Smartboard-
Tafel inkl. Zubehör und Montage, sowie der zugehörigen  EDV-und 
Elektroinstallationen  

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 15 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 118 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 40 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/211239-010000/000 �½������ 100,00 �½���������� �½���������� �½������ 100,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Direktion der Volksschule Harald Lowatschek ersucht um den Ankauf einer 
weiteren interaktiven  SMARTBOARD-Tafel. 
 
Auf Grund der Tatsache einen fortschrittlichen, zei tgemäßen Unterricht zu 
gewährleisten, sollen in der VS Harald Lowatschek di e Ausrüstung der Klassenräume 
mit interaktiven SMARTBOARD-Tafeln fortgesetzt werden. Es ist hierfür seitens der 
Direktion ein weiterer Klassenraum, der zweiten bis  vierten Schulstufe, 
vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind auch sämtliche notwendigen 
strukturellen Ressourcen parallel dafür zu schaffen . Diese beinhalten den Ankauf 
von 1 Stück Notebook inkl. kompletter und abgestimmt e Software, sowie die 
Neuinstallation oder Adaptierung der Netzwerk,- und Elektroverkabelung sowie 
sämtlicher erforderlichen Anschlüsse. 
 
Die Kosten für den Ankauf inkl. Montage und Einricht ung der SMARTBOARD-Tafel 
inkl. zugehörigen EDV Zubehör, Software, Verkabelungen und Anschlüsse betragen 
wie folgt: 
 
1 Stück SMARTBOARD-Tafel, Inkl. EDV Zubehör, 1 Stück Notebook inkl. Software 
Fa. Gemdat  
Niederösterreichische Gemeinde Datenservice Gesmbh      EUR 6.621,60 
Girakstrasse 7, 2100 Korneuburg                                       inkl. Mwst. 
 
EDV-Verkabelungen und Elektroinstallationen für 1 Stück SMARTBOARD-Tafel  
1.Fa. EPAN Elektroinstallationen &  
   Sicherheitstechnik 
   F.Schillerstraße 97/1, 2340 Mödling EUR 1.401,42 
   Inkl. Mwst. 
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2.Fa. cable �² link   
   Elektro-Software- Netzwerktechnik Gmb H     EUR 1.862,28 
   Kolpingstraße 14, 1230 Wien                         inkl. Mwst. 
 
Die Fa. Gemdat, Niederösterreichische Gemeinde Datenservice Gesmbh war bereits 
in den Vorjahren mit der Ausrüstung von SMARTBOARD- Tafeln in allen vier Volks-
schulen beauftragt. 
 
Die Arbeiten sollen in den Ferienmonaten Juli und A ugust 2019 zur Ausführung 
gelangen.  
 
Das Vorhaben wird beim Amt der NÖ Landesregierung, Abt. VII/1, hinsichtlich 
Unterstützung aus dem Schul- und Kindergartenfonds eingereicht. 
 
Die Bedeckung ist gegeben.  
 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, für den Ankauf einer SMARTBOARD- Tafel inkl. EDV 
Zubehör, sowie 1 Stück Notebook inkl. Installation der Software für 2019, die Fa. 
Gemdat, Niederösterreichische Gemeinde Datenservice Gesmbh, Girakstrasse 7, 
2100 Korneuburg, sowie die Fa. EPAN Elektroinstallationen & Sicherheitstechnik, 
Friedrich Schillerstraße 97/1, 2340 Mödling, für di e EDV-Verkabelungen und 
Elektroinstallationen von 1 Stück SMARTBOARD-Tafel, mit einer Gesamtauftrags-
summe von EUR 8.023,02 inkl. Mwst. zu beauftragen. 
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Im Ausschuss für Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und 
Soziales am 12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag 
zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-B-2-2019 

Betrifft:  VS K.Stingl/Babenbergergasse; Ankauf einer Klasseneinrichtung  
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 22 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 119 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 41 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/211144-010000/000 �½������ 600,00 �½���������� �½���������� �½������ 600,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Direktion der Volksschule Karl Stingl- Babenbergergasse ersucht um den Ankauf einer 
neuen Klasseneinrichtung, da die bestehende Klasseneinrichtung bereits teilweise in einem 
verbrauchten, nicht zeitgemäßen, ergometrischem Zus tand und Stand der Technik ist.  
Die Klasseneinrichtungen bestehen aus: 12 Stk. Doppelplatz- Schülertischen, 3 Stk. 
Einzelplatz- Schülertischen, sowie 27 Stk. Schülersessel. Aluminiumgestelle 3 färbig 
�Å�0�X�O�W�L�G�H�N�R�U�´�� �S�X�O�Y�H�U�E�H�V�F�K�L�F�K�W�H�W���� �7�L�V�F�K�S�O�D�W�W�H�Q�� �H�L�Q�W�H�L�O�L�J�� �6�W�D�Q�G�D�U�G�G�H�N�R�U�� �%�X�F�K�H���� �7�L�V�F�K�H und 
Sessel in 3 Stufen von DIN 3-5 höhenverstellbar. 
 
Die Kosten für die Anschaffung der neuen Klasseneinrichtung betragen wie folgt:  
 
Fa. CONEN GmbH                                                         EUR  8.838,72        
Seebühel 1, 6233 Kramsach                                            inkl. Mwst. 
 
Es liegt keine Vergleichsangebote vor. 
 
Die Fa. Conen GmbH war bereits in den Vorjahren mit d er Lieferung von systemgleichen 
Klasseneinrichtungen für die Volksschulen beauftrag t. Die Firma Conen GmbH hat  den 
gestellten Anforderungen stets bestens entsprochen.  
 
Die Lieferung soll in den Sommerferien, im Juli 201 9 durchgeführt werden.  
 
Das Vorhaben wird beim Amt der NÖ Landesregierung, Abt. VII/1, hinsichtlich 
Unterstützung aus dem Schul- und Kindergartenfonds eingereicht. 
 
Die Bedeckung ist gegeben. 
 
ANTRAG: 
 
Es möge beschlossen werden, den Auftrag für den Ankauf von Klasseneinrichtungen für eine 
Schulklasse in der Karl Stingl- Babenbergergasse, der Fa. Conen GmbH, mit einer 
Auftragssumme von EUR 8.838,72 inkl. 20 % Mwst. zu erteilen.  
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Im Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales am 
12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-St-1-2019 

Betrifft:  VS Karl Stingl; Erneuerung der Grundstückseinfriedung (exkl. 
Schiebetor) in der Pfandlbrunngasse 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 17 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 120 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 42 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/211347-010000/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Direktion der Volksschule Karl Stingl ersucht u m die Erneuerung der 
Grundstückseinfriedung (exkl. Schiebetor) in der Pf andlbrunngasse. 
 
Die seit der Errichtung des Schulgebäudes bestehende Grundstückseinfriedung ist in einem 
desolaten Zustand. Der dünnwandige Beton- Fertigtei lsockel ist durch Witterungseinflüsse 
bereits teilweise stark beschädigt. Die aufgedübelt en Zaunsäulen für das Maschendraht- 
Zaungeflecht sind aus dem Beton ausgerissen und daher locker. Das Maschendrahtgeflecht 
ist oftmals beschädigt und notdürftig geflickt. 
 
Aus den gegebenen Gründen muss die Grundstückseinfriedung, auf einer Gesamtlänge von 
ca. 52 lfm, exklusive der Schiebetoranlage komplett  erneuert werden. Die Erneuerung soll 
in Form eines neuen, massiven Stahlbetonsockels mit aufgesetztem, verzinktem, 
pulverbeschichtetem Stabgittermattenzaun, erfolgen.  
 
Für die Erneuerung der Grundstückseinfriedung wurden Angebote eingeholt und die Kosten 
betragen wie folgt:  
 
Baumeisterarbeiten �² Einfriedungssockel 
1.Fa. BAU-TECHNIK Josipovic GmbH.   EUR 21.924,00 
   Wiener Straße 33a, 2340 Mödling    inkl. Mwst. 
 
2.Fa. BM Ing. Stefan Konrath   EUR 26.669,20 
   Parkstraße 1-5, 2340 Mödling   inkl. Mwst.  
 
3.Fa. Kaiser & Samaha GmbH                        EUR 31.836,00 
   Babenbergergasse 12, 230 Mödling                    inkl. Mwst.  
 
 
Stabgittermatteneinfriedung 
1.Fa. Brandau Schlosserei GmbH.    EUR 4.497,80 
   Fleischgasse 3, 2340 Mödling    inkl. Mwst. 



12.03.2019 SV-4792-2019.docx 

 
2.Fa. H+S Zauntechnik GmbH   EUR 4.617,60 
   Zinnergasse 6a, 1110 Wien    inkl. Mwst. 
 
3.Fa. Otto Russmann GmbH.    EUR 6.676,80   
   Enzersdorfer Straße 56, 2340 Mödling  inkl. Mwst. 
 
Die Arbeiten sollen in den Ferienmonaten Juli und A ugust 2019 zur Ausführung gelangen.  
 
Das Vorhaben wird beim Amt der NÖ Landesregierung, Abt. VII/1, hinsichtlich 
Unterstützung aus dem Schul- und Kindergartenfonds eingereicht. 
 
Die Bedeckung ist gegeben.  
 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, für die Ausführung der Baumeisterarbeiten die Fa. BAU-
TECHNIK Josipovic GmbH., Wiener Straße 33a, 2340 Mödling, sowie für die Errichtung der 
ca. 52 lfm. Stabgittermatteneinfriedung die Fa. Bra ndau Schlosserei GmbH, Fleischgasse 3, 
2340 Mödling, mit einer Gesamtauftragssumme von EUR 26.421,80  inkl. Mwst. zu 
beauftragen. 
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Im Ausschuss für Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und 
Soziales am 12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag 
zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 

zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-L-3-2019 

Betrifft:  VS H.Lowatschek; Ankauf einer Klasseneinrichtung 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 23 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 121 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 43 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/211239-010000/000 �½������ 100,00 �½���������� �½���������� �½������ 100,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Direktion der Volksschule Harald Lowatschek ersucht um den Ankauf einer neuen 
Klasseneinrichtung, da die bestehende Klasseneinrichtung bereits teilweise in einem 
verbrauchten, nicht zeitgemäßen, ergometrischem Zus tand und Stand der Technik ist.  
Die Klasseneinrichtungen bestehen aus: 8 Stk. Doppelplatz- Schülertischen, 9 Stk. 
Einzelplatz- Schülertischen, sowie 25 Stk. Schülersessel. Aluminiumgestelle 3 färbig 
�Å�0�X�O�W�L�G�H�N�R�U�´�� �S�X�O�Y�H�U�E�H�V�F�K�L�F�K�W�H�W���� �7�L�V�F�K�S�O�D�W�W�H�Q�� �H�L�Q�W�H�L�O�L�J�� �6�W�D�Q�G�D�U�G�G�H�N�R�U�� �%�X�F�K�H���� �7�L�V�F�K�H�� �X�Q�G��
Sessel in 3 Stufen von DIN 3-5 höhenverstellbar. 
 
Die Kosten für die Anschaffung der neuen Klasseneinrichtung inkl. Montagen betragen wie 
folgt:  
 
Fa. CONEN GmbH                                                         EUR  9.665,94        
Seebühel 1, 6233 Kramsach                                           inkl. Mwst. 
 
Es liegen keine Vergleichsangebote vor. 
 
Die Fa. Conen GmbH war bereits in den Vorjahren mit d er Lieferung von systemgleichen 
Klasseneinrichtungen für die Volksschulen beauftrag t. Die Firma Conen GmbH hat den 
gestellten Anforderungen stets bestens entsprochen.  
 
Die Lieferung soll in den Sommerferien, im Juli 201 9 durchgeführt werden.  
 
Das Vorhaben wird beim Amt der NÖ Landesregierung, Abt. VII/1, hinsichtlich 
Unterstützung aus dem Schul- und Kindergartenfonds eingereicht. 
 
Die Bedeckung ist gegeben. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, den Auftrag für den Ankauf von Klasseneinrichtungen für eine 
Schulklasse in der Volksschule Harald Lowatschek, der Fa. Conen GmbH, mit einer 
Auftragssumme von EUR 9.665,94 inkl. 20 % Mwst. zu erteilen.   
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Im Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales am 
12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-L-7-2019 

Betrifft:  VS Harald Lowatschek; Erneuerung des Geländer im Hauptstiegenhaus 
 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 25 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 122 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 44 
 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/211200-614000/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
Im Zuge der Abnahme des neu errichteten Hortzubaus i n der Harald Lowatschek-
Volksschule wurde seitens des Bausachverständigen der NÖ Landesregierung 
festgestellt, dass das bestehende Stiegengeländer im Haupttrakt nicht mehr dem 
heutigen Richtlinien entspricht. Von der letztmöglich en Aufstiegshilfe (Sockel) sind 
weniger als die aktuell vorgeschriebenen 1,25 m Gelän derhöhe vorhanden (derzeit 
1,01 m).  
 
Die Stadtgemeinde Mödling wurde deshalb vom Land NÖ aufgefordert, das Geländer 
so umzubauen, dass es den aktuellen Auflagen nach §87 des NÖ 
Pflichtschulgesetzes bzw. den OIB-Richtlinien entspr icht. 
 
Aus diesen Gründen soll das bestehende Geländer im Hauptstiegenhaus erneuert 
werden. Neben der Anpassung der Höhe werden auch die Handläufe den aktuellen 
Anforderungen entsprechend neu gestaltet. Konkret hei ßt das, dass zwei Handläufe 
mit unterschiedlichen Höhen montiert werden. Eine H öhe für die Schüler und 
Schülerinnen und eine zweite Höhe für Erwachsene. 
 
Es wurden zwei entsprechende Angebote eingeholt. 
Die Kosten betragen wie folgt: 
 
�)�D�����%�U�D�Q�G�D�X�� �*�P�E�+�����)�O�H�L�V�F�K�J�D�V�V�H�� �����������������0�|�G�O�L�Q�J�����½��21.129,60,00 inkl. 20 % Ust. 
 
Vergleichsangebot: 
Fa. Rankl Ges.m.b.H., Ebenfeldweg 13, 2531 Gaaden: �½���������������������� �L�Q�N�O�������������8�V�W���� 
 
Das Projekt wurde erst nach der Erstellung des Budget 2019 aktuell und ist in 
diesem nicht berücksichtigt. Deshalb wird die Bedeck ung im 1. NVA 2019 
vorgesehen. 



12.03.2019 SV-4800-2019.docx 

Das Vorhaben wird beim Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Schulen (K4) 
hinsichtlich, Unterstützung aus dem Schul- und Kinde rgartenfonds eingereicht. 
 
 
ANTRAG: 
 
Es möge beschlossen werden, den Auftrag für die Erneuerung des Geländer im 
Hauptstiegenhaus der Harald Lowatschek-Volksschule der Fa. Brandau GmbH, 
Fleischgasse 3, 2340 Mödling mit den anfallenden Kosten von  
�½���������������������������� �L�Q�N�O���������������8�V�W����zu erteilen.  
Die Bedeckung wird im 1. NVA 2019 berücksichtigt. 
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Im Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales am 
12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-L-1-2019 

Betrifft:  VS Harald Lowatschek; Reparaturarbeiten an Lüftung/ Heizung für den 
Turnsaal 

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 26 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 123 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 45 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/211200-614000/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
In der Volksschule Harald Lowatschek traten mit Begi nn der Heizsaison 2018/19 
gravierende technische Probleme an der Lüftung/Heizun g für den Turnsaal auf. Die 
Lüftungsanlage befindet sich seit der Errichtung des S chulgebäudes in Betrieb. 
Aufgrund der Jahreszeit wurde die Fa. Engie Gebäudetechnik GmbH. 1110 Wien, 
�/�H�E�H�U�V�W�U�D�‰�H�������������J�H�P�����†�������Å�*�H�I�D�K�U���L�P���9�H�U�]�X�J�´���P�L�W���G�H�Q���X�Q�Y�H�U�]�•�J�O�L�F�K�H�Q��
Reparaturarbeiten beauftragt.  
Die Kosten betrugen EUR 22.973,20 inkl. Ust. 
 
Die Bedeckung ist nicht gegeben und erfolgt im 1. Nacht ragsvoranschlag 2019 
 
 
Antrag: 
 
Es möge nachträglich beschlossen werden, die Fa. Engie Gebäudetechnik GmbH. 
1110 Wien, Leberstraße 120,mit den dringenden Reparaturarbeiten an der 
Lüftung/Heizung für den Turnsaal der VS Harald Lowatschek zu Gesamtkosten von 
EUR 22.973,20 inkl. Ust. zu beauftragen. 
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Im Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales am 
12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VI-St-2-2019 

Betrifft:  VS Karl Stingl; Ankauf von zwei weiteren interaktiv en Smartboard-
Tafeln inkl. Zubehör und Montagen, sowie der dazugehö rigen EDV- 
und Elektroinstallationen  

 
 
Behandelt im 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie 
und Soziales 

12.02.2019 Top: 28 

Stadtrat  27.02.2019 Top: 124 

Gemeinderat 09.03.2019 Top: 46 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
5/211347-010000/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���������� �½������ 000,00 
 
Berichterstatter:  STR Roswitha Zieger 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Direktion der Volksschule Karl Stingl ersucht um  den Ankauf von zwei weiteren 
interaktiven  SMARTBOARD-Tafeln. 
 
Auf Grund der Tatsache einen fortschrittlichen, zei tgemäßen Unterricht zu 
gewährleisten, sollen in der VS Karl Stingl die Ausrüstung der Klassenräume mit 
interaktiven SMARTBOARD-Tafeln fortgesetzt werden. Es sind hierfür seitens der 
Direktion zwei weitere Klassenräume, der zweiten bi s vierten Schulstufe, 
vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind auch sämtliche notwendigen 
strukturellen Ressourcen parallel dafür zu schaffen . Diese beinhalten den Ankauf 
von 2 Stück Notebooks inkl. kompletter und abgestimm ter Software, sowie die 
Neuinstallation oder Adaptierung der Netzwerk,- und Elektroverkabelungen sowie 
sämtlicher erforderlichen Anschlüsse. 
 
Die Kosten für den Ankauf inkl. Montage und Einricht ung der SMARTBOARD-Tafel 
inkl. zugehörigen EDV Zubehör, Software, Verkabelungen und Anschlüsse betragen 
wie folgt: 
 
2 Stück SMARTBOARD-Tafeln, Inkl. EDV Zubehör, 2 Stück Notebooks inkl. Software 
 
Fa. Gemdat  
Niederösterreichische Gemeinde Datenservice GmbH               EUR  13.324,80 
Girakstrasse 7, 2100 Korneuburg                                            inkl. Mwst. 
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EDV-Verkabelungen und Elektroinstallationen für 2 Stück SMARTBOARD-Tafeln 
  
1.EPAN Elektroinstallationen&Sicherheitstechnik   E UR  2.786,28 
   Friedrich Schillerstraße 97/1, 2340 Mödling    inkl . Mwst. 
 
2.Fa. cable �² link   
   Elektro-Software- Netzwerktechnik GmbH EUR   3.557,40   
   Kolpingstraße 14, 1230 Wien                    inkl.  Mwst. 
 
Die Fa. Gemdat, Niederösterreichische Gemeinde Datenservice GesmbH war bereits 
in den Vorjahren mit der Ausrüstung von SMARTBOARD-Tafeln in allen vier 
Volksschulen beauftragt. 
 
Die Arbeiten sollen in den Ferienmonaten Juli und A ugust 2019 zur Ausführung 
gelangen.  
 
Das Vorhaben wird beim Amt der NÖ Landesregierung, Abt. VII/1, hinsichtlich 
Unterstützung aus dem Schul- und Kindergartenfonds eingereicht. 
 
Die Bedeckung ist gegeben.  
 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, für den Ankauf von 2 Stk. SMARTBOARD-Tafeln inkl. 
EDV Zubehör, sowie 2 Stk. Notebooks inkl. Installat ion der Software für 2019, die 
Fa. Gemdat, Niederösterreichische Gemeinde Datenservice Gesmbh, Girakstrasse 7, 
2100 Korneuburg, sowie die Fa. EPAN Elektroinstallationen & Sicherheitstechnik, 
Friedrich Schillerstraße 97/1, 2340 Mödling, für di e EDV-Verkabelungen und 
Elektroinstallationen von 2 Stk. SMARTBOARD-Tafeln, mit einer Gesamtauftrags-
summe von EUR 16.111,08 inkl. Mwst. zu beauftragen. 
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Im Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales am 
12.02.2019 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  27.02.2019 beschlossen, vorgelegten Antrag 
zu genehmigen und an den Gemeinderat weiterzuleiten. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vom 
Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
Ausschuss für Schule, Kindergarten, Spielplätze, Familie und Soziales 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  VT/0011/19  

Betrifft:  Ankauf der Software AutoCAD und AutoTURN 
 
 
Behandelt im 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 47 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/900000-700000/000 �½�������� 000,00 �½���� 970,92 �½������ 189,91 �½������ 839,17 
 
Berichterstatter:  Vzbgm. Mag. Gerhard Wannenmacher 
 
SACHVERHALT: 
 
Die Stadtgemeinde Mödling vergibt derzeit diverse klei nere Planungsarbeiten und 
Machbarkeitsstudien  (bei Umplanungen von Kreuzungen, Bushaltestellen usw.) an 
externe Planungsbüros. 
Um diese Planungsarbeiten in Zukunft im eigenen Haus durchführen zu können, 
sollen die beiden Software �² Pakete AutoCAD und AutoTURN gekauft werden. 
AutoCAD ist das Basisprogramm und AutoTURN ist ein zusätzliches Tool, das 
Schleppkurven bzw. Befahrungsflächen von Fahrzeugen darstellen kann. Für diese 
beiden Programme sollen für derzeit 2 Jahre die Lize nzen erworben werden. 
Herr Palliardi, der seit kurzem im Bauamt beschäfti gt ist, ist in der Lage, die 
Programme zu bedienen �² und damit kleine Planungsarbeiten im Haus auszuführen. 
 
Programm Angebotssumme 
 Inkl. 20% Ust. 
 
AutoCAD (Lizenz für 2 Jahre) 3.877,62 
AutoTURN (Grundprogramm) 2.388,00 
AutoTURN (Lizenz für 2 Jahre) 777,60 
 
Angebotssumme 7.043,22 
 
Die Bedeckung ist im Budget 2019 gegeben. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die oben im Sachverhalt angeführten Software �² 
Pakete AutoCAD + AutoTURN mit der Angebotssumme von EUR 7.043,22 inkl. 20% 
Ust. zu kaufen. 
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vorgelegten 
Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  STAD-P-1/S-95-2019 

Betrifft:  Parteienresolution der ÖVP Mödling, der GRÜNEN Mödling, der SPÖ 
Mödling, der Liste WIR für Mödling und Frau GR Dipl. Ing. Sonja Zimov 
betreffend Arbeitszeitregelung für Bedienstete der St adtgemeinde 
Mödling am Karfreitag  

Behandelt im 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 48 
 
  
 SACHVERHALT: 
 
STR Panny, GR Reg.Rat Czeiner, GR Klugmayer und GR Mayer verlassen wegen 
Befangenheit den Sitzungsaal 
 
Der Europäische Gerichtshof hat aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens 
entschieden, dass die gesetzliche Regelung der Arbeitsruhe, wonach nur 
evangelische, altkatholische und methodistische Arbe itnehmerInnen am Karfreitag 
frei haben, gegen den EU-Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt. 
Dies gilt auch für die Niederösterreichischen Gemein debediensteten, da die 
diesbezüglichen Personalgesetze den Karfreitag nur eingeschränkt wie obe n 
angeführt als Feiertag gewähren. 
Seitens der Gemeindeverwaltung wird es als sinnvoll angesehen, eine einheitliche 
Regelung für alle Bediensteten ohne einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 
zu treffen. 
Gemäß § 32 NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetz und gemäß § 93 NÖ 
Gemeindebeamtendienstordnung ist der Bürgermeister er mächtigt, über 
begründetes Ansuchen einem Gemeindebediensteten einen bezahlten Sonderurlaub 
in der Höchstdauer von acht Tagen im Jahr zu erteile n. 
Mit Schreiben vom 6. März 2019 hat der Obmann der Personalvertretung der 
Stadtgemeinde Mödling, Herr Werner Berger, das begründete Ansuchen gestellt, zur 
Vermeidung von Diskriminierungen und zur Einhaltung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes allen Bediensteten der Stadtgemeinde Mödling am 
Karfreitag einen Sonderurlaubstag zu gewähren. 
Diesem Ansuchen soll gefolgt werden und ein entsprechender 
Gemeinderatsbeschluss zur Bekräftigung der beantragten Vorgangsweise gefasst 
werden. Diesbezüglich wird festgehalten, dass die Bed iensteten, welche an diesem 
Tag aufgrund betrieblicher Notwendigkeit arbeiten müss en (z.B. Stadtbad, 
Kläranlage, Ferienhort) einen Freizeitausgleich in Hö he von 1:1,5 �² vorbehaltlich 
einer anderen landesgesetzlichen Regelung - erhalten sollen. 
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, den Herrn Bürgermeister zu ersuchen und 
ausdrücklich aufzufordern, in Entsprechung des begründeten Ansuchens der 
Personalvertretung allen Bediensteten der Stadtgemein de Mödling wie im 
Sachverhalt beschrieben am kommenden Karfreitag für einen Tag einen bezahlten 
Sonderurlaub gemäß § 32 NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetz bzw. gemäß § 
93 NÖ Gemeindebeamtendienstordnung zu gewähren.   
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vorgelegten 
Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
STR Könczöl, MA stellt den Abänderungsantrag, den Dienstbetrieb für die 
MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Mödling wie bisher  üblich zu gestalten. 
 
Abstimmungsergebnis Abänderungsantrag: mit Stimmenmehrheit abgelehnt 
Gegenstimmen: Klub der ÖVP, Klub der Grünen, Klub der SPÖ, GR Maier und GR DI 
Zimov 
 
Abstimmungsergebnis Hauptantrag: mit Stimmenmehrheit a ngenommen 
Gegenstimmen: Klub der FPÖ 
Stimmenthaltung: GR Percig 
 
 
 
 
An die Abteilung 
  
Personalreferat 
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 
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STADTGEMEINDE MÖDLING 
Sitzungsvorlage 

 
 
Zahl:  III-S4/33-2019 

Betrifft:  Pfarre St. Othmar - Subvention "Drei Königsaktion"  
 
 
Behandelt im 
Gemeinderat 09.03.2019 Top: 49 

 
VAST Ansatz Gebunden Verbraucht Frei 
1/789000-756200/000 �½������ 000,00 �½���������� �½���� 431,92 �½������ 568,08 
 
  
 
SACHVERHALT: 
 
Jedes Jahr um den 6. Jänner macht sich österreichwe it eine Vielzahl an Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen auf den Weg um Spenden für die Ärmsten zu 
sammeln. Bis zu 100 Kinder ziehen durch das Stadtgebiet von Mödling. Jedes Jahr 
fallen zusätzliche Ausgaben wie z.B. Stoffe, Borten , Verschlüsse für neue 
Gewänder oder Restaurationsarbeiten an bestehenden Gewändern, Material für 
Sterne und Kassen sowie auch für die Verpflegung der Kinder an.  
Es wird vorgeschlagen, die Pfarre St. Othmar mit eine m Betrag in H�|�K�H���Y�R�Q���½����������-- 
�I�•�U���G�D�V���-�D�K�U������������ �V�R�Z�L�H���½����������-- für das Jahr 2020 für zusätzliche Ausgaben der 
�Å�'�U�H�L���.�|�Q�L�J�V�D�N�W�L�R�Q�´���]�X���X�Q�W�H�U�V�W�•�W�]�H�Q���� 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/789000 -756200 gegeben.  
 
Antrag: 
 
Es möge beschlossen werden, die Pfarre St. Othmar mit einem Betrag in der Höhe 
von  �½����������-- �I�•�U���G�D�V���-�D�K�U�������������V�R�Z�L�H���½����������-- für das Jahr 2020 für zusätzliche 
�$�X�V�J�D�E�H�Q�� �G�H�U���Å�'�U�H�L���.�|�Q�L�J�V�D�N�W�L�R�Q�´���]�X���X�Q�W�H�U�V�W�•�W�]�H�Q���� 
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2019 beschlossen, den vorgelegten 
Antrag zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
An die Abteilung 
  
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses 
 
 
 
 
Mödling, 12. März 2019 Der Bürgermeister: 
  
 i.A. 


















